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Versicherteninformation ARAG Business Aktiv Haftpflicht-Schutz 

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers  
 

Vertragspartner für Ihre ARAG Business Aktiv ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers  
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, 
Fahrzeug- und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Versichert ist auf Grundlage der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)“ und 
weiterer Besonderer Bedingungen (BBR) die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-
mers sowie der mitversicherten Personen aus dem angegebenen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnis-
sen oder Tätigkeiten bzw. aus der Ausübung der beschriebenen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeiten.  
In diesem Zusammenhang reguliert die ARAG nicht nur den Schaden, sondern prüft auch, ob und in welcher Höhe eine 
Verpflichtung zum Schadenersatz besteht, wehrt unbegründete Schadenersatzansprüche ab und bietet damit auch 
Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.  

 
 

4 Gesamtpreis der Versicherung  
 

Den zu entrichtenden Gesamtpreis für die angebotene ARAG Business Aktiv einschließlich etwaiger Ratenzahlungszu-
schläge sowie der zurzeit gültigen Versicherungssteuer und die gewählte Zahlweise können Sie dem Antrag entnehmen. 

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

6 Beitragszahlung 
 

Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an gerechnet. Er ist 
zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Beitragsraten, das 
heißt monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden. Der Beitrag gilt bei unterjähriger Zahlungsweise bis 
zur Fälligkeit als gestundet. 
Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei 
späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung 
beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 
Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 
Bei erteilter Einzugsermächtigung hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
Verträge mit Beitrag nach einem Assekuranztarif werden nach Wegfall der Voraussetzungen hierfür zum Normaltarif 
fortgeführt. 
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7 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, 
halten wir uns einen Monat gebunden. 

 
 

8 Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindefrist,  
Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungs-
scheins oder eine Annahmeerklärung. 
Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG Allgemeine 
Versicherungs-AG und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe 
Ziffer 6). 

 
 

9 Widerrufsbelehrung 
 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-
derrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Fax +49 211 963-3626, E-Mail duesseldorf@ARAG-Sport.de 
 

 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Antrag unter „Beitragsberechnung“ ausgewiesenen rech-
nerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) 
herauszugeben sind. 
 

 Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 

10 Laufzeit und Beendigung des Vertrags, insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Antrag).  
Der ARAG Business Aktiv kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, spätestens 
jedoch nach drei Jahren gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert sich das Vertragsverhältnis bei Verträ-
gen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und weiter 
von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden Versicherungsjahres kündbar. Kündigun-
gen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 
Erbringt die ARAG eine Leistung aus diesem Vertrag, kann der Vertrag vorzeitig in Textform gekündigt werden. Die 
Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 

 
 

11 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht/Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des ARAG Business Aktiv liegt ebenso das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde.  
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 
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Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Die ARAG Allgemeine wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags in deut-
scher Sprache führen. 

 
 

12 Kundenmeinungen: Helfen Sie uns besser zu werden.  
 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Sie sind mit unseren Produkten, Informationen und unserem Service zufrieden? Oder gibt 
es etwas, dass wir noch verbessern können? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an duesseldorf@ARAG-Sport.de. Ihre 
Anregungen richten Sie bitte mit dem Betreff „Feedback“ an uns. Falls Sie doch einen Anlass zur Beschwerde haben, 
verwenden Sie bitte den Betreff „Beschwerde“.  
Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Rückmeldung. Sie hilft uns kontinuierlich besser zu werden.  

 
 

13 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, einer unabhängigen 
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Versicherungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus 
Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsom-
budsmann unter: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

 
 

14 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind 
Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand  
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Um-
stände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
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5.  Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, 
des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die 
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ih-
rem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall  

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen 
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

 
 gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts 
 

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,  

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt 
der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können;  
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-

tung geschuldeten Erfolgs;  
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;  
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;  
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  

 
 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen  

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht pri-
vatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;  
 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.  
 
 
3 Versichertes Risiko  

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht  
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,  
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 

Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,  

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.  

 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 

oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Die ARAG kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 
kündigen.  

 
 
4 Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrags 
sofort versichert.  
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung der ARAG jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 

anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer 
die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.  

(2) Die ARAG ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über 
die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den 

Betrag von 3.000.000 Euro pauschal für Personen- und/oder Sachschäden und – soweit vereinbart – auf 1.000.000 
Euro für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen festge-
setzt sind.  
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4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken  
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge 

der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;  
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;  
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;  
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu ver-

sichern sind.  
 
 
5 Leistungen der Versicherung  

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprü-
che und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.  
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und die ARAG hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung der ARAG abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden die ARAG nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden 
hätte.  
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für die ARAG festgestellt, hat 
die ARAG den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

 
5.2 Die ARAG ist bevollmächtigt, alle ihr zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweck-

mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.  
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist die ARAG zur Prozessführung bevollmächtigt. Sie führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf ihre Kosten. 

 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 

Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von der 
ARAG gewünscht oder genehmigt, so trägt die ARAG die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihr besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers.  

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlen-

den Rente zu fordern, so ist die ARAG zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 
 
 
6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung der ARAG ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt.  

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen der ARAG für alle Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.  
 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 

der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
• auf derselben Ursache,  
• auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder  
• auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen.  

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versi-

cherungsschein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes verein-
bart wurde, ist die ARAG auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet.  

 
6.5 Die Aufwendungen der ARAG für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.  
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt die 

ARAG die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.  
 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 

Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch 
verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrags zum Kapitalwert der Rente von der ARAG erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz 
in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.  
Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleiben-
de Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt. 
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6.8 Falls die von der ARAG verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat die ARAG für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der 
Versicherung ausgeschlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 
 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 

Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder  
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.  

 
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers hinausgehen.  
 
7.4 Haftpflichtansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten,  
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,  
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrags. 

 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer  

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören;  
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, 
die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind);  

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;  

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;  

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine offene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;  

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.  

 
Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt 
hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind. 

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bear-
beitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dergleichen) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;  

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dergleichen) benutzt 
hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmit-
telbar von der Benutzung betroffen waren;  

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden ge-
troffen hatte. 

 
Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Be-
vollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar 
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 
 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 

oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich da-
raus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil 
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der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leis-
tung führt.  
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

 
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII 

sind jedoch mitversichert. 
 
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen 

auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird.  
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 
geltend gemacht werden könnten.  
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken. 

 
7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht  
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
oder 
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch 

Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen 
(Produkthaftpflicht).  

 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lie-
ferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  
• Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-

dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen)  
• Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen)  
• Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen  
• Abwasseranlagen  
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energierei-

chen ionisierenden Strahlen (zum Beispiel Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 
 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten,  
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),  
(3) Erzeugnisse, die  

• Bestandteile aus GVO enthalten,  
• aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden. 

 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch  

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,  
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer 

Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus  
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,  
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,  
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,  
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 
 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 

Diskriminierungen. 
 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers 

resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm 
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 
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Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
 

8 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrich-
ten hat. 

 
 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
trags. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-

punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags ein-
treten, ist die ARAG nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn sie den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann die ARAG vom Vertrag 

zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Die ARAG kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums 
fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 

dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
Die ARAG ist berechtigt, Ersatz des ihr durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann die ARAG dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Text-
form eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an-
gibt, die nach den Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 

Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 da-
rauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann die ARAG den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn sie den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 
Hat die ARAG gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Be-
trag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fäl-
ligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers von der ARAG nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung der ARAG erfolgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden 
kann, ist die ARAG berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungs-
nehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er von der ARAG hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist. 
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12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann die ARAG für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 
 
13 Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch der ARAG nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil der ARAG kann diese vom Versicherungs-
nehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem 

Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei der ARAG. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht un-
terschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und 
Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann die ARAG für den Zeitraum, für den die Angaben 

zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlan-
gen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 

Jahre. 
 
 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

14.1 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat die ARAG, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
 
15 Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der 
Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Pro-

zentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen 
Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. 
Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlun-
gen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist die ARAG berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 

den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag 
wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen der ARAG in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringe-
ren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf 
die ARAG den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt ihrer Schadenzah-
lungen nach ihren unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige 
nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verände-

rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
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Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
 

16 Dauer und Ende des Vertrags 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver-

tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-

gesehenen Zeitpunkt.  
 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 

darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
 
17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 
Der ARAG steht der Beitrag zu, den sie hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem sie vom Wegfall Kenntnis erlangt.  

 
 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung der ARAG mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragser-
höhung wirksam werden sollte. 
Die ARAG hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

 
 
19 Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
• von der ARAG eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder  
• dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch ge-

richtlich zugestellt wird.  
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein. 

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei der ARAG wirksam. Der Versi-

cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
Eine Kündigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein. 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird. 

 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle  

• durch die ARAG dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,  
• durch den Dritten der ARAG gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode  
in Textform gekündigt werden. 

 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

• die ARAG es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem sie vom Übergang auf den Drit-
ten Kenntnis erlangt;  

• der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsver-

hältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser 
Periode als Gesamtschuldner. 
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20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist der ARAG durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige der ARAG hätte zugehen müssen, und die 
ARAG den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem die ARAG von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn die ARAG in diesem 
Monat von ihrem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn der ARAG die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in dem ihr die Anzeige hätte zugehen müssen. 

 
 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist die 
ARAG berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem die ARAG 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
 
22 Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 

Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen. 
 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, 

nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, der ARAG zugeht. 

 
 
 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung der ARAG alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen die ARAG in Textform gefragt hat und die für den Entschluss der ARAG erheblich sind, den Ver-
trag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der ARAG in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss der ARAG Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder 
dies arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen die ARAG, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Die ARAG hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.  
Das Rücktrittsrecht der ARAG wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die ARAG den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt die ARAG nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf sie den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt hat. 
Der ARAG steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht  

Ist das Rücktrittsrecht der ARAG ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann die ARAG den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform 
kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die ARAG den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
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Kann die ARAG nicht zurücktreten oder kündigen, weil sie den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen der ARAG 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließt die ARAG die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung der ARAG fristlos kündigen. 
Die ARAG muss die ihr nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem sie von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihr geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Sie hat die Umstände anzugeben, auf die sie ihre Erklärung stützt; sie 
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung ihrer Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht 
verstrichen ist. 
Der ARAG stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 und 23.3 nur zu, wenn sie den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Die ARAG kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn sie den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
23.4 Anfechtung 

Das Recht der ARAG, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht der ARAG der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 

 
 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen der ARAG innerhalb angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumut-
bar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist der ARAG unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erho-
ben wurden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisun-

gen der ARAG sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat der ARAG ausführli-
che und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und sie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht der ARAG für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

 
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches 

oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er 
dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

 
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versiche-

rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung der ARAG 
bedarf es nicht. 

 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des 

Verfahrens der ARAG zu überlassen. Die ARAG beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu 
erfüllen hat, kann die ARAG den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Obliegenheitsverletzung fristlos kün-
digen. Die ARAG hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-

rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass die ARAG den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
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Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die ARAG ein ihr nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündi-
gungsrecht ausübt. 

 
 
 

Weitere Bestimmungen 
 

27 Mitversicherte Personen 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmun-
gen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 

neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
 
 
28 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung der ARAG weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für die ARAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung der ARAG oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift der ARAG nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-

rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die 
letzte der ARAG bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 

der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung. 
 
 
30 Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei der ARAG angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-

dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der ARAG dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 
 
 
31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die ARAG bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz 
der ARAG oder ihrer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine na-
türliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 

Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-
mer eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetrage-
ne Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 

gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz 
der ARAG oder ihrer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
32 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haftpflicht-
Versicherung (BBR Umwelthaftpflicht-Basis- und -Regress)  

 
 
Soweit nachfolgend nicht etwas anderes bestimmt ist, gelten die in dem Versicherungsvertrag ebenfalls vereinbarten Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung auch für diesen Vertragsteil. Sind dort 
bereits Schäden durch Umwelteinwirkung – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – eingeschlossen, gelten die nachfolgenden Be-
stimmungen nicht. 
 

1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – im Rahmen und Umfang des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn 
diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.  

 
1.2 Schäden durch Feuer oder Explosion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Absatzes. 
 
1.3 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts 

am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Diese 
werden wie Sachschäden behandelt.  

 
1.4 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständ-

lichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne 
in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.  

 
1.5 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, 

dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 
 
 
2 Risikobegrenzung 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus 
 
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu 

lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).  
 
2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen).  
 
2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- 

oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).  
 
2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 

Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers 
verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).  

 
2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen/Pflichtver-

sicherung).  
 
2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 2.1–2.5 

oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Ziffer 2.1–2.5 bestimmt sind. 
 
 
3 Erweiterungen des Versicherungsschutzes 

3.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziffer 2.1 – folgende Anlagen und/oder Risiken: 
 
3.1.1 oberirdischer Heizöltank (auch mehrere zusammenhängende Behälter) zur Raumbeheizung bis zu einer Gesamtla-

germenge von 10.000 Liter, sofern der Versicherungsnehmer Inhaber der Anlage ist;  
 
3.1.2 umweltgefährdende Stoffe in Kleingebinden bis zu 240 Liter/Kilogramm pro Einzelbehälter und bis zu einer Gesamtla-

germenge von 3.000 Liter/Kilogramm. Ausgeschlossen bleiben jedoch halogenierte und teilhalogenierte Kohlenwas-
serstoffe; 
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3.1.3 Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen oder selbstfahrenden Arbeits-
maschinen, sofern diese vom Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflicht erfasst sind; 

 
3.1.4 Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (zum Beispiel Maschinen). 
 
3.2 Mitversichert sind – abweichend von Ziffer 2.4 – folgende Anlagen: 

Betreiber oder Inhaber von insgesamt bis zu fünf Fett-, Öl- oder Benzinabscheidern. 
 
3.3 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 2.6 – die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 

Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 2.1–2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen 
gemäß Ziffer 2.1–2.5 bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist (Umwelthaft-
pflicht-Regress).  
Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine sogenannte „temporäre Inhabereigenschaft“ 
im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist und eine Endabnahme durch 
den Auftraggeber, das heißt dem zukünftigen Anlageninhaber, noch nicht erfolgt ist.  
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziffer 5 genannten Voraussetzungen durch die 
ARAG ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können. 

 
3.4 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an gemieteten, ge-

pachteten Gebäuden und/oder Räumlichkeiten – nicht jedoch an Grund und Boden – durch Brand und/oder Explosion 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Je Versicherungsfall gilt die gemäß Ziffer 7 genannte Versicherungssumme, maximal jedoch 3.000.000 Euro. Sie steht 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres einmalig zur Verfügung.  
Für Mietsachschäden durch Brand und/oder Explosion anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen gelten die vorste-
henden Bestimmungen ebenfalls. 

 
3.5 Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden für die Ziffern 2.1–2.6 und 3.1–3.2 

keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 
Ziffern 3.1 (2) und 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – finden für die Ziffern 2.1–2.6 und 3.1–3.2 ebenfalls keine 
Anwendung; hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziffern 3.1–3.2 
versicherten Risiken. 

 
 
4 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens, 
Sachschadens oder eines gemäß Ziffer 1.3 mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonsti-
gen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Scha-
dens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

 
 
5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

5.1 Die ARAG ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 
• nach einer Störung des Betriebs oder 
• aufgrund behördlicher Anordnung. 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeid-
bar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.3 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der 
Störung des Betriebs oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei der 
frühere Zeitpunkt maßgeblich ist. 

 
5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Voraus-

setzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im 
Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

 
5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
 
5.3.1 der ARAG die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu-

zeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und ob-
jektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen der 
ARAG fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 

 
oder 

 
5.3.2 sich mit der ARAG über die Maßnahmen abzustimmen. 
 
5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rah-

men des für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen ersetzt.  
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist die ARAG be-
rechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in ei-
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nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  
Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt die ARAG zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Um-
fang der Leistungspflicht der ARAG ursächlich ist. 

 
5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu 

einem Gesamtbetrag von zehn Prozent der Versicherungssumme gemäß Ziffer 7.1 je Störung des Betriebs oder behörd-
licher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur einmal, ersetzt. Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwen-
dungen jedoch 2.000 Euro selbst zu tragen. 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die von der ARAG ersetzten Aufwendun-
gen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz die-
ser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung 
für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. Im Falle einer solchen Anrechnung hat der Versicherungsnehmer 
von den Selbstbehalten gemäß Ziffer 5.5 und Ziffer 7.4 den höheren zu tragen. 

 
5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 5.1 

decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, 
Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch 
für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.3 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beein-
trächtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 
 
6 Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind 
 
6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Wasser gefährdenden 

Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in 
den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebs beruhen. 

 
6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelt-

einwirkungen entstehen. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem 
Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzel-
falls die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste. 

 
6.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind. 
 
6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder 

hätte beantragt werden können. 
 
6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungs-

verhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung 
betroffen waren. 

 
6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von 

Abfällen. 
 
6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Ar-

beiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkt-
haftpflicht). Dies gilt nicht für Versicherungsschutz nach Ziffer 3.3. 

 
6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung 

entstehen. 
 
6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-

chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 
6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursa-

chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden 
Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu be-
folgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

 
6.11 Ansprüche wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, 

deren Bestandteilen und Zubehör handelt. 
 
6.12 Ansprüche wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 

Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 
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6.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 
 
6.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inne-

ren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-
ruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-

auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer die-
ses Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
Falls im Rahmen und Umfang des Vertrags eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss inso-
weit nicht. 

 
6.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-

auftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Be-
sitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
• der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 

Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

• Tätigkeiten (zum Beispiel Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 
6.17 Ansprüche wegen Schäden aus der Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz- 

und Düngemitteln. 
 
6.18 Rückgriffsansprüche, die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden 

Schadenereignissen fallen. 
 
6.19 Ansprüche aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeiten. 
 
 
7 Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt 

7.1 Je Versicherungsfall gilt die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme. Sie steht pauschal für Personen-, 
Sach- sowie gemäß Ziffer 1.3 mitversicherter Vermögensschäden zur Verfügung. Diese Versicherungssumme bildet 
auch die Höchstersatzleistung der ARAG für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
7.2 Für den Umfang der Leistung der ARAG bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Ver-

sicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Perso-
nen erstreckt. 

 
7.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch 

• dieselbe Umwelteinwirkung, 
• mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden Umwelteinwirkungen, 
• mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen,  
wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht gelten 
unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle als eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

 
7.4 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall mit dem im Versicherungsschein ausgewiesenen 

Betrag. Dies gilt nicht bei Schäden durch Brand oder Explosion. 
 
 
8 Nachhaftung 

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder 
durch Kündigung der ARAG oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, 
Sach- oder gemäß Ziffer 1.3 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, 
mit folgender Maßgabe: 
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8.1.1 Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses an gerechnet. 

 
8.1.2 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versiche-

rungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungs-
summe des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

 
8.2 Die Regelung der Ziffern 8.1, 8.1.1, 8.1.2 gelten für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungs-

verhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des ver-
sicherten Risikos abzustellen ist. 

 
 
9 Versicherungsfälle im Ausland 

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland 
eintretende Versicherungsfälle, 
• die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im Sinne der Ziffer 3 im Inland zurückzuführen sind. 

Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland be-
stimmt waren; 

• aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen. 
 
9.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind eingeschlossen im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – abwei-

chend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle, 
 
9.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 3 zurückzuführen sind, 

wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 
 
9.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 3 zurück-

zuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 
 
9.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstigen Tätigkeiten zurückzuführen sind, 

wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 
 
Zu Ziffer 9.2: 
Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Stö-
rung des bestimmungsgemäßen Betriebs sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziffer 5 werden nicht 
ersetzt. 
 
Zu Ziffer 9.2.2 und 9.2.3: 
Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten, zum 
Beispiel Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dergleichen. 
 
9.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
 
9.3.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder 

dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und gegen die gesetzlichen Ver-
treter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebs oder eines Teiles desselben angestellt hat, aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB); 

 
9.3.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 
 
9.3.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 

des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 
 
9.4 Aufwendungen der ARAG für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungs-

summe angerechnet. 
 

Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die der ARAG 
nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung der ARAG entstanden sind. 

 
9.5 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/US-Territorien und Kanada geltend ge-

machten Ansprüchen, gilt: 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versicherungsfall beträgt zehn Prozent der Ersatzleistung, 
mindestens 5.000 Euro, höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen. 

 
9.6 Die Leistungen der ARAG erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-

rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen der ARAG mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag 
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
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10 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden 

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 
 
10.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
 
10.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 
 
10.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 

des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 
 
10.2 Aufwendungen der ARAG für Kosten – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – werden als Leistungen auf die Versicherungs-

summe angerechnet. 
 

Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die der ARAG 
nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung der ARAG entstanden sind. 

 
10.3 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend gemacht werden, gilt: 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Versicherungsfall beträgt zehn Prozent der Ersatzleistung, 
mindestens 5.000 Euro, höchstens 50.000 Euro. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen. 

 
10.4 Die Leistungen der ARAG erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-

rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen der ARAG mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag 
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
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Der Versicherungsschutz 
 

1.  Versicherungsschutz für Vermögensschäden, mitversicherte Sachschäden, persönliche Haftpflicht von 
Geschäftsführern und sonstigen Organen des Versicherungsnehmers, juristische Personen 

1.1 Versicherungsschutz für Vermögensschäden 
 
1.1.1 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen eines 

bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit – von ihm selbst oder einer Person, für die er einzutreten hat – begangenen Ver-
stoßes von einem anderen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen Vermögensschaden verantwort-
lich gemacht wird. 

 
1.1.2 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädi-

gung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhandenkom-
men von Sachen) sind, noch sich aus solchen – von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten 
hat, verursachten – Schäden herleiten. Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen. 

 
1.2 Mitversicherte Sachschäden 
 
1.2.1  Mitversichert sind Ansprüche wegen unmittelbarer oder mittelbarer Sachschäden 

a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schriftstücken; 
b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicherten Betätigung des Versicherungsnehmers bilden, 

soweit sie nicht aus Anlass technischer Berufsausübung oder der Verwaltung von Grundstücken oder der Führung 
wirtschaftlicher Betriebe entstehen. 

 
1.2.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch Abhandenkommen von Geld, geldwerten 

Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanco indossierten Orderpapieren; das Abhandenkommen von Wech-
seln fällt nicht unter diese Ausschlussbestimmung. 

 
1.3 Persönliche Haftpflicht von Geschäftsführern und sonstigen Organen des Versicherungsnehmers 
 
1.3.1 Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Kapitalgesellschaft, so besteht im Rahmen und Umfang des 

vereinbarten Vertrags Versicherungsschutz auch für Haftpflichtansprüche Dritter, die unmittelbar gegen Geschäfts-
führer oder sonstige Organe des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden, soweit diese in Ausübung der versi-
cherten Tätigkeit sowie namens und im Auftrage der Gesellschaft gehandelt haben. 

 
1.3.2 Liegt einer Inanspruchnahme der Gesellschaft sowie des Geschäftsführers bzw. der Organe das gleiche behauptete 

Berufsversehen zugrunde, so liegt ein einheitlicher Schadenfall vor. 
 
1.4 Juristische Personen 

Falls eine juristische Person für sich selbst Versicherung nimmt, so besteht der Versicherungsschutz hinsichtlich der 
ihren Organen und Angestellten zur Last fallenden Verstöße, soweit sie diese gesetzlich zu vertreten hat, und zwar mit 
der Maßgabe, dass in der Person des Verstoßenden gegebene subjektive Umstände, durch welche der Versicherungs-
schutz beeinflusst wird (vergleiche zum Beispiel Ziffer 4.,5. und/oder 6.), als bei dem Versicherungsnehmer selbst vor-
liegend gelten. 

 
 
2. Vorwärts- und Rückwärtsversicherung, Übernahme der Nachhaftung des Vorversicherers, Haftung 

durch Unterlassen, Nachhaftung 

2.1 Vorwärtsversicherung 
Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherungsschutzes (Ziffer 3.1) bis zum Ablauf 
des Vertrags vorkommenden Verstöße. 

 
2.2 Rückwärtsversicherung 
 
2.2.1 Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche dem Versiche-

rungsnehmer oder versicherten Personen oder seinen Sozien (Ziffer 12.) bis zum Abschluss der Rückwärtsversicherung 
nicht bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Beginn und Ablauf zu bezeichnen. 

 
2.2.2 Als bekannter Verstoß gilt ein Vorkommnis, wenn es vom Versicherungsnehmer, von mitversicherten Personen oder 

seinen Sozien als – wenn auch nur möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als 
fehlsam bezeichnet worden sind, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch angedroht noch befürch-
tet worden sind. 

 
2.3 Übernahme der Nachhaftung des Vorversicherers 
 
2.3.1 Versicherungsschutz besteht auch für Verstöße, die einen unmittelbar vorangehenden Versicherungsvertrag betreffen 

und die bis zu fünf Jahren nach Ablauf des Nachhaftungsschutzes dieses Vorversicherungsvertrags entdeckt und ge-
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meldet werden. Dieser Versicherungsschutz richtet sich nach den Konditionen des Vorversicherungsvertrags, soweit 
diese nicht den Versicherungsschutz dieses laufenden Vertrags bezüglich Umfang und Höhe überschreiten. 

 
2.3.2 Die Versicherungssumme für die Übernahme der Nachhaftung beträgt jedoch – soweit nicht anders vereinbart – ma-

ximal 1 Million Euro. Voraussetzung des Versicherungsschutzes ist eine endgültige Ablehnung des Vorversicherers al-
lein aufgrund des Ablaufs der Schadenmeldefrist der Nachhaftungsklausel. 

 
2.3.3 Diese Übergangsregelung gilt nicht für Vorverträge auf Claims-made-Basis sowie für Verstöße, die zum Zeitpunkt des 

Versichererwechsels im Sinne von Ziffer 2.2.2 bekannt sind. 
 
2.4 Haftung durch Unterlassen 

Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag begangen, an 
welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens ab-
zuwenden. 

 
2.5 Nachhaftung 

Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller während der Versicherungsdauer begangenen Verstöße, die dem 
Versicherer nicht später als fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrags gemeldet werden. 

 
 
3. Beginn des Versicherungsschutzes, Umfang des Versicherungsschutzes, Leistungseinschränkungen, 

geografischer Geltungsbereich 

3.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 
3.1.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-

nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 8 zahlt. 
 
3.1.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-

punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
3.1.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Ver-

trag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
3.1.4 Ist der erste oder einmalige Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leis-

tung gegenüber dem Versicherungsnehmer verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
3.1.5 Wird der erste Beitrag erst nach dem als Beginn der Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber 

ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 
 
3.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die Abwehr unbegründeter als auch die Befriedigung begründeter Schaden-
ersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 

 
3.3 Leistungseinschränkungen 
 
3.3.1 Jahreshöchstleistung, Serienschaden  

Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Versicherer – abgesehen vom Kostenpunkt (siehe Ziffer 
3.3.4) – in jedem einzelnen Schadenfall obliegenden Leistung dar. Sie steht pro Versicherungsjahr insgesamt höchstens 
zweimal zur Verfügung. Dabei kommt nur eine einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage, 
a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt; 
b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen Schadens; 
c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 

beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander 
in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 

 
3.3.2 Selbstbeteiligung 

Eine Selbstbeteiligung oder eine Anrechnung vereinnahmter Gebühren oder Honorare des Versicherungsnehmers im 
Schadenfall kommt nur dann zur Anwendung, wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist. 

 
3.3.3 Sicherheitsleistung 

An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflicht-
summe zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung. 

 
3.3.4 Prozesskosten 

Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch be-
treffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom 



ARAG BDK Bedingungen – ARAG Business Aktiv Haftpflicht-Schutz 2010 29 

Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen voll zulasten des Ver-
sicherers.  

 
Es gilt dabei aber Folgendes: 
(1) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Gebühren und Pauschsätze 

nur nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Bei den nicht durch Pauschsätze  abzugelten-
den Auslagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein. 

(2) Sofern ein fester Selbstbehalt pro Schadenfall vereinbart wurde, hat der Versicherungsnehmer vorweg die Kosten 
nach dem Streitwert des Selbstbehalts allein zu tragen, die Mehrkosten bezüglich des übersteigenden Betrags (bis 
zum Streitwert des Selbstbehalts zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Versicherer. Bezüglich der nicht durch 
Pauschsätze abzugeltenden Auslagen findet die Bestimmung zu (1) Satz 2 Anwendung. 

 
3.3.5 Abandon 

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich an dem Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen An-
teil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der 
Zurverfügungstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
3.4 Geografischer Geltungsbereich 
 
3.4.1 Versicherungsschutz besteht für Berufstätigkeiten in Europa sowie für die Verletzung und Nichtbeachtung europäi-

schen Rechts, sofern Haftpflichtansprüche hieraus vor europäischen Gerichten geltend gemacht werden. 
 
3.4.2 Dabei gilt für Schadenfälle mit Auslandsbezug Folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche aus Tätigkeiten, die durch ausländische Repräsentan-
ten, ausländische Niederlassungen (auch Hauptsitz), ausländische Zweigstellen oder über durch Kooperationsver-
einbarungen verbundene ausländische Firmen im Ausland ausgeübt werden. 

(2) Sofern Haftpflichtansprüche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden, werden abweichend von Ziffer 
3.2 und Ziffer 3.3.4 Satz 1 die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- oder Gerichtskosten, Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenregulie-
rungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen; dies gilt auch dann, wenn diese Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

(3) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbeson-
dere punitive oder exemplary damages. 

 
 
4. Ausschlüsse 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche, 
 
4.1 wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, bei dem der 

Versicherungsnehmer oder Versicherte als Beamter oder sonst angestellt ist oder zu dem er im Verhältnis eines Vor-
stehers oder eines Mitglieds eines Vorstands-, Verwaltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit die 
Einbußen verursacht sind durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung; 

 
4.2 soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen; 
 
4.3 aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder 

Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften; 
 
4.4 wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Barzahlungsakt, durch Verun-

treuung des Personals des Versicherten entstehen; 
 
4.5 wegen Schäden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers 

(Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung. Es besteht jedoch Abwehrschutz bei Vorwürfen we-
gen wissentlicher Pflichtverletzung, welche strittig sind. Stellt ein Gericht rechtskräftig fest, dass diese Vorwürfe be-
rechtigt sind, sind dem Versicherer die vorgeleisteten Prozesskosten zu erstatten; 

 
4.6 von Sozien, Gesellschaftern, Mitinhabern und Angehörigen des Versicherungsnehmers sowie von Personen, welche mit 

ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, es sei denn – was die Ansprüche von Angehörigen und in häuslicher Gemein-
schaft Lebenden anbelangt –, dass es sich um Ansprüche eines Mündels gegen seinen Vormund oder eines Betreuten 
gegen seinen Betreuer handelt. Als Angehörige gelten: 
a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers, der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, 
b) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwä-

gert ist. Schadenersatzansprüche von juristischen Personen, wenn die Mehrheit der Anteile, und von sonstigen Ge-
sellschaften, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer oder Versicherten oder einem Sozius oder Angehörigen 
des Versicherungsnehmers oder Versicherten gehört, sind von der Versicherung gleichfalls ausgeschlossen; 

 
4.7 aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands-, Aufsichts- oder Beiratsmitglied privater Unterneh-

mungen, Vereine, Verbände und als Syndikus; 
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4.8 aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-
verkehr, Akkreditivgeschäfte usw.). 

 
 
 

Der Versicherungsfall 
 

5. Versicherungsfall, Schadenanzeige, weitere Behandlung des Schadenfalls, Zahlung des Versicherers 

5.1 Versicherungsfall 
Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrags ist der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
zur Folge haben könnte. 

 
5.2 Schadenanzeige 
 
5.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (Ziffer 11.) unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform 

anzuzeigen. 
 
5.2.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, hat der Versiche-

rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits 
angezeigt hat. 

 
5.2.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur Anzeige inner-

halb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 
 
5.2.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder 

wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das Gleiche gilt im Fall 
eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder eines selbstständigen Beweisverfahrens. 

 
5.2.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen gewahrt. Für die Erben des Versicherungsnehmers tritt anstelle 

der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat. 
 
5.3 Weitere Behandlung des Schadenfalls 
 
5.3.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers (insbesondere auch hin-

sichtlich der Auswahl des Prozessbevollmächtigten) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalls dient, soweit es für den Versicherungsnehmer 
zumutbar ist. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf 
den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des Schadenfalls 
erheblichen Schriftstücke einzusenden. 

 
5.3.2 Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 

geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte. 

 
5.3.3 Den aus Anlass eines Schadenfalls erforderlichen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu führen. 
 
5.3.4 Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, hat der Versicherungsnehmer die Prozessführung dem Versi-

cherer zu überlassen, dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht zu erteilen und alle 
von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügun-
gen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß 
Widerspruch zu erheben und die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

 
5.3.5 Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden 

Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.  
 
5.3.6  Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich; die Kosten einer 

solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt. 
 
5.4 Zahlung des Versicherers 
 
5.4.1 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 

hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 
 
5.4.2 Steht fest, was der Versicherer zu leisten hat, sind die fälligen Beträge spätestens innerhalb einer Woche, die Renten an 

den Fälligkeitsterminen zu zahlen. Der Versicherer kann jedoch verlangen, dass der Versicherungsnehmer seinen 
Schadenanteil an eine vom Versicherer bestimmte Stelle abführt und die Quittung darüber dem Versicherer einsendet. 
Die einwöchige Frist läuft in diesem Fall vom Eingang der Quittung an. 
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5.4.3 Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungsfalls soll, wenn möglich, die schriftliche Erklärung des Anspru-
cherhebenden, dass er für seine Ansprüche befriedigt sei, beigebracht werden; der Versicherer kann Beglaubigung der 
Unterschrift des Ansprucherhebenden verlangen. 

 
5.4.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 

in dem der Eurobetrag bei einem inländischen Kreditinstitut angewiesen ist. 
 
 
6. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls, Rechtsfolgen bei 

vorsätzlicher und grob fahrlässiger Obliegenheitsverletzung, Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten durch arglistige Täuschung 

6.1 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 
6.1.1 Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Ein-

tritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 

 
6.1.2 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverlet-

zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 
 
6.2 Rechtsfolgen bei vorsätzlicher und grob fahrlässiger Obliegenheitsverletzung 
 
6.2.1 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegen-

über von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
6.2.2 Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer 
nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 
6.2.3 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 
6.3 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten durch arglistige Täuschung 

Hat der Versicherungsnehmer seine Obliegenheiten nach Ziffer 5.3.1 dadurch verletzt, dass er den Versicherer über er-
hebliche Umstände arglistig täuschte oder zu täuschen versuchte, verliert er alle Ansprüche aus dem betreffenden 
Versicherungsfall. Weitergehende gesetzliche Rechtsfolgen solcher Täuschungen bleiben bestehen. 

 
 
 

Das Versicherungsverhältnis 
 

7. Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungsanspruchs, Rückgriffsansprüche 

7.1 Versicherung für fremde Rechnung 
 
7.1.1 Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst 

erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen 
auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. 

 
7.1.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser 

bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
 
7.1.3 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner Angehörigen gegen versicherte Personen sind, soweit nichts 

anderes vereinbart ist, von der Versicherung ausgeschlossen. 
 
7.2 Abtretung des Versicherungsanspruchs 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
7.3 Rückgriffsansprüche 
 
7.3.1 Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rück-

gabe hinterlegter und auf Erstattung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) gehen in Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne Weiteres auf diesen über. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die Ausstellung einer 
den Forderungsübergang nachweisenden Urkunde verlangen. 
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7.3.2 Rückgriff gegen Mitarbeiter des Versicherungsnehmers wird nur genommen, wenn diese ihre Pflichten wissentlich 
verletzt haben. 

 
7.3.3 Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ziffer 7.3.1 oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht 

verzichtet, bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als der Versicherungsnehmer beweist, dass die Verfolgung 
des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre. 

 
 
8. Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragserstattung 

8.1 Beitragszahlung 
 
8.1.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes vereinbart ist – unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-

chen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. Ist die Zahlung des Jah-
resbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

 
8.1.2 Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (Ziffer 3.1) zahlbaren regelmäßigen Folgebeiträge sind – soweit nichts 

anderes vereinbart wurde – am Monatsersten des jeweiligen Beitragszeitraums, sonstige Beiträge bei Bekanntgabe an 
den Versicherungsnehmer einschließlich etwaiger öffentlicher Abgaben (zum Beispiel Versicherungssteuer) zu ent-
richten. Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es 
sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn in Textform zur Zahlung 
auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
8.1.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, ist der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 8.1.2 darauf hingewiesen wurde. 

 
8.1.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 8.1.2 darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
8.1.5 Bei Teilzahlung des Jahresbeitrags werden die noch ausstehenden Raten des Jahresbeitrags sofort fällig, wenn der 

Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät. 
 
8.1.6 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 

Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer be-
rechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
(1) Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen wer-

den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

(2)  Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung wider-
rufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom  Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

 
8.2 Beitragsregulierung 
 
8.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche auch durch einen 

auf der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Ände-
rung in dem versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten 
ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Aufforderung des Versiche-
rers sind die Angaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum Nach-
teil des Versicherers berechtigen diesen, eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schieds vom Versicherungsnehmer zu erheben, sofern Letzterer nicht beweist, dass die unrichtigen Angaben ohne ein 
von ihm zu vertretendes Verschulden gemacht worden sind. 

 
8.2.2 Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der Ver-

änderung richtig gestellt. Er darf jedoch nicht geringer werden als der Mindestbeitrag, der nach dem Tarif des Versiche-
rers zur Zeit des Versicherungsabschlusses galt. Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minderbeitrag vom Ein-
gang der Anzeige ab berechnet. 

 
8.2.3 Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige rechtzeitig zu erstatten, kann der Versicherer für die Zeit, 

für welche die Angaben zu machen waren, anstelle der Beitragsregulierung (Ziffer 8.2.1) als nachzuzahlenden Beitrag 
einen Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits gezahlten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich, aber 
noch innerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, ist der Versicherer ver-
pflichtet, den etwa zu viel gezahlten Beitrag zu erstatten. 
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8.2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlungen für mehrere Jahre 
Anwendung. 

 
8.3 Beitragserstattung 
 
8.3.1 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung rückwirkend 

aufgehoben, oder ist es von Anfang an nichtig, gebührt dem Versicherer Beitrag oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen. 

 
8.3.2 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch 

auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
 
9. Vertragsdauer, Kündigung 

9.1 Vertragsdauer 
Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens 
ein Jahr, bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des Vertrags jeweils um ein Jahr. Die 
Kündigung ist rechtswirksam, wenn sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf des Vertrags in Textform er-
klärt wird. 

 
9.2 Kündigung 
 
9.2.1 Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versicherungsfalls gekündigt werden, wenn eine Zahlung aufgrund 

eines Versicherungsfalls geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig oder der Versicherungsnehmer mit einem 
von ihm geltend gemachten Versicherungsanspruch rechtskräftig abgewiesen ist. Der Versicherer hat eine Kündigungs-
frist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufen-
den Versicherungsperiode kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform zugehen. 

 
9.2.2 Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechts-

streit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das Urteil rechtskräftig geworden ist, ausge-
übt wird. 

 
9.2.3 Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie dem Vertragspartner innerhalb der jeweils vorgeschriebenen 

Frist in Textform zugegangen ist. 
 
9.2.4 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft in Wegfall kommen, erlischt die Versicherung bezüglich dieser 

Risiken. Kommt der Hauptberuf in Wegfall, gilt für die Beitragsbemessung von dem Zeitpunkt des Wegfalls an ein bis-
heriger Nebenberuf als Hauptberuf. 

 
 
10. Verjährung, Gerichtsstand, nationales Recht und Sprache 

10.1 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Berechnung der Verjährungsfrist richtet 
sich nach den Vorschriften des BGB. 

 
10.2 Gerichtsstand 
 
10.2.1 Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
10.2.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. 

 
10.2.3 Klagen bei Verlegung des Wohn- oder Geschäftssitzes des Versicherungsnehmers in einen Staat außerhalb der Europä-

ischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens, Liechtensteins oder der Schweiz 
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohn- oder Geschäftssitz in einen Staat außerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft, Islands, Norwegens, Liechtensteins oder der Schweiz, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
10.3 Nationales Recht und Sprache 

Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Vertragssprache ist 
Deutsch. 
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11. Willenserklärungen, vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers, Anzeigepflichten 
des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit 

11.1 Willenserklärungen 
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben und sollen an die Haupt-
verwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. 

 
11.2 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
 
11.2.1 Vollständigkeit und Richtigkeit der Anzeigen über gefahrerhebliche Umstände 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in 
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen. 

(2) Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
11.2.2 Rücktrittsrecht des Versicherers 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. Das Rücktritts-
recht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

(4) Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Zugang der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 

 
11.2.3 Kündigungsrecht des Versicherers 

(1) Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen. 

(2) Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
11.2.4 Vertragsänderung und Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 

(1) Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

(2) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Textform kündigen. 

 
11.2.5 Rechte und Pflichten des Versicherers 

(1) Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 11.2.2 und Ziffer 11.2.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats in 
Textform geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm gel-
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 

(2) Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 11.2.2 und Ziffer 11.2.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer-
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

(3) Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 11.2.2 und 11.2.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
11.2.6 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Zugang der Anfechtungserklärung abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 
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11.3 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit 
 
11.3.1 Treten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben, nach Unterzeichnung des 

Antrags und vor Zugang des Versicherungsscheins beim Versicherungsnehmer ein oder ändern sich die bei Antrags-
stellung angegebenen Umstände, ist der Versicherungsnehmer gleichfalls verpflichtet, dies anzuzeigen. Unrichtige An-
gaben zu den Gefahrumständen oder das arglistige Verschweigen sonstiger Gefahrumstände können den Versicherer 
berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen (§ 26 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). 

 
11.3.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer auf Befragen unverzüglich alle nach Vertragsschluss ein-

tretenden, die übernommene Gefahr erhöhenden Umstände mitzuteilen. Dies gilt sowohl für die vom Versicherungs-
nehmer als auch von Dritten mit Duldung des Versicherungsnehmers verursachten Gefahrerhöhungen. 

 
11.3.3 Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift unverzüglich 

mitzuteilen. Ansonsten gelten an die letzte, dem Versicherer bekannte Anschrift per Einschreiben gesandte Mitteilun-
gen als rechtsverbindlich. Entsprechendes gilt für eine Namensänderung. 

 
 
12. Sozien 

12.1 Als Sozien gelten Personen, die ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie 
durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden sind. 

 
12.2 Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für diese zu-

sammen mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht (nach 
Maßgabe der Ziffer 7.1.1) auch zugunsten eines Sozius,  der nicht Versicherungsnehmer ist. 

 
12.3 Ein Ausschlussgrund nach Ziffer 4 oder ein Rechtsverlust nach Ziffer 3.3.5 sowie nach Ziffer 6.1, der in der Person eines 

Sozius vorliegt, geht zulasten aller Sozien. Soweit sich ein Rechtsverlust nach Ziffer 6.1 an eine Unterlassung knüpft, 
wirkt das Tun eines Sozius zugunsten aller Sozien. 

 
12.4 Für die in Ziffer 12.2 erwähnte Durchschnittsleistung gilt Folgendes: 

(1) Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen Sozius 
festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer zu erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, allein einzutreten hät-
te (fiktive Leistung), und sodann die Summe dieser fiktiven Leistung durch die Zahl aller, auch die nicht Versiche-
rungsnehmer sind, geteilt wird; 

(2) bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in Ziffer 3.3.4 in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden 
Bestimmungen anzuwenden. 

 
 
13. Mitarbeiter 

13.1 Die Anstellung eines zuschlagspflichtigen Mitarbeiters, der nicht Sozius im Sinne der Ziffer 12.1 ist, gilt als Erweiterung 
des versicherten Risikos nach Ziffer 8.2. 

 
13.2 Wird trotz Aufforderung die Anstellung eines Mitarbeiters nicht angezeigt, verringert sich dem Versicherungsnehmer 

gegenüber die Leistung des Versicherers, wie wenn der Mitarbeiter Sozius im Sinne der Ziffer 12.1 wäre. 
 
13.3 In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf der Frist der Ziffer 8.2.1 oder nach Bezahlung des Mitarbeiterzuschlags 

erfolgt sind, deckt die Versicherung im Rahmen des Versicherungsvertrags auch Haftpflichtansprüche, die unmittelbar 
gegen die Mitarbeiter erhoben werden (Ziffer 7.1). 

 
 
14. Risikowegfall 

Wenn eine zur Berufsausübung des Versicherungsnehmers erforderliche amtliche Zulassung aufgehoben wird, gilt das 
versicherte Risiko im Sinne von Ziffer 9.2.4 als weggefallen. 

 
 
15. Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers  

Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht gemäß § 8 VVG aus, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags zu erstatten. Im Übrigen gilt § 9 VVG. 
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Anlage R 33 zur AHB 

 
 
I. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Vereins, insbesondere 

1. aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen (zum 
Beispiel Mitgliederversammlungen, Vereinsfestlichkeiten, interne und offene Wettbewerbe); 

2. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die ausschließlich 
den Vereinszwecken dienen (zum Beispiel Turn- und Spielplätze); 

3. bei Reit- und Fahrvereinen auch aus der Durchführung von Reit- und Fahrveranstaltungen, Rennen, Turnieren, Wett-
reiten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der dazu erforderlichen Übungen. 
Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Beteiligung an solchen vom 
Verein angeordneten Veranstaltungen und Übungen, auch soweit sie dabei als Tierhalter in Anspruch genommen wer-
den können. 
Nicht versichert jedoch sind Haftpflichtansprüche gegen den Verein oder die mitversicherten Personen aus Unfällen 
der Reiter und aus Schäden an den Pferden (einschließlich Zaum- und Sattelzeug), die an diesen Veranstaltungen und 
Übungen teilnehmen; 

4. bei Gebirgs- und Verschönerungsvereinen auch aus der Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen und dergleichen. 
 
 
II. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

1. der Mitglieder des Vorstands und der von ihnen beauftragten Vereinsmitglieder in dieser Eigenschaft; 
2. sämtlicher übrigen Mitglieder aus der Betätigung im Interesse und für die Zwecke des versicherten Vereins bei Ver-

einsveranstaltungen; 
3. sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung für den 

Versicherungsnehmer verursachen. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß der Reichsversicherungsordnung handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle, 
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden. 

 
 
III. Nicht versichert ist, sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige Vereinbarung getroffen ist,  

die Haftpflicht 

1. aus anderem als dem nach Ziffer I 2 eingeschlossenen Haus- und Grundbesitz; 
2. aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher Vereinsveranstaltungen hinausgehen (zum Beispiel Gau- 

und Bundesfeste, Ausstellungen, Luftfahrtveranstaltungen, Schützenfeste, Umzüge); 
3. als Tierhüter/Tierhalter; 
4. aus Halten oder Besitz, ferner aus Anlass von Inbetriebsetzen oder Lenken von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, 

gleichgültig, durch wen, aus welchem Anlass oder zu welchen Zwecken das Inbetriebsetzen oder Lenken erfolgt; 
5. aus Tribünenbau; 
6. aus der Verwendung von Böllern, Mörsern, Schallkanonen und dergleichen; 
7. aus dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art (auch bengalische Beleuchtung); 
8. aus der Unterhaltung von Eis- und Rodelbahnen; 
9. aus der Veranstaltung von Skikursen, Skiausflügen und Skiführungstouren sowie von Abfahrts-, Tor- und Sprungläufen; 
10. aus Betrieben aller Art (zum Beispiel Gaststättenbetrieb im Vereinskasino in eigener Regie, Badeanstalten); 
11. aus der Ausübung des Berufs von Vereinsmitgliedern, auch wenn diese im Auftrag oder im Interesse des Vereins erfolgte; 
12. bei Kleingärtnervereinen auch 

a) die Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkraut- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln; 
b) die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus dem Besitz bzw. der Verwaltung und Bewirtschaftung der ihnen 

überlassenen Grundstücke. 
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Versicherteninformation ARAG Gruppenunfall-Schutz 

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

Vertragspartner für Ihren ARAG Gruppenunfall-Schutz ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers  
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, 
Fahrzeugversicherung und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Unfallbedingungen (AUB 99) und die 
• Besonderen Bedingungen für Kündigung bei 
• Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung 
• Besonderen Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung mit Direktanspruch der versicherten Person (BB Di-

rektanspruch) 
in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der jeweils vereinbarten Bedingungen ist beigefügt. 
Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 
Die Unfallversicherung versichert Sie und die im Vertrag mitversicherten Personen gegen die finanziellen Folgen einer 
unfallbedingten Invalidität oder Todesfall. Sofern Sie es wünschen, können Sie (unter anderem) die unfallbedingten 
Mehraufwendungen bei einem Krankenhausaufenthalt durch ein Krankenhaustage- mit Genesungsgeld versichern. 
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Leistungsarten (zum Beispiel 
Invaliditäts- und Todesfallleistung, Krankenhaustage- und Genesungsgeld etc.) und Versicherungssummen. 

 
 

4 Gesamtpreis der Versicherung  
 

Den zu entrichtenden Gesamtpreis für den angebotenen ARAG Gruppenunfall-Schutz einschließlich etwaiger Raten-
zahlungszuschläge sowie der zurzeit gültigen Versicherungssteuer und die gewählte Zahlweise können Sie dem Pro-
duktinformationsblatt sowie dem Antrag entnehmen. 

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

6 Beitragszahlung 
 

Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an gerechnet. Er ist 
zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Beitragsraten, das 
heißt monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden. Der Beitrag gilt bei unterjähriger Zahlungsweise bis 
zur Fälligkeit als gestundet. 
Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei 
späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung 
beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 
Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 
Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
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Verträge mit Beitrag nach einem Assekuranztarif werden nach Wegfall der Voraussetzungen hierfür zum Normaltarif 
fortgeführt. 

 
 

7 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, 
halten wir uns einen Monat gebunden. 

 
 

8 Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindefrist,  
Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Der Vertrag kommt durch den Antrag auf ARAG Gruppenunfall-Schutz seitens eines Vertragspartners und die Annah-
me dieses Antrags durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen 
Monat gebunden. 
Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungs-
scheins oder eine Annahmeerklärung. 
Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG Allgemeine 
Versicherungs-AG und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe 
Ziffer 6). 

 
 

9 Widerrufsbelehrung 
 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Fax +49 211 963-3626, duesseldorf@ARAG-Sport.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Produktinformationsblatt unter Ziffer 3 ausgewiesenen 
rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel 
Zinsen) herauszugeben sind. 

 
 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 

10 Laufzeit und Beendigung des Vertrags, insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Antrag).  
Der ARAG Gruppenunfall-Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, spä-
testens jedoch nach drei Jahren, gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert sich das Vertragsverhältnis bei 
Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und 
weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden Versicherungsjahres kündbar. 
Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 
Erbringt die ARAG eine Leistung aus diesem Vertrag, kann der Vertrag vorzeitig in Textform gekündigt werden. Die 
Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 
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11 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht/Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Unfallversicherung liegt ebenso das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Unfallversicherung.  
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 
Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Die ARAG Allgemeine wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags in deut-
scher Sprache führen. 

 
 

12 Kundenmeinungen: Helfen Sie uns besser zu werden.  
 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Sie sind mit unseren Produkten, Informationen und unserem Service zufrieden? Oder gibt 
es etwas, dass wir noch verbessern können? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an duesseldorf@ARAG-Sport.de. Ihre 
Anregungen richten Sie bitte mit dem Betreff „Feedback“ an uns. Falls Sie doch einen Anlass zur Beschwerde haben, 
verwenden Sie bitte den Betreff „Beschwerde“.  
Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Rückmeldung. Sie hilft uns kontinuierlich besser zu werden.  

 
 

13 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e. V.“, einer unabhängigen 
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Versicherungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus 
Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsom-
budsmann unter: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

 
 

14 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Text-
form gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind 
Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.  
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand  
• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4.  Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Um-
stände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die An-
zeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
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5.  Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, 
des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte sowohl 
die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 99) 

 
 
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein. Wir als Versi-
cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.  
Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden in den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen und in den Beson-
deren Bedingungen beschrieben. Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungssummen ergeben sich 
aus dem Versicherungsschein. 
 
 
Der Versicherungsumfang ....................................................................................................................................................................... 43 

1 Was ist versichert? ................................................................................................................................................................................................ 43 
2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? .................................................................................................................................. 44 
3 Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder Gebrechen? ................................................................................................................. 47 
4 Gestrichen ............................................................................................................................................................................................................... 47 
5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? ........................................................................................................... 47 
6 Was müssen Sie bei vereinbartem Kindertarif  

und bei der Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten? ........................................................................................... 49 
 
Der Leistungsfall ....................................................................................................................................................................................... 49 

7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? ....................................................................................................................... 49 
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Besondere Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung mit Direktanspruch der versicherten Person  
(BB Direktanspruch) ............................................................................................................................................................................................................. 57 
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Der Versicherungsumfang 
 

1 Was ist versichert? 

1.1 Versicherungsschutz bei Unfällen 
Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person während der Wirksamkeit des Vertrags zu-
stoßen. 

 
1.2 Weltweite Deckung 

Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt. 
 
1.3 Allgemeiner Unfallbegriff 

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein 
• plötzlich 
• von außen 
• auf ihren Körper 
• wirkendes Ereignis (Unfallereignis) 
• unfreiwillig 
• eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

 
1.4 Mitversicherte Gesundheitsschäden als Unfallereignis 
1.4.1 Gase, Dämpfe oder Stäube 

Als Unfall gelten auch Gesundheitsschädigungen durch Einwirkungen plötzlich ausströmender 
• Gase 
• Dämpfe 
• Stäube 
wenn die versicherte Person diesen Einwirkungen unbeabsichtigt ausgesetzt war. 
Ausgeschlossen bleiben die durch den Beruf an sich bedingten, insbesondere auch die durch gewöhnliche Einatmung 
allmählich zustande kommenden Schädigungen (Berufs- und Gewerbekrankheiten). 

 
1.4.2 Ertrinken, Ersticken oder Erfrierungen 

Als Unfall gelten auch Gesundheitsschädigungen durch 
• Ertrinken 
• Ersticken 
• Erfrieren 

 
1.4.3 Entzug von Flüssigkeit, Nahrungsmitteln oder Atemluft 

Als Unfall gelten auch Gesundheitsschädigungen durch den unfreiwilligen Entzug von 
• Flüssigkeit 
• Nahrungsmitteln 
• Atemluft 

 
1.4.4 Tauchtypische Gesundheitsschäden 

Als Unfall gelten auch tauchtypische Gesundheitsschäden, wie zum Beispiel Caissonkrankheit oder Trommelfellverlet-
zung. 

 
1.4.5 Gesundheitsschäden bei der Rettung, Verteidigung von Personen, Tieren und Sachen 

Als Unfall gelten auch Gesundheitsschäden, die die versicherte Person bei der rechtmäßigen Verteidigung oder bei der 
Bemühung zur Rettung von 
• Personen 
• Tieren 
• Sachen 
bewusst in Kauf nimmt. 

 
1.5 Erweiterter Unfallbegriff 

Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
• ein Gelenk verrenkt wird oder 
• Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln  
gezerrt oder zerrissen werden. 

 
1.6 Wichtige Hinweise 

Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen (Ziffer 4) und die 
Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir hin. Sie gelten für alle Leistungsarten. 

 
 

  



44 ARAG BDK Bedingungen – ARAG Gruppenunfall-Schutz 

2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? 

2.1 Invaliditätsleistung 
 
2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung 
 
2.1.1.1 Leistungsanspruch und Fristen 

Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (In-
validität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und eine 
Änderung des Zustands nicht erwartet werden kann. 
Die Invalidität ist innerhalb 
• von 12 Monaten nach dem Unfall eingetreten und 
• von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und 
• von 24 Monaten nach dem Unfall von Ihnen bei uns geltend gemacht worden. 

 
2.1.1.2 Keine Invaliditätsleistung bei Unfalltod 

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb von zwölf Mona-
ten nach dem Unfall stirbt. 

 
2.1.2 Art und Höhe der Leistung 
 
2.1.2.1 Auszahlung als Kapitalbetrag 

Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag. 
 
2.1.2.2 Berechnungsgrundlage 

Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität. 
 
2.1.2.2.1 Berechnung nach der Gliedertaxe 

Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten aus-
schließlich die folgenden Invaliditätsgrade: 

 

Arm Arm 70 %

Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %

Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %

Hand Hand 55 %

Daumen 20 %

Zeigefinger 10 %

Anderer Finger 5 %

Bein Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %

Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %

Bein bis unterhalb des Knies 50 %

Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %

Fuß Fuß 40 %

Große Zehe 5 %

Andere Zehe 2 %

Sinne Auge 50 %

Gehör auf einem Ohr 30 %

Geruchssinn 10 %

Geschmackssinn 5 %

 
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 

 
2.1.2.2.2 Berechnungsgrundlage für andere Körperteile oder Sinnesorgane 

Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche 
oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen. 

 
2.1.2.2.3 Berücksichtigung der Vorinvalidität 

Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträch-
tigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 zu be-
messen. 
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2.1.2.2.4 Maximaler Leistungsanspruch 
Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden Be-
stimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. 
Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht berücksichtigt. 

 
2.1.2.3 Bemessung des Leistungsanspruchs im Todesfall 

Stirbt die versicherte Person 
• aus unfallfremder Ursache innerhalb von zwölf Monaten nach dem Unfall oder 
• gleichgültig, aus welcher Ursache, später als zwölf Monate nach dem Unfall  
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der 
ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

 
2.1.3 Progressive Invaliditätsstaffel bis 500 Prozent der Grundversicherungssumme 
 
2.1.3.1 Berechnung der Versicherungssummen 

Der Invaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der AUB 99 ermittelt. 
Ziffer 2.1 der AUB 99 wird wie folgt ergänzt: 
• Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 25 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich 

drei Prozent aus der Versicherungssumme. 
• Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 50 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich 

weitere zwei Prozent aus der Versicherungssumme. 
• Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 75 Prozent übersteigt, zahlen wir zusätzlich 

weitere drei Prozent aus der Versicherungssumme. 
Auf die Höhe der Invaliditätsleistung (IL) wirkt sich diese Ergänzung im Einzelnen wie folgt aus: 

 
2.1.3.2 Progressionstabelle 500 Prozent 
 

Invaliditätsleistung (IL) in Prozent der Grundsumme nach Invaliditätsgrad 
(IG) 

IG  IL IG  IL IG  IL IG  IL IG  IL 

26 29 41 89 56 161 71 251 86 374 

27 33 42 93 57 167 72 257 87 383 

28 37 43 97 58 173 73 261 88 392 

29 41 44 101 59 179 74 260 89 401 

30 45 45 105 60 185 75 275 90 410 

31 49 46 109 61 191 76 284 91 419 

32 53 47 113 62 197 77 293 92 428 

33 57 48 117 63 203 78 302 93 437 

34 61 49 121 64 209 79 311 94 446 

35 65 50 125 65 215 80 320 95 455 

36 69 51 131 66 221 81 329 96 464 

37 73 52 137 67 227 82 338 97 473 

38 77 53 144 68 233 83 347 98 482 

39 81 54 149 69 239 84 356 99 491 

40 85 55 156 70 245 85 365 100 500 

 
2.1.3.3 Altersbegrenzung auf das vollendete 65. Lebensjahr 

Die Progressionsvereinbarung gemäß Ziffer 2.1.3.1 entfällt zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem die versicherte 
Person das 65. Lebensjahr vollendet hat. 

 
2.2 Übergangsleistung (wird nicht angeboten) 
 
2.3 Tagegeld (wird nicht angeboten) 
 
2.4 Krankenhaustagegeld 
2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalls in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung. 
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung. 

 
2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung 

Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für jeden Kalendertag der vollstationä-
ren Behandlung gezahlt, längstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet. 
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2.5 Genesungsgeld 
2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch auf Krankenhaus-
tagegeld nach Ziffer 2.4. 

 
2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung 

Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für die gleiche Anzahl von Kalendertagen ge-
zahlt, für die wir Krankenhaustagegeld leisten, längstens für 100 Tage. 

 
2.6 Todesfallleistung 
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung 

Die versicherte Person ist infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben. 
Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen wir hin. 

 
2.6.2 Höhe der Leistung 

Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. 
 
2.7 Soforthilfe bei Frakturen (Knochenbrüche) 

Führt der Unfall bei der versicherten Person zu einer oder mehreren Frakturen, zahlen wir einmalig eine Soforthilfe in 
Höhe der vereinbarten Versicherungssummen.  
Die Soforthilfe entfällt, wenn der Unfall binnen 48 Stunden zum Tode führt. 

 
2.8 Kosten für kosmetische Operationen 
2.8.1 Voraussetzung und Höhe der Leistung 

Erfordern die Unfallverletzungen der versicherten Person nach Abschluss der Heilbehandlung eine kosmetische Ope-
ration, übernimmt die ARAG die hierdurch entstandenen notwendigen Kosten für Arzthonorare, für die Unterbringung 
und für medizinisch notwendige Heil- und Hilfsmittel bis zur Höhe der hierfür vereinbarten Versicherungssumme. 
Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten werden nicht übernommen. Die vereinbarte Versicherungssumme unter-
liegt nicht einer etwa vereinbarten Dynamik nach den Besonderen Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zu-
wachs von Leistung und Beitrag (Dynamik). 

 
2.8.2 Fristen 

Alle Kosten müssen bis zum Ablauf von fünf Jahren nach dem Unfalltag entstanden und geltend gemacht sein. Hat die 
versicherte Person bei Eintritt des Unfalls das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgt ein Ersatz der Kosten auch 
dann, wenn die Operation und die klinische Behandlung nicht innerhalb dieser Frist, aber vor Vollendung des 23. Le-
bensjahres der versicherten Person durchgeführt werden. 

 
2.9 Serviceleistungen 
2.9.1 Höhe der Leistung 

Hat die versicherte Person einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall erlitten, erbringt die ARAG die unter 
Ziffer 2.9.2 bis 2.9.7 genannten Leistungen als Service oder als Ersatz für aufgewandte Kosten, deren Höhe insgesamt 
auf einen Betrag von 6.000 Euro begrenzt ist. Dieser Betrag unterliegt nicht einer etwa vereinbarten Dynamik nach den 
Besonderen Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag (Dynamik). 

 
2.9.2 Such-, Rettungs- und Bergungskosten 

Ersatz der Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisier-
ten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden; diese Kosten werden auch dann er-
setzt, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war. 

 
2.9.3 Kontaktherstellung zwischen Hausarzt und behandelndem Arzt im Krankenhaus 

Soweit möglich, benennt der Versicherer auf einer Reise im Ausland einen Englisch oder Deutsch sprechenden Arzt 
sowie Spezialkliniken und stellt, soweit erforderlich, den Kontakt zwischen dem Hausarzt der versicherten Person und 
dem behandelnden Arzt oder Krankenhaus her. 

 
2.9.4 Transportkosten 

Ersatz der Kosten für den Transport der verletzten Person zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik, soweit medizinisch 
notwendig und ärztlich angeordnet. 

 
2.9.5 Ersatz der Rückreisekosten (Mehraufwand) 

Ersatz des Mehraufwands bei der Rückkehr der verletzten Person zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten 
auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren; zusätzlich Ersatz der Heim-
fahrt- oder Übernachtungskosten bei einem Unfall im Ausland für mitreisende minderjährige Kinder und den mitrei-
senden Lebenspartner der versicherten Person; die Rückkehr- oder Heimfahrkosten werden bei einfacher Entfernung 
unter 1.000 Bahnkilometer bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen, bei größerer Entfernung 
bis zur Höhe der Kosten eines Linienflugs (economy class) sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro erstat-
tet; für Übernachtungskosten werden höchstens 75 Euro je Übernachtung und Person bezahlt; für Mitreisende be-
schränkt sich diese Leistung auf drei Übernachtungen; 
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2.9.6 Bestattungs- oder Überführungskosten 
Bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland übernehmen wir die Kosten für die Überführung zum letzten ständigen 
Wohnsitz; bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland sorgen wir – nach Abstimmung mit den Angehörigen – für 
die Bestattung im Ausland oder die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz. 

 
2.9.7 Benennung einer Haushaltshilfe 

Wir benennen auf Wunsch eine Haushaltshilfe. Die Kosten der Haushaltshilfe zahlen wir nicht; für ihre Leistung über-
nehmen wir keine Haftung. 

 
2.10 Verhältnis zu anderen Unfallverträgen 

Bestehen für die versicherten Kostenarten nach Ziffer 2.8 und 2.9 weitere Versicherungen bei anderen Versicherern, wer-
den Kosten im Rahmen dieser Unfallversicherung nur insoweit erstattet, als die anderen Versicherer ihre vertraglichen 
oder gesetzlichen Leistungen voll erfüllt haben und diese zur Deckung der entstandenen Kosten nicht ausgereicht haben. 
Sind die anderen Versicherer leistungsfrei oder bestreiten sie ihre Leistungspflicht, so können Sie sich unmittelbar an die 
ARAG wenden. 

 
2.11 Vorsorgeversicherung 
2.11.1 Anspruchsberechtigte für die Vorsorgeleistung 

Anspruch auf die Vorsorgeversicherung haben folgende in Ihrem Haushalt nach Versicherungsbeginn bzw. während 
eines laufenden Versicherungsjahres neu hinzukommende 
• eheliche, eingetragene oder mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebende Lebenspartner. Der Versiche-

rungsschutz aus der Vorsorgeversicherung besteht ab dem Tag der 
− standesamtlichen Eheschließung, 
− Begründung der Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Part-

nerschaft nach dem Recht anderer Staaten, 
− behördlicher Meldung des Lebenspartners am gemeinsamen Wohnsitz. 

• leibliche, adoptierte und Kinder des Lebenspartners, sofern diese das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der 
Versicherungsschutz aus der Vorsorgeversicherung besteht ab dem Tag der 
− Geburt, 
− Adoption, 
− behördlicher Meldung am gemeinsamen Wohnsitz. 

 
2.11.2 Versicherte Leistungsarten und Höhe der Vorsorgeversicherung 

Sofern ein versicherter Unfall vorliegt, zahlen wir für die 
• Invaliditätsleistung 25.000 Euro 
• Todesfallleistung 5.000 Euro 
Vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln bleiben bei der Feststellung der Höhe der Leistung unberücksichtigt. 
Bestehen für die hinzukommenden Personen bereits eigene Unfallversicherungen bei uns, gilt die Leistung aus der 
Vorsorgeversicherung zusätzlich. 

 
 
3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen? 

3.1 Berücksichtigung von Krankheiten oder Gebrechen 
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis 
verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich 
• im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads 
• im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fällen 
die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. 

 
3.2 Anrechnung des Mitwirkungsanteils 

Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 Prozent, unterbleibt jedoch die Minderung. 
 
 
4 Gestrichen 
 
 
5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
5.1.1 Geistes- oder Bewusstseinsstörungen 

Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beru-
hen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicher-
ten Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Un-
fallereignis verursacht waren.  

 
5.1.2 Vorsätzliche Straftaten 

Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht. 
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5.1.3 Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse 
Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 14. Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Ge-
biet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält. 
Die Erweiterung gilt nicht 
• bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht 
• für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg 
• für Unfälle durch ABC-Waffen und 
im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA. 

 
5.1.4 Führen eines Luftfahrzeugs (Luftsportrisiken) 

Unfälle der versicherten Person 
• als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, 

sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs 
• bei einer mithilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden beruflichen Tätigkeit 
• bei der Benutzung von Raumfahrzeugen 

 
5.1.5 Fahrveranstaltungen 

Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motor-
fahrzeugs an Fahrveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Er-
zielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

 
5.1.6 Kernenergie 

Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind. 
 
5.2 Ausgeschlossene Beeinträchtigungen 
5.2.1 Bandscheiben, Blutungen an inneren Organen und Gehirnblutungen 

Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirn-
blutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis gemäß Ziffer 1.3 die über-
wiegende Ursache ist. 

 
5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen 

Kein Versicherungsschutz besteht bei Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
 
5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper 

Kein Versicherungsschutz besteht bei Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versi-
cherten Person. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und -thera-
peutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 

 
5.2.4 Infektionen 
 
5.2.4.1 Insektenstiche, geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen 

Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 
• durch Insektenstiche oder -bisse oder 
• durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangten. 

 
5.2.4.2 Tollwut, Wundstarrkrampf und Infektionen als Folge von Unfallverletzungen 

Versicherungsschutz besteht jedoch für 
• Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für 
• Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 ausgeschlossen 

sind, in den Körper gelangten. 
 
5.2.4.3 Heilmaßnahmen oder Eingriffe 

Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 entsprechend. 
 
5.2.5 Vergiftungen 

Kein Versicherungsschutz besteht bei Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.  
Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalls das zwölfte Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. 
Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Nahrungsmittel. 

 
5.2.6 Gesundheitsschäden durch krankhafte Störungen 

Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch 
einen Unfall verursacht wurden. 
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5.2.7 Gesundheitsschäden durch Bauch- oder Unterleibsbrüche 
Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kom-
mende Einwirkung entstanden sind. 

 
 
6 Was müssen Sie bei vereinbartem Kindertarif und bei der Änderung der Berufstätigkeit oder 

Beschäftigung beachten? 

6.1 Umstellung des Kindertarifs zum 18. Lebensjahr 
6.1.1 Fortsetzung des Vertrags mit unveränderten Versicherungssummen 

Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das nach dem Kindertarif versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollen-
det, besteht Versicherungsschutz zu den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt der Tarif für Erwachsene. 
Sie haben dann folgendes Wahlrecht: 
a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert und es ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem zu diesem Zeit-

punkt gültigen Tarif des Versicherers für Erwachsene ergibt. 
b) Der Beitrag bleibt unverändert und die Versicherungssummen vermindern sich im Verhältnis des zu diesem Zeit-

punkt gültigen Erwachsenen-Tarifbeitrags zum bisherigen Beitrag. 
 
6.1.2 Informationspflicht 

Sie werden von uns über die anstehende Vertragsumstellung rechtzeitig informiert. 
 
6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
6.2.1 Anzeigeverpflichtung 

Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrags hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder der Beschäfti-
gung der versicherten Person ab. Grundlage für die Bemessung der Versicherungssummen und Beiträge ist unser gel-
tendes Berufsgruppenverzeichnis. 
• Frauen: 
Frauen werden generell, unabhängig von ihrer beruflichen Tätigkeit, in die Berufs-Gefahrengruppe „A“ eingeteilt. 
• Männer: 
Die Einteilung in Berufs-/Gefahrengruppen erfolgt bei den Männern nach der ausgeübten Berufstätigkeit. 
− Berufs-Gefahrengruppe „A“: 

Männer, die kaufmännisch, verwaltend, planend, gestaltend, lehrend im Innen- oder Außendienst der Wirtschaft 
bzw. Verwaltung (einschließlich Verwaltung der Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Zoll, Polizei, Justiz, Feuerwehr), 
leitend oder aufsichtführend im Betrieb oder auf Baustellen (einschließlich aufsichtführende Meister), im Verkauf, 
im Labor, in der Datenerfassung, Datenverarbeitung (EDV-Bereich) bzw. im Gesundheitswesen, in der Schönheits-
pflege tätig sind. Personen, die Anlagen/Maschinen elektronisch steuern, keine berufliche Tätigkeit/Beschäftigung 
ausüben wie Hausmänner, Rentner, Pensionäre, Schüler. 

− Berufs-Gefahrengruppe „B“: 
Männer, die körperliche (auch sportliche) oder handwerkliche Berufsarbeit verrichten (einschließlich mitarbeitender 
Meister), Holz, Metall, Kunststoff, Steine, Erde be- oder verarbeiten, mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen oder 
explosiven Stoffen arbeiten, Maschinen bedienen, einrichten, warten oder reparieren, Tiere behandeln oder pflegen, im 
Truppen-, Einsatz- oder Vollzugsdienst bei Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Zoll, Polizei, Justiz und Feuerwehr tätig 
sind, Bauunternehmer. 

Männer, die sich in der Ausbildung befinden, wie zum Beispiel Studenten, Auszubildende, Volontäre, Praktikanten, sind 
nach dem jeweiligen Ausbildungsberuf einzustufen. 
Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Person müssen Sie uns daher unverzüglich mit-
teilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder militärische Reserveübungen fallen nicht darunter. 

 
6.2.2 Beibehaltung der Versicherungssummen/Anpassung des Beitrags 

Die Versicherungssummen bleiben unverändert. 
Errechnen sich bei gleich bleibenden Versicherungssummen nach dem zum Zeitpunkt der Änderung gültigen Tarif 
niedrigere oder höhere Beiträge, gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlangen, spätestens jedoch nach 
Ablauf eines Monats ab der Änderung. 
Die neu errechneten Beiträge gelten sowohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle. 

 
 
 

Der Leistungsfall 
 

7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leistung nicht erbringen. 
 
7.1 Hinzuziehung eines Arztes 

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Person un-
verzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 
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7.2 Wahrheitsgemäße und unverzügliche Unfallanzeige 
Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns un-
verzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt 
werden. 

 
7.3 Ärztliche Untersuchung und Kostenerstattung 

Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendi-
gen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls tragen wir. 

 
7.4 Ärztliche Auskunftspflicht 

Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versi-
cherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 
7.5 Meldefristen bei Unfalltod 

Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 72 Stunden zu melden, auch wenn uns der Unfall schon an-
gezeigt war. 
Beim Überschreiten dieser Frist werden wir uns nicht auf eine Obliegenheitsverletzung berufen, sofern wir, wie bei ei-
ner fristgerechten Anzeige, noch rechtzeitig Entscheidungen im Sinne dieser Obliegenheit treffen können. 
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu 
lassen. 

 
 
8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten? 

8.1 Verlust des Versicherungsschutzes 
Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folgen hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung ei-
ner vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben. 

 
 
9 Wann sind die Leistungen fällig? 

9.1 Erklärungsfrist über unsere Leistungspflicht 
Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats, beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten, in Textform zu 
erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. 
Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen: 
• Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen 
• beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemes-

sung der Invalidität notwendig ist. 
Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir in voller Höhe. 

 
9.2 Auszahlung der Leistung 

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von 
zwei Wochen. 

 
9.3 Vorschussleistungen 

Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir, auf Ihren Wunsch, angemessene Vorschüsse. 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur 
Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden. 

 
9.4 Ärztliche Nachprüfung des Invaliditätsgrads 

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärzt-
lich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf 
fünf Jahre. 
Dieses Recht muss 
• von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach Ziffer 9.1 
• von Ihnen vor Ablauf der Frist  
ausgeübt werden. 
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag 
mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen. 

 



ARAG BDK Bedingungen – ARAG Gruppenunfall-Schutz 51 

9.5 Nachweise bei Bezug einer Unfallrente (Lebensbescheinigungen) 
Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird 
die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 

 
 
 

Die Versicherungsdauer 
 

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen? 

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen. 

 
10.2 Dauer und Ende des Vertrags 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen 
oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt. 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes da-
rauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
10.3 Kündigung nach Versicherungsfall 

Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage 
auf eine Leistung erhoben haben. 
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder, im Falle eines Rechtsstreits, nach 
Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Textform zugegangen sein. 
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirksam 
wird.  
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

 
10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen 

Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder ähnli-
chen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald 
uns Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zugegangen ist. 

 
 
 

Der Versicherungsbeitrag 
 

11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 

11.1 Beitrag und Versicherungssteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten haben. 

 
11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird, unabhängig vom Bestehen eines Widerrufsrechts, unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.  
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

 
11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 
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11.2.3 Rücktritt 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten haben. 

 
11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums 
fällig.  
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt.  

 
11.3.2 Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspäte-
te Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrags sowie die 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
11.3.3 Kein Versicherungsschutz 

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden. 

 
11.3.4 Kündigung 

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen haben. 
Haben wir gekündigt und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag 
fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. 

 
11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen haben, oder haben 
Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind.  

 
11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der 
Zahlung einer Rate in Verzug sind. 
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 
11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
11.7 Beitragsfreie Weiterführung bei der Versicherung von Kindern 

Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und 
• Sie bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, 
• die Versicherung nicht gekündigt war und 
• Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht wurde, 
gilt Folgendes: 

 
11.7.1 Beitragsfreie Weiterführung des Versicherungsvertrags 

Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des Versiche-
rungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

 
11.7.2 Versicherungsnehmerwechsel 

Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
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Weitere Bestimmungen 
 

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander? 

12.1 Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag 
Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), steht die Aus-
übung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten 
Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 
12.2 Anwendung der Bestimmungen auf den Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller 

Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzu-
wenden. 

 
12.3 Zustimmungspflicht bei Verpfändungen oder Übertragungen der Versicherungsansprüche 

Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden. 
 
 
13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 

13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, 
nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, 
die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen. 
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige 
der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich. 
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich 
so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
13.2 Rücktritt 
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungs-
vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen haben. 
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen. 
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 

 
13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 

Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannten. 
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

 
13.2.3 Folgen des Rücktritts 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie 
nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versi-
cherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Uns steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 

 
13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung 
13.3.1 Kündigung 

Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Text-
form kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen haben. 
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir 
auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben. 
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Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
13.3.2 Rückwirkende Vertragsanpassung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen. 
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließen wir die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung fristlos in Textform kündigen. 

 
13.4 Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns 
der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

 
 
14 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 

14.1 Verjährungsfrist 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
14.2 Unterbrechung der Verjährungsfrist 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis 
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 

 
 
15 Welches Gericht ist zuständig? 

15.1 Klagen gegen uns 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz 
oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in 
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 

 
15.2 Klagen gegen Sie 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

 
 
16 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 

Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift? 

16.1 An uns gerichtete Anzeigen und Erklärungen 
Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
16.2 An Sie gerichtete Erklärungen 

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Ta-
ge nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung Ihres Namens. 

 
 
17 Welches Recht findet Anwendung? 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung 

 
 
Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne Angabe der Namen der versicherten Personen abgeschlossen werden. Die 
vereinbarte Form ergibt sich aus dem Vertrag. 
 
 
1 Gruppen-Unfallversicherung ohne Namensangabe 

1.1 Versicherter Personenkreis 
Versicherungsschutz besteht für die Personen, die der im Vertrag bezeichneten Gruppe angehören.  

 
1.2 Zweifelsfreie Bezeichnung des Personenkreises 

Die zu versichernden Personen sind von Ihnen so zu bezeichnen und zu erfassen, dass Zweifel über die Zugehörigkeit 
des Verletzten zu dem versicherten Personenkreis nicht entstehen können 

 
1.3 Regelmäßige Meldungen über die Anzahl der versicherten Personen (Fristsetzung) 

Wir werden Sie regelmäßig auffordern, uns innerhalb eines Monats die Anzahl der im zurückliegenden Zeitabschnitt 
versicherten Personen anzugeben. Diese Angabe muss nach Monaten und nach dem höchsten Stand jeden Monats er-
folgen. Eine Durchschnittsberechnung ist nicht zulässig.  
Sind mehrere Personengruppen versichert, benötigen wir diese Angaben für jede Gruppe getrennt. 

 
1.4 Berechnung des Versicherungsbeitrags 

Aufgrund Ihrer Angaben errechnen wir den zu zahlenden Beitrag für den zurückliegenden Zeitabschnitt und Sie erhal-
ten von uns eine Abrechnung. 

 
1.5 Beendigung des Versicherungsschutzes bei Ausscheiden der versicherten Person 

Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person erlischt, wenn sie aus dem mit Ihnen bestehenden Dienst-
verhältnis oder aus der Vereinigung ausscheidet. 

 
 
2 Gruppen-Unfallversicherung mit Namensangabe 

2.1 Versicherte Personenkreis 
Versicherungsschutz besteht für die namentlich genannten Personen.  

 
2.2 Nachmeldung von Personen 

Nicht versicherte Personen können Sie jederzeit zur Versicherung anmelden, wenn Beruf oder Beschäftigung und die 
Versicherungssummen die gleichen sind wie die der bereits Versicherten. Für die hinzukommenden Personen besteht 
Versicherungsschutz im vereinbarten Umfang ab Eingang Ihrer Anmeldung bei uns. 

 
2.3 Regelung bei Personen in anderen Berufen/mit anderem Versicherungsumfang 

Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschäftigung oder mit höheren Versicherungssummen sind erst versi-
chert, nachdem Sie sich mit uns über Versicherungssummen und Beitrag geeinigt haben. 

 
2.4 Recht auf Ablehnung von Personen 

Wir haben das Recht, die Versicherung des Einzelnen nach Risikoprüfung abzulehnen. Lehnen wir ab, erlischt der Ver-
sicherungsschutz einen Monat nach Abgabe unserer Erklärung. 

 
2.5 Beendigung des Versicherungsschutzes nach Anzeige 

Für versicherte Personen, die aus dem Vertrag ausscheiden sollen, erlischt der Versicherungsschutz frühestens zu dem 
Zeitpunkt, in dem uns Ihre Anzeige zugeht. 

 
 
3 Vertragsdauer (Zusatz zu Ziffer 10 AUB 99) 

3.1 Beendigung des Versicherungsschutzes bei einzelnen Personen 
Wir oder Sie können den Versicherungsschutz der einzelnen versicherten Person durch schriftliche Mitteilung been-
den, wenn wir nach einem Unfall eine Leistung für sie erbracht haben oder gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben 
worden ist. Die Mitteilung muss spätestens einen Monat nach Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Kla-
gerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Textform zugegangen sein. Der Versicherungs-
schutz erlischt einen Monat nach Zugang der Mitteilung. 

 
3.2 Beendigung des Versicherungsvertrags 

Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb eingestellt oder die Vereinigung aufgelöst wird. Ein Betriebsüber-
gang ist keine Einstellung des Betriebs. 
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3.3 Beendigung des Versicherungsverhältnisses bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
Wir sind berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit einer Frist von einem Monat zu kündigen, wenn über Ihr Vermö-
gen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen wird. 
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Besondere Bedingung für die Gruppen-Unfallversicherung 
mit Direktanspruch der versicherten Person (BB Direktanspruch 2000) 

 
 
Die folgende Besondere Bedingung gilt nur, wenn sie gemäß Antrag vereinbart ist.  
 
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), abgeschlossen.  
Abweichend von den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen gilt Folgendes: 
 
 
1 Leistungsanspruch der versicherten Person 

Die versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversicherung ohne Ihre Zustimmung unmittelbar bei uns gel-
tend machen. Wir leisten direkt an die versicherte Person. 

 
 
2 Informationspflicht des Versicherungsnehmers 

Sie als Versicherungsnehmer informieren jede versicherte Person über den im Rahmen dieses Vertrags bestehenden 
Versicherungsschutz und über diese Vereinbarung. 
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Versicherteninformation ARAG Vertrauensschadenversicherung 

nach § 1 VVG-Informationsverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

Vertragspartner für Ihre ARAG Vertrauensschadenversicherung ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée  
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 811125216 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers  
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, 
Fahrzeugversicherung und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung – ABV – in der 
bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der jeweils vereinbarten Bedingungen ist beigefügt. Auf das 
Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 
Die Vertrauensschadenversicherung versichert Schäden an Ihrem Vermögen, die von Vertrauenspersonen während ih-
res Einschlusses in die Versicherung verursacht werden.  
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Leistungsarten (zum Beispiel 
vorsätzliches Handeln, fahrlässiges Handeln oder Ereignisse, die ohne Verschulden eintreten) und den Versicherungs-
summen. 

 
 

4 Gesamtpreis der Versicherung  
 

Den zu entrichtenden Gesamtpreis für die angebotene ARAG Vertrauensschadenversicherung einschließlich etwaiger 
Ratenzahlungszuschläge sowie der zurzeit gültigen Versicherungssteuer und die gewählte Zahlweise können Sie dem 
Antrag entnehmen. 

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

6 Beitragszahlung 
 

Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an gerechnet. Er ist 
zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Beitragsraten, das 
heißt vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden.  
Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei 
späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung 
beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 
Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 
Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
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7 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, 
halten wir uns einen Monat gebunden. 

 
 

8 Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindefrist,  
Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Vertrauensschadenversicherung seitens eines Vertragspartners und die An-
nahme dieses Antrags durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen 
Monat gebunden. 
Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungs-
scheins oder eine Annahmeerklärung. 
Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG Allgemeine 
Versicherungs-AG und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe 
Ziffer 6). 

 
 

9 Widerrufsrecht 
 
 Widerruf 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Fax +49 211 963-3626, E-Mail: duesseldorf@ARAG-Sport.de 
 

 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurück-
zuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zu-
rück zu gewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 
 

 Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufbelehrung 

 
 

10 Laufzeit und Beendigung des Vertrags, insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Antrag). 
Der Vertrag kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit gekündigt werden. Das 
Vertragsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der Ver-
tragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden Versiche-
rungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der Versiche-
rung vorliegen.  
Leistet die ARAG eine Schadenersatzzahlung oder wird dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt, kann der Vertrag vorzeitig in Textform ge-
kündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 
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11 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht/Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Vertrauensschadenversicherung liegt 
ebenso das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Vertrauensschadenversicherung.  
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 
Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Die ARAG Allgemeine wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags in deut-
scher Sprache führen. 

 
 

12 Kundenmeinungen: Helfen Sie uns besser zu werden.  
 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Sie sind mit unseren Produkten, Informationen und unserem Service zufrieden? Oder gibt 
es etwas, dass wir noch verbessern können? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an duesseldorf@ARAG-Sport.de. Ihre 
Anregungen richten Sie bitte mit dem Betreff „Feedback“ an uns. Falls Sie doch einen Anlass zur Beschwerde haben, 
verwenden Sie bitte den Betreff „Beschwerde“.  
Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Rückmeldung. Sie hilft uns kontinuierlich besser zu werden.  

 
 

13 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, einer unabhängigen 
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Versicherungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus 
Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsom-
budsmann unter: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

 
 

14 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn. 
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(ABV 2008) 
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Allgemeine Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung 
(ABV 2008) 

 
 
§ 1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer die Schäden an seinem Vermögen, die von Vertrauenspersonen 
während ihres Einschlusses in die Versicherung verursacht werden durch 
 
V vorsätzliche Handlungen, die nach den gesetzlichen Bestimmungen über unerlaubte Handlungen  

zum Schadenersatz verpflichten (Versicherungsfall „V“). 
 
Voraussetzung für eine Entschädigungsleistung ist, dass der Name der Vertrauensperson feststeht, die den Schaden 
verursacht hat. 
Die Entschädigungsleistung des Versicherers befreit die Vertrauenspersonen nicht von ihrer Schadenersatzpflicht 
(vergleiche § 8 Ziff. 2). 

 
 
§ 2 Vertrauenspersonen 

Vertrauenspersonen sind die im Versicherungsschein bezeichneten Personen. 
 
 
§ 3 Versicherungssumme, Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Die Versicherungssumme begrenzt die Entschädigungsleistung für sämtliche Schäden aus Versicherungsfällen. Mit 
der Entdeckung eines Versicherungsfalls vermindert sie sich für alle weiteren Schäden um den Betrag der Entschädi-
gung. Mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode steht sie für danach verursachte Schäden – soweit der Versiche-
rungsschutz nicht erloschen ist (§ 5 Ziff.2 b) – wieder in der ursprünglichen Höhe zur Verfügung. 
Der Versicherungsnehmer kann ihre sofortige Wiedererhöhung für neu verursachte Schäden gegen anteilige Prämien-
zahlung beantragen. 

 
2. Der Versicherungsschutz wird gewährt 

a) ohne Vorhaftung anderer Werte, 
b) unter Verzicht auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen alle für den Versicherungsnehmer 

tätigen Personen, die bei der Entstehung eines Schadens fahrlässig mitgewirkt haben, soweit nicht ihretwegen 
hierfür eine Entschädigung nach den Zusatzbedingungen „F“ geleistet worden ist, 

c) unabhängig von Strafverfolgung und Bestrafung der an der Verursachung eines Schadens beteiligten Personen. 
Der Versicherungsnehmer soll sich vor Erstattung einer Strafanzeige gegen Vertrauenspersonen mit dem Versicherer 
ins Benehmen setzen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften oder besondere Umstände die sofortige Anzeige erfordern. 

 
 
§ 4 Ausschlüsse 

Nicht ersetzt werden Schäden, 
1. die durch Vertrauenspersonen verursacht werden, über die der Versicherungsnehmer vor ihrem Einschluss in die Ver-

sicherung in Erfahrung gebracht hat, dass durch sie bereits Tatbestände im Sinne des § 1 in seinen eigenen Diensten 
oder im Verhältnis zu Dritten verwirklicht worden sind, 

2. die später als zwei Jahre nach ihrer Verursachung dem Versicherer gemeldet werden, 
3. die durch entgangenen Gewinn oder mittelbar entstehen, 
4. die durch Aufwendungen für einen Personenschaden entstehen, 
5. deren anderweitige Versicherung durch den Versicherungsnehmer üblich und möglich ist, 
6. deren Ursache außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des Landes Berlin gesetzt wird, 
7. die durch Krieg, kriegerische Ereignisse, innere Unruhen, Verfügung von hoher Hand, höhere Gewalt oder durch Kern-

energie mitverursacht werden; ist nicht festzustellen, ob eine dieser Ursachen vorliegt, so entscheidet die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit. 

 
 
§ 5 Beginn und Erlöschen des Versicherungsschutzes 

1. Der Versicherungsschutz beginnt 
a) mit der Einlösung des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste 

Prämie erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber unverzüglich gezahlt, so beginnt der Versicherungs-
schutz in dem festgesetzten Zeitpunkt, 

b) bei Vertrauenspersonen, deren Einschluss während der Laufzeit der Versicherung beantragt wird, in dem im Nach-
trag zum Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 
2. Der Versicherungsschutz erlischt 

a) bei Vertrauenspersonen, die aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausscheiden, mit Beendigung ihrer Tä-
tigkeit für den Versicherungsnehmer, 
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b) bei Vertrauenspersonen, die Tatbestände im Sinne des § 1 in Diensten des Versicherungsnehmers oder im Verhältnis 
zu Dritten verwirklicht haben, in dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer hiervon Kenntnis erhält. Entschä-
digungsansprüche, die dem Versicherungsnehmer bezüglich dieser Vertrauenspersonen während ihres Einschlusses 
in die Versicherung erwachsen sind, werden vom Erlöschen des Versicherungsschutzes nicht berührt. 

 
 
§ 6 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
a) alle Vertrauenspersonen bei der Einstellung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auf ihre Vertrauens-

würdigkeit zu prüfen. Hierzu ist erforderlich, dass sich der Versicherungsnehmer einen lückenlosen Tätigkeits-
nachweis für die letzten drei Jahre erbringen lässt und sich bei unbenannt einzuschließenden Vertrauenspersonen 
anhand der Zeugnisse dieses Zeitraums oder durch Rückfragen bei den Vorarbeitgebern über die Vertrauenswür-
digkeit vergewissert, 

b) dem Versicherer unverzüglich nach erhaltener Kenntnis schriftlich anzuzeigen jedes Vorkommnis, das sich nach 
Klärung des Tatbestands als Versicherungsfall erweisen könnte, jeden Versicherungsfall, und zwar auch dann, 
wenn er keine Entschädigungsansprüche geltend machen kann oder will. 

 
2.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu 

erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen-
heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

 
2.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-

rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.  
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm gemäß § 28 I VVG zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 

 
 
§ 7 Rechtsverhältnis nach einem Versicherungsfall 

Der Versicherungsnehmer und der Versicherer sind nach Anzeige eines Versicherungsfalls berechtigt, den Versiche-
rungsvertrag zu kündigen. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versiche-
rungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

 
 
§ 8 Abtretung, Rechtsübergang 

1. Die Abtretung von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag ist nur mit schriftlicher Einwilligung des Versicherers 
zulässig. 

 
2. Der dem Versicherungsnehmer aufgrund eines Versicherungsfalls zustehende Schadenersatzanspruch gegen die Ver-

trauensperson oder einen anderen Dritten geht nach Maßgabe des § 86 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) auf 
den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt (vergleiche aber oben § 3 Ziff. 2 b). 
Auf Verlangen des Versicherers hat der Versicherungsnehmer den Übergang schriftlich zu bestätigen. Soweit Rechte, 
die zur Sicherung von Schadenersatzansprüchen eingeräumt worden sind, nicht kraft Gesetzes übergehen, hat der 
Versicherungsnehmer sie dem Versicherer zu übertragen. 

 
 
§ 9 Prämienzahlung 

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie bei Aushändigung des Versicherungsscheins, Folgeprämien bei Beginn 
jeder Versicherungsperiode oder im Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit, einschließlich der aus den Prämienrechnun-
gen ersichtlichen Nebenleistungen, zu entrichten. 

 
2 Kündigt nach der Anzeige eines Versicherungsfalls (§ 7) eine Vertragspartei, so wird die Prämie für die laufende Versi-

cherungsperiode Tag genau abgerechnet. 
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§ 10 Laufzeit des Versicherungsvertrags 

Bei ein- oder mehrjähriger Vertragsdauer verlängert sich der Versicherungsvertrag um ein Jahr und weiter von Jahr zu 
Jahr, wenn er nicht drei Monate vor seinem jeweiligen Ablauf vom Versicherungsnehmer oder vom Versicherer schrift-
lich gekündigt wird. 

 
 
§ 11 Willenserklärungen 

Alle von oder gegenüber dem Versicherer abzugebenden Erklärungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, sind 
nur wirksam, wenn sie schriftlich der Direktion des Versicherers abgegeben werden. 
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Zusatzbedingungen „F“ 
zu den Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung 

 
 
1. Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer auch die Schäden an seinem Vermögen, die verursacht werden 

durch 
 
F fahrlässige Handlungen der Vertrauenspersonen, die zum Schadenersatz verpflichten (Versicherungsfall „F“). 
 
Bedingungen der Entschädigungsleistung ist, dass der Versicherungsnehmer vorlegt 
• das schriftliche Eingeständnis der fahrlässigen Handlungsweise seitens der Vertrauenspersonen nebst Anerkenntnis 

ihrer Schadenersatzpflicht der Höhe nach oder 
• ein rechtskräftiges Urteil gegen sie wegen und in Höhe des Schadenersatzanspruchs oder 
• den Nachweis, dass ihnen eine Klage innerhalb eines Jahres, nachdem der Versicherungsnehmer von dem Grunde 

der Schadenersatzpflicht Kenntnis erlangt hatte, nicht zugestellt werden konnte. 
Die Entschädigungsleistung des Versicherers befreit die Vertrauenspersonen nicht von ihrer Schadenersatzpflicht 
(vergleiche § 8 Ziff. 2 der Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung). 

 
2. Für diesen Versicherungsfall „F“ gelten die Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung, soweit sie 

nicht im Folgenden ergänzt oder abgeändert werden: 
 
a) Im Rahmen der Versicherungssumme ist die Entschädigungsleistung begrenzt mit höchstens 12.500,00 Euro für 

Schäden, die von einer Vertrauensperson verursacht werden. 
 
b) Nicht ersetzt werden Schäden, die entstehen 

•  an Sachen, die die Vertrauensperson nicht unmittelbar zu betreuen hatte, 
•  an Fahrzeugen, an durch Fahrzeuge beförderten Werten oder durch Abhandenkommen von Werten aus Fahr-

zeugen, 
• bei der Bearbeitung, Gewährung oder Überwachung von Krediten, 
• bei technischer Planung sowie bei der Vorbereitung, Ausübung oder Überwachung einer technischen Tätigkeit. 

 
 
 
 

Zusatzbedingungen „O“ 
zu den Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung 

 
 
1. Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer auch die Schäden an seinem Vermögen, die verursacht werden 

durch Versicherungsfall „O“, das sind 
 
O Ereignisse, die ohne Verschulden der Vertrauenspersonen eintreten, und zwar 
 
a) Raub, Erpressung, Betrug auf dem Transportweg, im Sinne des Strafgesetzbuches begangen gegen die Vertrau-

enspersonen,  
 
b) Diebstahl (im Sinne des Strafgesetzbuches) von Werten, die sich in der unmittelbaren körperlichen Obhut der Ver-

trauenspersonen befanden oder seitens der Vertrauenspersonen verwahrt waren in Gebäuden oder Räumen bzw. 
Behältnissen in Gebäuden, auf die sich die Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers nicht erstreckt, sofern 
diese Werte unter Begehung eines schweren Diebstahls daraus entwendet worden sind; Fahrzeuge sind keine Be-
hältnisse im Sinne dieser Bestimmung, 

 
c) Verlieren 

anvertrauter Werte seitens der Vertrauenspersonen, weil sie zur Betreuung der Werte den Umständen nach nicht 
mehr in der Lage gewesen sind, 

 
d) Feuer, 

durch das den Vertrauenspersonen anvertraute Gelder, geldwerte Zeichen oder Wertpapiere auf dem Transport-
weg vernichtet worden sind. 

 
 
2. Nicht ersetzt werden Schäden durch Abhandenkommen von Fahrzeugen. 
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3. Für diesen Versicherungsfall „O“ gelten die Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung, soweit sie 
nicht im Folgenden ergänzt oder abgeändert werden: 
 
a) Im Rahmen der Versicherungssumme ist die Entschädigungsleistung begrenzt mit höchstens 12.500,00 Euro je 

Versicherungsfall. 
 
b) Bestehen noch weitere Vertrauensschadenversicherungen und/oder Einbruchdiebstahl- bzw. Beraubungsversi-

cherungen und sind aufgrund der weiteren Versicherungen ebenfalls Entschädigungen wegen desselben Versiche-
rungsfalls zu leisten, so ermäßigt sich die Entschädigungsleistung aus dem nach diesen Bedingungen geschlosse-
nen Versicherungsvertrag in der Weise, dass der Versicherungsnehmer aus den Versicherungen insgesamt nicht 
mehr als 12.500,00 Euro erhält. Von dieser Begrenzung bleiben Schäden durch Raub und räuberische Erpressung 
ausgeschlossen. 

 
c) Für Transporte außerhalb der Geschäftsräume des Versicherungsnehmers wird Versicherungsschutz nur dann 

gewährt, wenn die Vertrauenspersonen im Alter von mehr als 18 und weniger als 65 Jahren und im Vollbesitz ihrer 
körperlichen und geistigen Kräfte sind. 

 
d) Der Versicherungsnehmer hat jeden Versicherungsfall „O“ der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Bei vorsätzlicher Ver-

letzung dieser Obliegenheit ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 II VVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maßgabe des § 28 II VVG die Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. 

 
e) Der Versicherer macht von den auf ihn übergegangenen bzw. ihm übertragenen Rechten keinen Gebrauch gegen 

Vertrauenspersonen, bei denen ein Versicherungsfall „O“ eingetreten ist. 
 
f) § 4 Ziff. 5 der Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversicherung findet keine Anwendung. 

 
Stand 01.01.2008 
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Versicherteninformation ARAG Rechtsschutz 

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

ARAG SE 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 
Vorstand: Dr. Dr. h. c. Paul Otto Faßbender (Vorsitzender) 
Dr. Johannes Kathan, Dr. Matthias Maslaton, Werner Nicoll, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 66846 
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 811 125 216 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG SE ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung. 
 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die jeweils vereinbarten Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung in der bei 
Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text dieser Bedingungen ist beigefügt.  
Die ARAG SE erbringt nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Ver-
sicherungsnehmers bzw. Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz) 
1. im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB) gilt der Rechtsschutzfall als 

eingetreten 
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt; 
b) im (erweiterten) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht nach Änderung 

der persönlichen Rechtslage; 
c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Ver-

stoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll; 
 

2. im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die Spezial-Straf-, Vermögensschaden- und Anstellungsvertrags-
Rechtsschutzversicherung (SVA) 
a) im Vermögensschaden-Rechtsschutz, wenn zum Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung des Haftpflicht-

anspruchs auf Ersatz des Vermögensschadens der Versicherungsvertrag für den Versicherten noch besteht 
und ein Versicherungsfall innerhalb des versicherten Zeitraums eingetreten ist. Dieser Anspruch gilt dann als 
geltend gemacht, wenn er gegen eine versicherte Person schriftlich erhoben wird. Der Versicherungsfall gilt in 
dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Versicherte begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen 
Rechtsvorschriften zu verstoßen, wodurch ein Vermögensschaden verursacht sein könnte; 

b) im Anstellungsvertrags-Rechtsschutz, wenn innerhalb des versicherten Zeitraums, nach Ablauf einer Warte-
zeit von drei Monaten nach Versicherungsbeginn, der Versicherte oder ein anderer einen Verstoß gegen 
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll, wodurch eine Streitigkeit 
aus dem Anstellungsvertrag ausgelöst wurde; 

c) im Spezial-Straf-Rechtsschutz 
aa) im Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den 

Versicherten; 
bb) im Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz ab Einleitung eines entsprechenden förmlichen Verfahrens ge-

gen den Versicherten; 
cc) für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Aufforderung zur Zeugenaussage;  
dd) bei Durchsuchungen einschließlich Arrestverfahren 

• für beschuldigte Versicherte die Einleitung des Ermittlungsverfahrens, 
• für in sonstiger Weise Betroffene der Beginn der Durchführung dieser Maßnahme, 
• bei Arrestverfahren der Erlass des Arrestbeschlusses nach § 111 StPO; 

e) in Verfahren vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen die Ladung des Versicherten zur Aus-
schusssitzung; 

f) für die Firmenstellungnahme die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen unbekannt; 
g) in Wiederaufnahmeverfahren die Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen den Versicherten in dem 

rechtskräftig abgeschlossenen ursprünglichen Strafverfahren; 
h) in Privatklageverfahren die Anrufung der Vergleichsbehörde durch den Privatkläger; 
i) bei aktiver Strafverfolgung der Zeitpunkt, zu dem der Beschuldigte begonnen hat oder begonnen haben 

soll, den angezeigten Straftatbestand bzw. die Dienstpflicht zu verletzen. 
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Die Voraussetzungen zu 1. bis 2. müssen zudem nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen Beendi-
gung eingetreten sein. Für Versicherungsfälle, die während einer Wartezeit eintreten, besteht jedoch kein Kosten-
schutz. 
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Produkten, Leistungsarten, 
Versicherungssummen und Selbstbehalten. 

 
 

4 Gesamtpreis der Versicherung 
 

Den zu entrichtenden Gesamtbeitrag und den Beitrag je Rechtsschutzrisiko einschließlich etwaiger Zuschläge sowie 
der zurzeit gültigen Versicherungssteuer und die gewählte Zahlungsweise können Sie dem Antrag entnehmen. 

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

6 Beitragszahlung 
 

Der Beitrag ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Bei-
tragsraten, das heißt monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden. 
Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei 
späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung 
beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 
Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 
Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für eine Rechtsschutzversicherung nach den Allgemeinen Be-
dingungen für die Rechtsschutzversicherung der möglichen Beitragsanpassung (Erhöhung oder Verminderung) gemäß 
§ 10 ARB. 
Verträge mit Beitrag nach Tarifgruppe N (Normaltarif), Tarifgruppe B (Behördenbedienstete, Beamte), Tarifgruppe S 
(Selbstständige) oder einem Assekuranztarif werden nach dem Wegfall der Voraussetzungen hierfür gemäß § 11 ARB 
zu dem sich danach ergebenden, der jeweiligen Eigenschaft des Versicherungsnehmers entsprechenden Tarif fortge-
führt. 

 
 

7 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Rechtsschutzprodukten, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, halten wir 
uns einen Monat gebunden. 

 
 

8 Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindefrist,  
Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Rechtsschutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses Antrags 
durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden. 
Eine Antragsannahme der ARAG SE erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine Annahmeer-
klärung. 
Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG SE und die 
Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe 
Ziffer 6). 

 
 

9 Widerrufsrecht 
 
 Widerruf 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
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rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-
derrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Fax +49 211 963-3626, E-Mail: duesseldorf@ARAG-Sport.de 
 

 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurück-
zuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zu-
rück zu gewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 
 

 Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 

10 Laufzeit und Beendigung der Rechtsschutzversicherung, insbesondere  
durch Kündigung 

 
Die vereinbarte Laufzeit der Rechtsschutzversicherung folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel 
Antrag). Die Rechtsschutzversicherung kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslauf-
zeit schriftlich gekündigt werden. Wird sie nicht gekündigt, verlängert sich das Vertragsverhältnis bei Verträgen von 
mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu 
Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden Versicherungsjahres schriftlich kündbar. Kündigun-
gen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 
Lehnt die ARAG SE Versicherungsschutz ab, obwohl sie zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag vorzeitig in Textform kündigen. Bejaht die ARAG SE ihre Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb 
von zwölf Monaten eingetretene Versicherungsfälle, sind der Versicherungsnehmer und die ARAG SE berechtigt, den 
Vertrag in Textform vorzeitig zu kündigen.  
Die Kündigungsfrist beträgt in den letztgenannten Fällen einen Monat, das heißt die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes oder Anerkennung der Leistungspflicht 
für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei der ARAG SE wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam 
wird. Eine Kündigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 

11 Anwendbares Recht, zuständiges Gericht, Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Rechtsschutzversicherung liegt eben-
so das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Rechtsschutzversicherung. 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 
Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Auch während der Laufzeit wird die ARAG SE die Kommunikation in deutscher Sprache 
führen. 

 
 

12 Kundenmeinungen: Helfen Sie uns besser zu werden.  
 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Sie sind mit unseren Produkten, Informationen und unserem Service zufrieden? Oder gibt 
es etwas, dass wir noch verbessern können? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an duesseldorf@ARAG-Sport.de. Ihre 
Anregungen richten Sie bitte mit dem Betreff „Feedback“ an uns. Falls Sie doch einen Anlass zur Beschwerde haben, 
verwenden Sie bitte den Betreff „Beschwerde“.  
Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Rückmeldung. Sie hilft uns kontinuierlich besser zu werden.  
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13 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Lehnt die ARAG SE Versicherungsschutz ab, weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussicht-
lich entstehende Kostenaufwand in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder weil sie keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht, kann der Versicherungsnehmer, soweit er der Auffassung der ARAG SE 
nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz aufrechterhält, innerhalb eines Monats die Einleitung eines 
Stichentscheids- oder Schiedsgutachterverfahrens von der ARAG SE verlangen. Die Aufforderung zur Einleitung des 
Verfahrens ist an die ARAG SE zu richten (Adresse siehe Ziffer 1). 
Darüber hinaus ist die ARAG SE Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, einer unabhängigen Einrichtung 
der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Versicherungs-
unternehmen. Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch 
aus dem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für den Versicherungsnehmer hiervon unberührt. 

 
 

14 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn. 
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1 Inhalt der Versicherung 
 

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Der Versicherer sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer seine rechtlichen Interessen wahrnehmen kann, und trägt die 
für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten (Rechtsschutz). 

 
 
§ 2 Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis § 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung 
umfasst der Versicherungsschutz 
 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auf einer Vertragsverletzung oder einer 
Verletzung eines dringlichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 

 
b) Arbeits-Rechtsschutz 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnissen hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche; 

 
c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen 
und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben; 

 
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, 
soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist; 

 
e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Fi-
nanz- und Verwaltungsgerichten; 

 
f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten; 
 
g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden 
und vor Verwaltungsgerichten; 

 
h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 

für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren; 
 
i) Straf-Rechtsschutz 

für die Verteidigung wegen des Vorwurfs 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das Ver-

gehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die 
Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem 
Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungsnehmer dagegen 
vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend Versicherungsschutz, 
wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt hat. 
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versicherungsschutz, ebenso wenig bei dem Vorwurf 
eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (zum Beispiel Beleidigung, Diebstahl, Betrug). 
Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfs noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an; 

 
j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 

für die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit; 
 
k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht 

für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalts in familien- und erbrechtlichen Angelegen-
heiten, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen. 

 
 
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Rechtsschutz besteht nicht für Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 
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b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind; 
 
c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
 
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimmten Grundstücks, 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils, das sich im Eigentum oder Besitz des Ver-
sicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

cc) der genehmigungspflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils, das 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz 
zu nehmen beabsichtigt, 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben; 
 
(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen; 

 
b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
 
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer 

Personen; 
 
d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten 

oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 
 
e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht; 
 
f) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen sowie Termin- oder vergleichbaren Spekulations-

geschäften; 
 
g) aus dem Bereich des Familien- und Erbrechts, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß § 2 k) besteht; 
 
h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungs-

unternehmen; 
 
i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- 

und sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Gebühren für die Grundstücksver-
sorgung handelt; 

 
(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 

 
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler oder supranationaler Organisationen aus Arbeits-
verhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt; 

 
c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über das Vermögen des Versicherungsneh-

mers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll; 
 
d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 
 
e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen des Vorwurfs eines Halt- oder Parkverstoßes; 

 
(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrags untereinander, mitversicherter 

Personen untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
 
b) nicht ehelicher Lebenspartner untereinander in ursächlichem Zusammenhang mit der nicht ehelichen Lebens-

gemeinschaft, auch nach deren Beendigung; 
 
c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalls auf den Versicherungsnehmer 

übertragen worden oder übergegangen sind; 
 
d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen oder aus ei-

ner Haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen; 
 
(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich 

begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versicherungsneh-
mer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat. 

 
 
§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz 

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem ersten Ereignis an, durch das der Schaden verursacht 

wurde oder verursacht worden sein soll; 
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b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien- und Erbrecht gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das die Änderung der 
Rechtslage des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zur Folge hat; 

 
c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß 

gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll. 
 
Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendi-
gung eingetreten sein. Für die Leistungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf 
von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen aufgrund eines Kauf- oder Leasingvertrags über ein fabrikneues Kraftfahrzeug handelt. 

 
(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechts-
schutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Ge-
genstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet 
ist. 

 
(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, 
den Verstoß nach Absatz 1 c) ausgelöst hat; 

 
b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den 

betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird. 
 

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten 
Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sollen. 

 
 
§ 5 Leistungsumfang 

(1) Der Versicherer trägt 
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsan-

walts bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen Rechtsanwalts. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und er-
folgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) 
bis g) weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur 
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtig-
ten führt; 

 
b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen am Ort 

des zuständigen Gerichts ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwalts. Im letzte-
ren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn 
das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein 
ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt; 

 
c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herange-

zogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 
 
d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anru-

fung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen; 
 
e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachver-

ständige, die von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwal-
tungswege; 

 
f) die übliche Vergütung 

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer rechtsfähigen technischen Sachverstän-
digenorganisation in Fällen der 
• Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren; 
• Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu 

Lande sowie Anhängern; 
bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen 

der im Ausland eingetretenen Beschädigung eines Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers; 
 
g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Be-

schuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten 
werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen; 
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h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versi-
cherungsnehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist. 

 
(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er 

nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 
 
b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs 

des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 
 
(3) Der Versicherer trägt nicht 

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen hat; 
 
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Ver-

hältnis des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, 
dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

 
c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall; 
 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel ent-

stehen; 
 
e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstre-

ckungstitels eingeleitet werden; 
 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250 Euro; 
 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht be-

stünde. 
 
(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte Versicherungssumme. 

Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalls werden 
hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ur-
sächlich zusammenhängen. 

 
(5) Der Versicherer sorgt für 

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland 
notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

 
b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, 

um den Versicherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. 
 
(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht 
(§ 2 k) für Notare; 

 
b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige der steuerberatenden Berufe; 
 
c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 

 
 
§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

 
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeers, 

auf den Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zu-
ständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

 
(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei 

Rechtsschutzfällen, die dort während eines längstens sechs Wochen dauernden Aufenthalts eintreten, die Kosten nach 
§ 5 Abs. 1 bis zu einem Höchstbetrag von 30.000 Euro. Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahr-
nehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungs-
rechten (Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 
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2 Versicherungsverhältnis 
 

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B. Abs. 1 Satz 1 zahlt. 
Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 

 
 
§ 8 Dauer und Ende des Vertrags 

(1) Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
 
(2) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem 

Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung in Text-
form zugegangen ist. 

 
(3) Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 

vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
(4) Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf- 

folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
 
§ 9 Beitrag 

 
A. Beitrag und Versicherungssteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom 
Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird – unabhängig vom Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach Ab-
schluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

 
(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerk-
sam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

 
(3) Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 
(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums 
fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung ange-
gebenen Zeitpunkt erfolgt. 

 
(2) Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
(3) Zahlungsaufforderung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind. 
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(4) Kein Versicherungsschutz 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung im Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hin-
gewiesen wurde. 

 
(5) Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung im Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
(1) Rechtzeitige Zahlung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers von dem Versicherer nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt. 

 
(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerru-
fen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen wer-
den kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versi-
cherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er von dem Versicherer hierzu in Textform 
aufgefordert worden ist. 

 
E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen. 

 
F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
 
§ 9 a Beitragsfreistellung 

(1) Sofern besonders vereinbart, entfällt im Rahmen der folgenden Bestimmungen die Verpflichtung zur Zahlung des 
weiteren Versicherungsbeitrags, wenn und solange der Versicherungsnehmer arbeitslos gemeldet (§ 117 Sozialgesetz-
buch III) oder in der Erwerbsfähigkeit gemindert (§§ 43, 44 Sozialgesetzbuch VI) ist, höchstens jedoch für fünf Jahre. 
Verstirbt der Versicherungsnehmer, gilt die Beitragsfreistellung entsprechend für die Person, die den Versiche-
rungsvertrag vereinbarungsgemäß mit dem Versicherer fortführt. 
Tritt während einer Beitragsfreistellung ein weiterer der in Satz 1 und 2 genannten Fälle ein, wird der bereits verstri-
chene Zeitraum der Beitragsfreistellung auf die Höchstdauer von fünf Jahren angerechnet. 

 
(2) Eine Beitragsfreistellung nach Ziffer 1 erfolgt nicht, 

a) wenn ein anderer, ausgenommen aufgrund einer gesetzlichen Unterhaltspflicht, verpflichtet ist, den Versiche-
rungsbeitrag zu zahlen oder es wäre, wenn diese Zusatzvereinbarung nicht bestünde; 

 
b) wenn eine der Voraussetzungen nach Ziffer 1 

aa) vor Versicherungsbeginn eingetreten ist oder 
bb) innerhalb von sechs Monaten nach Versicherungsbeginn eintritt, ausgenommen durch einen innerhalb die-

ses Zeitraums eingetretenen Unfall oder 
cc) in ursächlichem Zusammenhang mit militärischen Konflikten, inneren Unruhen, Streiks oder Nuklearschä-

den (ausgenommen durch eine medizinische Behandlung) steht oder 
dd) in ursächlichem Zusammenhang mir einer vorsätzlichen Straftat des Versicherungsnehmers steht oder von 

ihm vorsätzlich verursacht wurde. 
 
(3) Der Anspruch auf Beitragsfreistellung ist unverzüglich geltend zu machen. Dem Versicherer ist Auskunft über alle zu 

ihrer Feststellung erforderlichen Umstände zu erteilen und das Vorliegen ihrer Voraussetzung gemäß Absatz 1 durch 
Vorlage einer amtlichen Bescheinigung nachzuweisen. 

 
(4) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, höchstens jedoch alle drei Monate, Auskunft über das weitere Vorlie-

gen der Voraussetzung für die Beitragsfreistellung zu geben und geeignete Nachweise vorzulegen. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht unverzüglich nach, endet die Beitragsfreistellung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung wieder in 
Kraft, wenn die Auskünfte und Nachweise nachgereicht werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht im Todesfall oder solange 
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eine andere Voraussetzung für die Beitragsfreistellung aufgrund eines bereits erbrachten Nachweises erkennbar noch 
vorliegt. 

 
(5) Diese Zusatzvereinbarung kann beiderseits mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf jedes Versicherungsjahres in 

Textform gekündigt werden. Sie endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Vollendung des 60. Lebensjahres des 
Versicherungsnehmers oder mit seinem Tode, wenn die in Ziffer 1 Satz 2 genannte Person das 60. Lebensjahr zum To-
deszeitpunkt vollendet hat. 

 
(6) Der Anspruch auf Beitragsfreistellung verjährt in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Zeitraum von der Meldung des Anspruchs auf Beitragsfreistellung 
beim Versicherer bis zu dessen schriftlicher Entscheidung über seine Leistungspflicht wird in die Verjährungsfrist nicht 
eingerechnet. 

 
(7) Soweit Mitversicherte dem Versicherungsnehmer gleichgestellt sind, gilt dies nicht für diese Zusatzvereinbarung. 
 
 
§ 10 Beitragsanpassung 

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich für die 
Rechtsschutzversicherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genü-
gend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht 
oder vermindert hat. Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten 
Rechtsschutzfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzah-
lungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle 
insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit 
und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei den Feststel-
lungen des Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits 
enthalten sind. 

 
(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge 

gemäß den §§ 21 und 22 
gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29 
gemäß den §§ 26 und 27 
gemäß § 28 
nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils unterschieden nach Verträgen mit und ohne 
Selbstbeteiligung. 

 
(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter fünf, unterbleibt eine Beitragsänderung. 

Der Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden Jahren mit zu berücksichtigen. 
Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar 
ist, auf die nächstniedrige durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 
Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung 
geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. 

 
(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen Zahlen des Versicherers zu ermittelnde 

Vomhundertsatz in den letzten drei Jahren, in denen eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er 
vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen 
Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vomhundert-
satz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt. 

 
(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Oktober des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treu-

händers erfolgten, fällig werden; sie wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung und, soweit dem Versi-
cherungsnehmer ein Kündigungsrecht gemäß Absatz 6 zusteht, spätestens einen Monat vor der Beitragsfälligkeit 
mitgeteilt. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn für den Gegen-
stand der Versicherung noch nicht ein Jahr abgelaufen ist. 

 
(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang der Versicherung ändert, kann der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat 
den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

 
 
§ 11 Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände 

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versicherers einen höheren als den vereinbarten 
Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstands an für die hierdurch entstandene höhere Ge-
fahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch gegen einen höhe-
ren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Absi-
cherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 



ARAG BDK Bedingungen – ARAG Rechtsschutzversicherung 79 

der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des Versicherers einen geringeren als den vereinbar-

ten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstands an nur noch den geringeren Beitrag ver-
langen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer später als zwei Monate nach dessen Eintritt 
an, wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 

 
(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines Monats nach Zugang einer Aufforderung die zur Bei-

tragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer bis zum 
Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem Versicherer hätten zuge-
hen müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, dem Versicherer war der Ein-
tritt des Umstands zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrich-
tige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versiche-
rungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war 
und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang der Leistung des Versicherers ursächlich war. 

 
 
§12 Wegfall des Gegenstands der versicherten Interesses 

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis 
erhält, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht ihm der 
Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung bean-
tragt worden wäre. 

 
(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitrags-

periode fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall des Gegen-
stands der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungs-
schutz in dem am Todestag bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den 
gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todes-
tag die Aufhebung des Versicherungsvertrags mit Wirkung ab Todestag verlangen. 

 
(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte Wohnung oder das 

selbst genutzte Einfamilienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind Rechts-
schutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bis-
herigen Objekt eintreten. Das Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen 
geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten. 

 
(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständi-

ge selbst nutzt, findet Absatz 3 entsprechende Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem Tarif des Versicherers 
weder nach der Größe noch nach Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt. 

 
 
§ 13 Außerordentliche Kündigung 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag fristlos oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

 
(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechts-

schutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zwei-
ten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

 
(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes 

gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Textform zugegangen sein. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Ver-

tragszeit entspricht. 
 
 
§14 Verjährung 

(1) Der Anspruch auf Rechtsschutz nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls verjährt in drei Jahren. Die Fristberechnung rich-
tet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
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(2) Der Zeitraum von der Meldung des Rechtsschutzfalls beim Versicherer bis zu dessen schriftlicher Entscheidung über 
seine Leistungspflicht wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet. 

 
 
§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 
oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, 
die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten 
Person kraft Gesetzes zustehen. 

 
(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versi-

cherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher Lebens-
partner Rechtsschutz verlangt. 

 
 
§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-

lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verle-

gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung. 
 
 
 

3 Rechtsschutzfall 
 

§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
erforderlich, kann er den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergü-
tung der Versicherer nach § 5 Abs. 1a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtanwalt aus, 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung 

eines Rechtsanwalts notwendig erscheint. 
 
(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer 

im Namen des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht ver-
antwortlich. 

 
(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahr-

heitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Un-
terlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 

 
(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der 

Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Um-
fang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kos-
ten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

 
(5) Der Versicherungsnehmer hat 

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über 
die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die not-
wendigen Unterlagen zu beschaffen; 

 
b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben; 
 
c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen; 
bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder 

rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann; 
cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die 

Gegenseite verursachen könnte. 
 



ARAG BDK Bedingungen – ARAG Rechtsschutzversicherung 81 

(6) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Absatz 3 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, verliert der Ver-
sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 
(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgegeben 

werden. 
 
(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, 

gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Ver-
langen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. 

 
 
§ 18 Schiedsgutachten bei Ablehnung des Rechtsschutzes durch den Versicherer 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 
a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter 

Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg steht oder 

 
b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf 

Erfolg hat,  
ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

 
(2) Mit der Mitteilung über die Rechtsschutzablehnung ist der Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen, dass er, soweit 

er der Auffassung des Versicherers nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz aufrechterhält, innerhalb 
eines Monats die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens vom Versicherer verlangen kann. Mit diesem Hinweis 
ist der Versicherungsnehmer aufzufordern, alle nach seiner Auffassung für die Durchführung des Schiedsgutachterver-
fahrens wesentlichen Mitteilungen und Unterlagen innerhalb der Monatsfrist dem Versicherer zuzusenden. Außerdem 
ist er über die Kostenfolgen des Schiedsgutachterverfahrens gemäß Absatz 5 und über die voraussichtliche Höhe die-
ser Kosten zu unterrichten. 

 
(3) Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens, hat der Versicherer dieses 

Verfahren innerhalb eines Monats einzuleiten und den Versicherungsnehmer hierüber zu unterrichten. Sind zur 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers Fristen zu wahren und entstehen hierdurch Kos-
ten, ist der Versicherer verpflichtet, diese Kosten in dem zur Fristwahrung notwendigen Umfang bis zum Abschluss des 
Schiedsgutachterverfahrens unabhängig von dessen Ausgang zu tragen. 
Leitet der Versicherer das Schiedsgutachterverfahren nicht fristgemäß ein, gilt seine Leistungspflicht in dem Umfang, 
in dem der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend gemacht hat, als festgestellt. 

 
(4) Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zur Rechtsanwaltschaft zugelassener Rechtsanwalt, der von dem 

Präsidenten der für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt wird. Dem 
Schiedsgutachter sind vom Versicherer alle ihm vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen, die für die Durchführung 
des Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind, zur Verfügung zu stellen. Er entscheidet im schriftlichen Verfahren; 
seine Entscheidung ist für den Versicherer bindend. 

 
(5) Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens trägt der Versicherer, wenn der Schiedsgutachter feststellt, dass die Leis-

tungsverweigerung des Versicherers ganz oder teilweise unberechtigt war. War die Leistungsverweigerung nach dem 
Schiedsspruch berechtigt, trägt der Versicherungsnehmer seine Kosten und die des Schiedsgutachters. Die dem Versi-
cherer durch das Schiedsgutachterverfahren entstehenden Kosten trägt dieser in jedem Falle selbst. 

 
 
§ 19 (entfällt) 

 
 
§ 20 Zuständiges Gericht, anzuwendendes Recht 

(1) Für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben werden, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für das jeweilige Versicherungsverhältnis zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, ist auch 
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das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Agent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerbliche 
Niederlassung oder bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte. 

 
(2) Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei dem für den Wohnsitz oder, in Ermangelung 

eines solchen, dem gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben werden. Hat 
der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb genommen, kann der Versicherer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebs zuständigen Gericht geltend machen. 

 
(3) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
 

4 Formen des Versicherungsschutzes 
 

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes 
bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehenen oder als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle 
Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 

 
(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig 

gelten jeweils Krafträder. Personenkraft- und Kombiwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse sowie 
Anhänger. 

 
(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versiche-

rungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, 
auch wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sind (Fahrzeug-Rechtsschutz). 

 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 

 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2a)  
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)  
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 

 
(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen werden. 
 
(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen 

der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch be-
zweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden. 

 
(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versiche-

rungsnehmer auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 
a) Fahrer jedes Fahrzeugs, das weder ihm gehört noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit einem Versi-

cherungskennzeichen versehen ist, 
 
b) Fahrgast, 
 
c) Fußgänger und  
 
d) Radfahrer. 

 
(8) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des 

Fahrzeugs nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Obliegenheitsverstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Ob-
liegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahr-
lässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
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(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsneh-
mer zugelassen und nicht mehr auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versi-
cherungsnehmer unbeschadet seines Rechts auf Herabsetzung des Beitrags gemäß § 11 Abs. 2 die Aufhebung des 
Versicherungsvertrags mit sofortiger Wirkung verlangen. 

 
(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungs-

schutz für das Fahrzeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeugs tritt (Folgefahrzeug). Der Rechtsschutz im 
Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten 
Erwerb des Folgefahrzeugs zugrunde liegt. 
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeugs ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzu-
zeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei einem Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz 
nur, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig ver-
säumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Ver-
sicherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeugs erworben, bleibt dieses bis zu seiner Ver-
äußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeugs ohne zusätzlichen Beitrag mit-
versichert. Bei Erwerb eines Fahrzeugs innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats nach der Veräußerung 
des versicherten Fahrzeugs wird vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 

 
 
§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein genannte Person bei der Teilnahme am öffentlichen 
Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers 
(Fahrzeug), das weder ihr gehört noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen ist. Der Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgän-
ger und Radfahrer. 

 
(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Absatz 1 für alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 

für das Unternehmen vereinbaren. Diese Vereinbarung können auch Betriebe des Kraftfahrzeughandels und -handwerks, 
Fahrschulen und Tankstellen für alle Betriebsangehörigen treffen. 

 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 

 
(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande auf die im Versicherungsschein genannte Person zuge-

lassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich der Versicherungsschutz in 
einen solchen nach § 21 Absätze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
dem Erwerb dieses Motorfahrzeugs zu Lande ist eingeschlossen. 

 
(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des 

Fahrzeugs nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, besteht Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von dem Obliegenheitsverstoß ohne Verschulden oder leicht fahr-
lässig keine Kenntnis hatte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Fahrers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Weist der Fahrer nach, dass seine Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

 
(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein genannte Person länger als sechs Monate keine Fahrer-

laubnis mehr, endet der Versicherungsvertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrerlaubnis spätes-
tens innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der 
Sechsmonatsfrist. Geht die Anzeige später beim Versicherer ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der An-
zeige. 
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§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen oder im Versicherungsschein ge-
nannten nicht ehelichen Lebenspartner, wenn einer oder beide eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit ausüben, 
a) für den privaten Bereich, 
 
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nicht selbstständigen Tätigkeit. 

 
(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätig-
keit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)  
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)  
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)  
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)  
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz  (§ 2 h)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)  
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k) 

 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 

Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu verse-
henden Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

 
(5) Sind der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebenspartner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder 

sonstig selbstständig tätig oder wird von diesen keine der vorgenannten Tätigkeiten mit einem Gesamtumsatz von 
mehr als 6.000 Euro – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausgeübt, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Ein-
tritt dieser Umstände in einen solchen nach § 25 um. 

 
 
§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz für Firmen und Vereine 

(1) Versicherungsschutz besteht 
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers. Mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung ih-
rer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer; 

 
b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben 

tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung obliegen. 
 
(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 

 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)  
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)  
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)  
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j) 

 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 

Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu verse-
henden Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

 
(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen 

Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des 
Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten Eigenschaft des 
Versicherungsnehmers stehen. 
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§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für nicht Selbstständige 

(1) Der Versicherungsschutz besteht für den privaten und den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines 
ehelichen oder im Versicherungsschein genannten nicht ehelichen Lebenspartners, wenn diese keine gewerbliche, 
freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 Euro – bezogen auf 
das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten. 

 
(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-

jahres, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätig-
keit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)  
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)  
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)  
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)  
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)  
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k) 

 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 

Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit einem Versicherungskennzeichen zu verse-
henden Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 

 
(5) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder 

sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 Euro im letzten Kalenderjahr aufge-
nommen oder übersteigt deren aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Be-
trag von 6.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 23 um. 

 
 
§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für nicht Selbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines eheli-
chen oder im Versicherungsschein genannten nicht ehelichen Lebenspartners, wenn diese keine gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 Euro – bezogen auf das 
letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten. 

 
(2) Mitversichert sind 

a) die minderjährigen Kinder; 
 
b) die unverheirateten, volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, jedoch längstens bis zu dem 

Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbe-
zogenes Entgelt erhalten. Soweit sich nicht aus der nachfolgenden Bestimmung etwas anderes ergibt, besteht je-
doch kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern (Fahr-
zeug); 

 
c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder 

während der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die minder-
jährigen Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von die-
sem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs 
zu Lande sowie Anhängers. 

 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)  
Arbeits-Rechtsschutz  (§ 2 b)  
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht  (§ 2 d)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)  
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)  
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)  
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz  (§ 2 h)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
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Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)  
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht  (§ 2 k) 

 
(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter 

und Leasingnehmer eines zulassungspflichtigen Motorfahrzeugs zu Wasser oder in der Luft. 
 
(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des 

Fahrzeugs nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Obliegenheitsverstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Ob-
liegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahr-
lässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

 
(6) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder 

sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 Euro im letzten Kalenderjahr aufge-
nommen oder übersteigt deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten im letzten Kalenderjahr erziel-
ter Gesamtumsatz den Betrag von 6.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände 
in einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge – und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21 ver-
langen. Verlangt er dies später als zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ur-
sächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung des 
Versicherungsnehmers. 

 
(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und kein Anhänger mehr auf den Versicherungsneh-

mer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder zugelassen oder auf deren Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in 
einen solchen nach § 25 umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Voraus-
setzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer, dessen mitversicherter Lebenspartner und die minderjährigen 
Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ur-
sächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung 
des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige. 

 
 
§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers als Inhaber des im Versiche-
rungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sowie für den privaten Bereich und die Ausübung 
nicht selbstständiger Tätigkeiten. 

 
(2) Mitversichert sind 

a) der eheliche oder im Versicherungsschein genannte nicht eheliche Lebenspartner des Versicherungsnehmers; 
 
b) die minderjährigen Kinder; 
 
c) die unverheirateten, volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, jedoch längstens bis zu dem 

Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbe-
zogenes Entgelt erhalten. Soweit sich nicht aus der nachfolgenden Bestimmung etwas anderes ergibt, besteht je-
doch kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern (Fahr-
zeug); 

 
d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder 

während der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die minder-
jährigen Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von die-
sem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs 
zu Lande sowie Anhängers; 

 
e) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen und dort wohnhaften Mit-

inhaber und Hoferben sowie deren eheliche oder im Versicherungsschein genannte nicht eheliche Lebens-
partner und die minderjährigen Kinder dieser Personen; 

 
f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versicherungsnehmers wohnhaften Altenteiler sowie de-

ren eheliche oder im Versicherungsschein genannte nicht eheliche Lebenspartner und die minderjährigen Kinder 
dieser Personen; 

 
g) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb. 
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(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)  
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)  
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für land- oder 
forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile (§ 2 c) 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)  
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)  
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),  
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht (§ 2 k) 

 
(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte 

Fahrzeuge handelt, besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, 
Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Fahrzeugen. 

 
(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des 

Fahrzeugs nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Obliegenheitsverstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Ob-
liegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahr-
lässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

 
 
§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbstständige 

(1) Versicherungsschutz besteht 
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers; 
 
b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein genannte Person auch im privaten Bereich und 

für die Ausübung nicht selbstständiger Tätigkeiten. 
 
(2) Mitversichert sind 

a) der eheliche oder der im Versicherungsschein genannte nicht eheliche Lebenspartner des Versicherungsnehmers 
oder der gemäß Absatz 1 b) genannten Person; 

 
b) die minderjährigen Kinder; 
 
c) die unverheirateten, volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, jedoch längstens bis zu dem 

Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbe-
zogenes Entgelt erhalten. Soweit sich nicht aus der nachfolgenden Bestimmung etwas anderes ergibt, besteht je-
doch kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängern (Fahr-
zeug); 

 
d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder 

während der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, die in Absatz 1 genannte Person, deren mitversicherten 
Lebenspartner oder deren minderjährige Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Ge-
brauch gemieteten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers; 

 
e) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versiche-

rungsnehmer. 
 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 

 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)  
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)  
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Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz  (§ 2 c) 
für im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte  
Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile, 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für den privaten Bereich, (§2 d) 
die Ausübung nicht selbstständiger Tätigkeiten und im Zusammenhang  
mit der Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und  
Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern, 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)  
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)  
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)  
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)  
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)  
Beratungs-Rechtsschutz m Familien- und Erbrecht (§ 2 k) 

 
(4) Der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz kann ausgeschlossen werden. 
 
(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, 

Erwerber, Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeugs zu Wasser oder in der Luft. 
 
(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des 

Fahrzeugs nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Obliegenheitsverstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Ob-
liegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahr-
lässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 

 
(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen 

Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle im Rahmen des Absatzes 1 a) gewährt, die innerhalb eines Jah-
res nach der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein 
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 

 
 
§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner im Versicherungsschein bezeichneten Eigen-
schaft als 
 
a) Eigentümer  
 
b) Vermieter 
 
c) Verpächter  
 
d)  Mieter 
 
e) Pächter 
 
f) Nutzungsberechtigter 
von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zu-
zurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen. 

 
(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 

 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)  
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
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Standardklauseln 

 
 
Klausel 1: Klausel zu § 2 c) ARB 2000 

Ausschluss von Entsorgungskosten im Rahmen der Zwangsvollstreckung bei Gewerbeobjekten 
Der Versicherer trägt im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Bezug auf gewerblich genutzte Grundstücke, Gebäude 
oder Gebäudeteile abweichend von § 5 ARB nicht die Kosten für eine erforderliche umweltbedingte Beseitigung und Entsorgung 
von Schadstoffen und Abfällen. 
 
 
 
Klausel 2: Klausel zu § 24 (3) ARB 2000 

Rechtsschutz für das Kraftfahrzeuggewerbe 
Für Betriebe des Kraftfahrzeughandels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen besteht, wenn dies entsprechend vereinbart 
ist, abweichend von § 24 (3) ARB Verkehrs-Rechtsschutz gemäß § 21 (1), (4), (7) und (8) ARB für alle auf den Versicherungsnehmer 
zugelassenen, auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder in seinem Eigentum stehenden Motor-
fahrzeuge zu Lande sowie Anhänger und Fahrer-Rechtsschutz gemäß § 22 (2), (3) und (5) ARB. 
Ausgeschlossen ist im Rahmen des § 21 (4) ARB der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für Motorfahrzeuge, die nicht auf 
den Versicherungsnehmer oder nur mit einem roten Kennzeichen bzw. Kurzzeitkennzeichen zugelassen sind, sowie die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen. 
 
 
 
Klausel 3: Klausel zu §§ 25, 26 ARB 2000 

Ausschluss von Arbeits-Rechtsschutz 
(1) Der Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b) ARB ist, wenn dies entsprechend vereinbart ist, vom Versicherungsschutz ausge-

schlossen. 
 
(2) Nimmt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Arbeitsverhältnis oder ein öffentlich-rechtliches 

Dienstverhältnis auf, entfällt der Ausschluss des Arbeits-Rechtsschutzes nach Ziffer 1. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Aufnahme des Arbeits- oder Dienstverhältnisses innerhalb von zwei Mo-
naten dem Versicherer anzuzeigen. Wird die Aufnahme erst später als zwei Monate angezeigt, beginnt der Arbeits-
Rechtsschutz erst mit dem Eingang der Anzeige beim Versicherer. 
Der Versicherungsnehmer hat ab dem Zeitpunkt des Einschlusses des Arbeits-Rechtsschutzes den im Tarif vorgese-
henen Beitrag für den vollständigen Versicherungsschutz nach §§ 25, 26 ARB zu zahlen. 

 
 
 
Klausel 4: Klausel zu § 26 ARB 2000 

Beschränkung des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht 
Der Versicherungsschutz gemäß § 26 ARB ist, wenn dies entsprechend vereinbart ist, im Rahmen des Rechtsschutzes im Vertrags- 
und Sachenrecht nach § 2 d) ARB auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und 
dinglichen Rechten beschränkt, die Motorfahrzeuge zu Lande und Anhänger zum Gegenstand haben. 
 
 
 
Klausel 5: Klausel zu §§ 23, 25 ARB 2000 

Ausschluss des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht 
Im Rahmen des Versicherungsschutzes nach § 23 oder § 25 ARB ist, wenn dies entsprechend vereinbart ist, der Rechtsschutz im 
Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d) ARB ausgeschlossen. 
 
 
 
Klausel 6: Klausel zu §§ 24 und 28 ARB 2000 

Firmen-Vertrags-Rechtsschutz 
Der Versicherungsschutz des § 24 (1) a) und (2) sowie 28 (1) a) und (3) ARB kann auf die gerichtliche Wahrnehmung rechtlichen 
Interesses aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten gemäß § 2 d) ARB ausgedehnt werden. 
Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung. 
Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen und aus 
dem Bereich des Handelsvertreterrechts. 
§ 6 Abs. 2 ARB gilt nicht. 
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Klausel 7: Klausel zu § 21 (1), (4), (6) bis (9) ARB 2000 

Verkehrs-Rechtsschutz für  nicht Selbstständige 
(1) Abweichend von § 21 (1), (4), (6) bis (9) ARB besteht bei entsprechender Vereinbarung der jeweilige Versicherungs-

schutz für den Versicherungsnehmer sowie für seinen ehelichen oder im Versicherungsschein genannten nicht eheli-
chen Lebenspartner, wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem 
Gesamtumsatz von mehr als 6.000 Euro – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz 
besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer 
der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten. 

 
(2) Mitversichert sind die minderjährigen Kinder der in Absatz 1 genannten Personen. 
 
(3) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder 

sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 Euro aufgenommen oder übersteigt 
der aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten im letzten Kalenderjahr erzielte Gesamtumsatz den Betrag 
von 6.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 21 (1), 
(4), (6) bis (9) ARB – für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen Fahrzeuge – um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb von sechs Monaten 
nach der Umwandlung die Beendigung des Versicherungsschutzes verlangen. Verlangt er dies später als zwei Monate 
nach dem Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der Versiche-
rungsschutz erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers. 

 
 
 
Klausel 8: Klausel zu § 22 ARB 2000 

Urlaubs-Fahrer-Rechtsschutz 
Es kann vereinbart werden, dass der Fahrer-Rechtsschutz nach § 22 (1), (3), (5), (6) ARB auf mehrtägige nicht beruflich bedingte 
Reisen beschränkt wird. 
Mitversichert sind dann auch der eheliche oder im Versicherungsschein genannte nicht eheliche Lebenspartner sowie die minder-
jährigen Kinder. 
Der Versicherungsschutz erweitert sich in diesen Fällen um den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d) ARB für 
die versicherten Personen als Mieter jedes von ihnen zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu Lande so-
wie Anhängers. 
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Versicherteninformation ARAG Kraftfahrt-Schutz 

nach § 1 VVG-Informationsverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418;  
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 811125216 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, 
Fahrzeug- und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrt-Versicherung (AKB) und die Be-
sonderen Bedingungen für Beistandsleistungen der ARAG Versicherungs-AG für die Kraftfahrtversicherung (BBB) zu-
grunde. Der Text der jeweils vereinbarten Bedingungen ist beigefügt.  
Die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung versichert Sie und die mitversicherten Personen gegen Schäden, die mit Ihrem 
Fahrzeug anderen zugefügt werden. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen 
auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadenersatz besteht, wehren unbegründete Schadenersatz-
ansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen. 
Die Kraftfahrt-Kaskoversicherung versichert Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung oder Verlust eines Ereignis-
ses nach A.2.2 AKB (Teilkasko) oder A.2.3 AKB (Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen unter 
A.2.1.2 AKB und A.2.1.3 AKB als mitversichert aufgeführten Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeug-
zubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).  
Die Kraftfahrt-Unfallversicherung versichert Sie oder andere in der Kraftfahrt-Unfallversicherung versicherte Personen 
gegen finanzielle Folgen einer unfallbedingten Invalidität oder Todesfall.  
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Produkten, Leistungsarten, 
Versicherungssummen und Selbstbehalten. 

 
 

4 Gesamtpreis der Versicherung 
 

Den zu entrichtenden Gesamtpreis für den angebotenen ARAG Kraftfahrt-Schutz einschließlich etwaiger Ratenzah-
lungszuschläge sowie der zurzeit gültigen Versicherungssteuer können Sie dem Antrag entnehmen. 

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

6 Beitragszahlung 
 

Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an gerechnet. Er ist 
zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Beitragsraten, das 
heißt vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden.  
Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei 
späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung 
beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 
Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 
Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
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Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den ARAG Kraftfahrt-Schutz den Allgemeinen Bedingungen 
für die Kraftfahrtversicherung (AKB) der möglichen Beitragsanpassung (Erhöhung oder Verminderung) gemäß J.1–6 
AKB. 
Verträge mit Beitrag nach einem Beamten-, Agrarier- oder Assekuranztarif werden nach Wegfall der Voraussetzungen 
hierfür zum Normaltarif fortgeführt. 

 
 

7 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, 
halten wir uns einen Monat gebunden. Voraussetzung dafür ist, dass der zurzeit gültige Tarif sich nicht ändert und die 
Tarifierungsmerkmale zu keiner anderen Berechnung führen.  

 
 

8 Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindefrist,  
Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Der Vertrag kommt durch den Antrag auf ARAG Kraftfahrt-Schutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme 
dieses Antrags durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat 
gebunden.  
Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungs-
scheins oder eine Annahmeerklärung. 
Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG Allgemeine 
Versicherungs-AG und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Zahlung des Beitrags. Aufgrund einer vorläufigen Deckungszusage haben Sie 
nur vorläufigen Versicherungsschutz. Wenn Sie nicht spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins zahlen, geht der Versicherungsschutz rückwirkend verloren, es sei denn, Sie weisen nach, dass die Nicht-
zahlung nicht von Ihnen zu vertreten ist.  
Nennen wir Ihnen zur elektronischen Versicherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungsnummer, haben Sie in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem 
Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits 
auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt. In der Kasko- und der 
Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben. 
Die vorläufige Deckung gilt nicht rückwirkend! 

 
 

9 Widerrufsrecht  
 
 Widerruf 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Fax +49 211 963-3626, E-Mail: duesseldorf@ARAG-Sport.de 
 

 Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wi-
derruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) 
herauszugeben sind. 
 

 Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
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10 Laufzeit und Beendigung des Vertrags, insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Antrag). 
Der ARAG Kraftfahrt-Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, spätes-
tens jedoch nach einem Jahr gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert sich das Vertragsverhältnis bei Ver-
trägen mit einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit um ein Jahr und weiter von Jahr 
zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweiligen folgenden Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen 
müssen dem jeweils anderen Vertragspartner einen Monat vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 
Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses kann der Vertrag gekündigt werden. Die Kündigung muss uns innerhalb eines 
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, 
nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das 
Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu 
einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ab-
lauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 

 
 

11 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht/Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Kfz-Versicherung liegt ebenso das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Kfz-Versicherung.  
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 
Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Die ARAG Allgemeine wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags in deut-
scher Sprache führen. 

 
 

12 Kundenmeinungen: Helfen Sie uns besser zu werden.  
 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Sie sind mit unseren Produkten, Informationen und unserem Service zufrieden? Oder gibt 
es etwas, dass wir noch verbessern können? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an duesseldorf@ARAG-Sport.de. Ihre 
Anregungen richten Sie bitte mit dem Betreff „Feedback“ an uns. Falls Sie doch einen Anlass zur Beschwerde haben, 
verwenden Sie bitte den Betreff „Beschwerde“.  
Wir freuen uns auf Ihre konstruktive Rückmeldung. Sie hilft uns kontinuierlich besser zu werden.  

 
 

13 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, einer unabhängigen 
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Versicherungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus 
Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsom-
budsmann unter: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

 
 

14 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB 07/2010) 

 
 
Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags folgende Versicherungsarten: 

• Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1) 
• Kaskoversicherung (A.2) 
• Kfz-Unfallversicherung (A.3) 

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben. 
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 
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A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 
 

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug anderen zufügen 

A.1.1 Was ist versichert? 
 Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen geschädigt 
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs 

a Personen verletzt oder getötet werden, 
b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen, 
c Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar 

oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögensschäden), 
und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches oder des Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des 
Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren zum Beispiel das Ein- 
und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 

 
 Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld. 
 
A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadener-

satzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.  
 
 Regulierungsvollmacht  
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder ab-

zuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
 
 Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen 
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz 

auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt 
oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht.  
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des 
Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet.  

 
 Zusatzhaftpflicht für gemietete Kraftfahrzeuge im Ausland (Mallorca-Police) 
A.1.1.6 Die Versicherung eines Pkw, Krades oder Campingfahrzeugs umfasst auch Schäden, aus dem vorübergehenden Ge-

brauch – Mietzeit bis ein Monat – als Fahrer eines fremden, im Ausland gemieteten Fahrzeugs, soweit nicht aus einer 
für das fremde Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflicht Versicherungsschutz besteht. 
Als Ausland gelten die Länder nach Punkt A.1.4. 
Die Höchstentschädigungsgrenze ist die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme. 
Für Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen des gemieteten Fahrzeugs wird nicht gezahlt. Das Gleiche gilt 
für mit dem Fahrzeug verbundene oder beförderte Sachen. 
Versichert sind neben dem Versicherungsnehmer auch Ehe- oder Lebenspartner, die mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft leben und an dessen Wohnsitz gemeldet sind.  

 
A.1.2 Wer ist versichert? 

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen (mitversicherte Personen): 
a) den Halter des Fahrzeugs,  
b) den Eigentümer des Fahrzeugs, 
c) den Fahrer des Fahrzeugs,  
d) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer 

zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet, 
e) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke 

gebraucht wird, 
f) den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter des versicher-

ten Fahrzeugs tätig ist,  
g) den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs.  
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.  

 
A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 
 Höchstzahlung 
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermö-

gensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursa-
che haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versiche-
rungsschein entnehmen. 

 
A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger gelten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen. 
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 Übersteigen der Versicherungssummen  
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des 

Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht 
oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen.  

 
A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 Versicherungsschutz in Europa und in der EU 
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den 

außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz 
richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach 
dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags. 

 
 Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte) 
A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausgehändigt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der 

Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen 
nicht durchgestrichen sind.  
Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.  

 
A.1.5 Was ist nicht versichert? 
 Vorsatz 
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 
 
 Genehmigte Rennen 
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrtsportlichen 

Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für 
dazugehörige Übungsfahrten. Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Fahrtveranstaltungen stellt eine 
Pflichtverletzung nach D.2.2 dar. 

 
 Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten 

Fahrzeugs.  
 
 Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem 

versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers oder eines mit dem versicherten Fahrzeug geschlepp-
ten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbliche Absicht ein be-
triebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für dabei am abgeschleppten 
Fahrzeug verursachte Schäden Versicherungsschutz.  

 
 Beschädigung von beförderten Sachen 
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhanden-

kommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.  
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (zum 
Beispiel Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außerdem 
Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des persönlichen Gebrauchs üblicher-
weise mit sich führen (zum Beispiel Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberech-
tigter Insassen. 

 
 Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Hal-

ter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Perso-
nenschäden, wenn Sie zum Beispiel als Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden. 

 
 Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beför-

derungsfristen entstehen. 
 
 Vertragliche Ansprüche 
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über 

den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
 
 Schäden durch Kernenergie 
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
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A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug 

A.2.1 Was ist versichert? 
 Ihr Fahrzeug 
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkas-

ko) oder A.2.3 (Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen unter A.2.1.2 und A.2.1.3 als mitversi-
chert aufgeführte Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrecht-
lich zulässig sind (mitversicherte Teile).  

 
 Beitragsfrei mitversicherte Teile 
A.2.1.2 Soweit in A.2.1.3 nicht anders geregelt, sind folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des versicherten 

Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag mitversichert: 
a) fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile, 
b) fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug angebautes oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes Fahr-

zeugzubehör, das ausschließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (zum Beispiel Schonbezüge, Pannenwerk-
zeug) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen wird, 

c) im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs 
üblicherweise mitgeführt werden (zum Beispiel Sicherungen und Glühlampen), 

d) Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit dem 
abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich ist, 

e) Planen, Gestelle für Planen (Spriegel), 
f) folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gehaltene Teile: 

• ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder Sommerbereifung, 
• Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze, 
• nach a bis f mitversicherte Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör während einer Reparatur. 

 
 Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile 
A.2.1.3 Die nachfolgend unter a) bis e) aufgeführten Teile sind ohne Beitragszuschlag mitversichert, wenn sie im Fahrzeug fest 

eingebaut oder am Fahrzeug fest angebaut sind:  
bei allen Fahrzeugarten bis zu einem Gesamtneuwert der Teile von 2.000 Euro (brutto)  
a) Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische Kommunikations- und Leitsysteme (zum Beispiel fest ein-

gebaute Navigationssysteme), 
b) zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tuning), die der Steige-

rung der Motorleistung, des Motordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu einer Wert-
steigerung des Fahrzeugs führen, 

c) individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackierungen und -beschriftungen sowie besondere Oberflächen-
behandlungen, 

d) Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern, Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern, Trikes, Quads und Fahrzeugen 
mit Versicherungskennzeichen, 

e) Spezialaufbauten (zum Beispiel Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoaufbauten) und Spezialeinrichtungen (zum 
Beispiel für Werkstattwagen, Messfahrzeuge, Krankenwagen). 

 
Ist der Gesamtneuwert der unter a bis e aufgeführten Teile höher als die genannte Wertgrenze, ist der übersteigende 
Wert nur mitversichert, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. 
Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine Kürzung der Entschädigung wegen Unterversicherung. 

 
 Nicht versicherbare Gegenstände 
A.2.1.4 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbesondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem 

Gebrauch des Fahrzeugs dient (zum Beispiel Handys und mobile Navigationsgeräte, auch bei Verbindung mit dem 
Fahrzeug durch eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insassen, Wohnwagenvorzelte usw.). 

 
A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert? 

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversi-
cherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 

 
 Brand und Explosion  
A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsge-

mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gel-
ten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhen-
de, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

 
 Entwendung  
A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub. 

Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug nicht zum Gebrauch im eigenen Interesse, zur Veräu-
ßerung oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird.  
Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. 
Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des 
Fahrzeugs beauftragt wird (zum Beispiel Reparateur, Hotelangestellter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht (zum Beispiel dessen Arbeitnehmer, 
Familien- oder Haushaltsangehörige).  
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 Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung 
A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung auf das Fahrzeug. Als 

Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind Schäden, die 
dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen 
werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zu-
rückzuführen sind. 

 
 Zusammenstoß mit Haarwild 
A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des 

Bundesjagdgesetzes (zum Beispiel Reh, Wildschwein). 
 
 Glasbruch 
A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. Folgeschäden sind nicht versichert. 
 
 Kurzschlussschäden an der Verkabelung 
A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht versichert. 
 
 Schäden an der Verkabelung bei Marderbiss 
A.2.2.7 Versichert sind Schäden an der Verkabelung, Schläuchen und Gummimanschetten durch Marderbiss. Folgeschäden 

sind nicht versichert.  
 
A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert? 

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversi-
cherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse: 

 
 Ereignisse der Teilkasko 
A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2. 
 
 Unfall 
A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf 

das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.  
Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden aufgrund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine Bruch-
schäden. Dazu zählen zum Beispiel Schäden am Fahrzeug durch rutschende Ladung oder durch Abnutzung, Verwin-
dungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder Überbeanspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen 
ziehendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen.  

 
 Mut- oder böswillige Handlungen 
A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu 

gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreu-
ung des Fahrzeugs beauftragt wurden (zum Beispiel Reparateur, Hotelangestellter) oder in einem Näheverhältnis zu 
dem Verfügungsberechtigten stehen (zum Beispiel dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige). 

 
A.2.4 Wer ist versichert? 

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person abge-
schlossen ist, zum Beispiel des Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person. 

 
A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereu-
ropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören. 

 
A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust? 
 Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert 
A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines 

vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, gilt 
A.2.7.1. 

 
 Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust 
A.2.6.2 Bei Pkw (ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeug) zahlen wir den Neupreis des Fahrzeugs 

gemäß A.2.11, wenn innerhalb von zwölf Monaten nach dessen Erstzulassung eine Zerstörung oder ein Verlust eintritt. 
Wir erstatten den Neupreis auch, wenn bei einer Beschädigung innerhalb von zwölf Monaten nach der Erstzulassung 
die erforderlichen Kosten der Reparatur mindestens 80 Prozent des Neupreises betragen. Voraussetzung ist, dass sich 
das Fahrzeug bei Eintritt des Schadenereignisses im Eigentum dessen befindet, der es als Neufahrzeug vom Kfz-
Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat. Ein vorhandener Restwert des Fahrzeugs wird abgezogen.  

 
A.2.6.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausgehende Neupreisentschädigung nur in der Höhe, in der gesi-

chert ist, dass die Entschädigung innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Feststellung für die Reparatur des Fahrzeugs 
oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet wird. 
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 Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls 
A.2.6.4 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust eines Pkw, eines Mietwagen, einer Taxe und eines Selbstfahrervermietfahr-

zeugs infolge Diebstahls vermindert sich die Entschädigung um zehn Prozent. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum 
Zeitpunkt des Diebstahls durch eine selbstschärfende elektronische Wegfahrsperre gesichert war.  
Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.12 bleibt hiervon unberührt.  

 
 Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert und Restwert? 
A.2.6.5 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungs-

wert übersteigen.  
 
A.2.6.6 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des 

Schadenereignisses bezahlen müssen.  
 
A.2.6.7 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand. 
 
A.2.7 Was zahlen wir bei reparaturwürdiger Beschädigung? 
 Reparatur 
A.2.7.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen: 

a) Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen wir die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe 
des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.6 oder den Neupreis nach A.2.6.2, wenn Sie uns dies durch eine Rech-
nung nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.7.1.b. 

b) Wird das Fahrzeug nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer 
vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.6.6 
und A.2.6.7). 

 
 Abschleppen 
A.2.7.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelege-

nen für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn nicht ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, die Kosten zu 
übernehmen. Die Kosten des Abschleppens werden auf die Obergrenzen nach A.2.7.1 angerechnet. 

 
 Abzug neu für alt 
A.2.7.3 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausgetauscht oder das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert, 

ziehen wir von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile ent-
sprechenden Betrag ab (neu für alt). Bei Pkw, Krafträdern und Omnibussen ist der Abzug neu für alt auf die Bereifung, 
Batterie und Lackierung beschränkt, wenn das Schadenereignis in den ersten vier Jahren nach der Erstzulassung ein-
tritt. Bei den übrigen Fahrzeugarten gilt dies in den ersten drei Jahren.  

 
A.2.8 Sachverständigenkosten 

Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt 
haben. 

 
A.2.9 Mehrwertsteuer 

Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tat-
sächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 

 
A.2.10 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung 
 Wiederauffinden des Fahrzeugs 
A.2.10.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der schriftlichen Schadenanzeige wieder aufgefunden und 

können Sie innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen das Fahrzeug wieder in Besitz neh-
men, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet.  

 
A.2.10.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 Kilometer (Luftlinie) von seinem regelmäßigen Standort aufge-

funden, zahlen wir für dessen Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu 
einer Höchstentfernung von 1.500 Kilometer (Bahnkilometer) vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem 
Fundort. 

 
 Eigentumsübergang nach Entwendung 
A.2.10.3 Sind Sie nicht nach A.2.10.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer. 
 
A.2.11 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?  

Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Fahrzeugs. Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf 
eines neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder – wenn der Typ des versicherten Fahrzeugs 
nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren Nachfolgemodells am Tag des Schadenereignisses aufgewendet 
werden muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und 
markenüblicher Nachlässe. 
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A.2.12 Selbstbeteiligung 
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem 
Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 

 
A.2.13 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile 
 Was wir nicht ersetzen 
A.2.13.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Fol-

geschäden, wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmittel (zum Beispiel Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulas-
sungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.  

 
 Rest- und Altteile 
A.2.13.2 Rest- und Altteile sowie das nicht reparierte Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die 

Entschädigung angerechnet. 
 
A.2.14 Fälligkeit unserer Zahlung, Verzinsung, Abtretung 
A.2.14.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens 

innerhalb von zwei Wochen.  
 
A.2.14.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats 

nach Schadenanzeige feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen. 
 
A.2.14.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde 

zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der schriftlichen Schadenanzeige.  
 
A.2.14.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Ge-

nehmigung weder abtreten noch verpfänden.  
 
A.2.15 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind? 

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von 
dieser Person unsere Leistungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis grob fahrlässig  
oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, 
fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur 
bei vorsätzlicher Verursachung.  
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, 
der Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt. 

 
A.2.16 Was ist nicht versichert? 
 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
A.2.16.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen.  

Wir verzichten Ihnen gegenüber in der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung auf den Einwand der grob fahrläs-
sigen Herbeiführung des Versicherungsfalls. 
Ausgenommen von diesem Verzicht sind 
• die grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls des Fahrzeugs oder seiner Teile und 
• die Herbeiführung des Versicherungsfalls infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 

Mittel. 
In diesen Fällen sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.  

 
 Rennen 
A.2.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es 

auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 
 
 Reifenschäden 
A.2.16.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstörte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 

die Reifen aufgrund eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig andere unter den Schutz der 
Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versicherten Fahrzeug verursacht hat. 

 
 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 
A.2.16.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnah-

men der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 
 Schäden durch Kernenergie 
A.2.16.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 
A.2.17 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachverständigenverfahren) 
A.2.17.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens einschließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungs-

werts oder über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein Sachverständigenausschuss. 
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A.2.17.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von 
zwei Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils anderen bestimmt.  

 
A.2.17.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor 

Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des 
Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den je-
weils von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen.  

 
A.2.17.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen 

zu tragen.  
 
A.2.18 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör 

Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Teilen gelten A.2.6 bis A.2.17 entsprechend. 
 
 
A.3 Kfz-Unfallversicherung – wenn Insassen verletzt oder getötet werden 

A.3.1 Was ist versichert? 
A.3.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen in der Kfz-Unfallversicherung versicherten Person ein Unfall zu, der in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Gebrauch Ihres Fahrzeugs oder eines damit verbunden Anhängers steht (zum Beispiel Fah-
ren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen), erbringen wir unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die 
vereinbarten Versicherungsleistungen. 

 
A.3.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis 

(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 
 
A.3.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule ein Gelenk 

verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 
 
A.3.2 Wer ist versichert? 
 Pauschalsystem 
A.3.2.1 Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jeweiligen berechtigten Insassen des Fahrzeugs 

versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug ge-
brauchen. 
Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die Versicherungssumme um 50 Prozent und teilt sich durch die 
Gesamtzahl der Insassen, unabhängig davon, ob diese zu Schaden kommen.  

 
 Platzsystem 
A.3.2.2 Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Platzsystem sind die im Versicherungsschein bezeichneten Plätze oder eine 

bestimmte Anzahl von berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Be-
rufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug gebrauchen. Befinden sich in dem Fahrzeug mehr berech-
tigte Insassen als Plätze oder Personen im Versicherungsschein angegeben, verringert sich die Versicherungssumme 
für den einzelnen Insassen entsprechend.  

 
 Was versteht man unter berechtigten Insassen? 
A.3.2.3 Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen), die sich mit Wissen und Willen des Verfü-

gungsberechtigten in oder auf dem versicherten Fahrzeug befinden oder in ursächlichem Zusammenhang mit ihrer 
Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs tätig werden. 

 
 Berufsfahrerversicherung 
A.3.2.4 Mit der Berufsfahrerversicherung sind versichert  

a) die Berufsfahrer und Beifahrer des im Versicherungsschein bezeichneten Fahrzeugs, 
b) die im Versicherungsschein namentlich bezeichneten Berufsfahrer und Beifahrer unabhängig von einem be-

stimmten Fahrzeug oder 
c) alle bei Ihnen angestellten Berufsfahrer und Beifahrer unabhängig von einem bestimmten Fahrzeug. 

 
 Namentliche Versicherung 
A.3.2.5 Mit der namentlichen Versicherung ist die im Versicherungsschein bezeichnete Person unabhängig von einem be-

stimmten Fahrzeug versichert. Diese Person kann ihre Ansprüche selbstständig gegen uns geltend machen. 
 
A.3.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den au-
ßereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.  

 
A.3.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung? 

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nachstehenden Leistungen mit welchen Versiche-
rungssummen vereinbart sind. 
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A.3.5 Leistung bei Invalidität  
 Voraussetzungen 
A.3.5.1 Invalidität liegt vor, wenn  

• die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträch-
tigt ist, 

• die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten ist und 
• die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ärztlich festgestellt und von Ihnen bei uns geltend ge-

macht worden ist. 
Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall stirbt. 

 
 Art der Leistung 
A.3.5.2 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.  
 
 Berechnung der Leistung 
A.3.5.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versicherungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität.  

a) Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 
gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade:  

Arm Arm 70 % 

Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 

Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 

Hand Hand 55 % 

Daumen 20 % 

Zeigefinger 10 % 

Anderer Finger 5 % 

Bein Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 

Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 

Bein bis unterhalb des Knies 50 % 

Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 

Fuß Fuß 40 % 

Große Zehe 5 % 

Andere Zehe 2 % 

Sinne Auge 50 % 

Gehör auf einem Ohr 30 % 

Geruchssinn 10 % 

Geschmackssinn 5 % 

 
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 

b) Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körper-
liche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen. 

c) Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beein-
trächtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach a und b zu bemessen. 

d) Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach a bis c ermittelten 
Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht berücksichtigt. 

e) Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder, gleichgültig 
aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstan-
den, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

 
A.3.6 Leistung bei Tod 
 Voraussetzung  
A.3.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versicherte Person infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres ge-

storben ist. 
 
 Höhe der Leistung 
A.3.6.2 Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe bei Personen ab 14 Jahren. Für Kinder unter 14 Jahren zahlen wir 

höchstens 5.000 Euro.  
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A.3.7 Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld, Tagegeld 
 Krankenhaustagegeld 
A.3.7.1 Voraussetzung für die Zahlung des Krankenhaustagegelds ist, dass sich die versicherte Person wegen des Unfalls in 

medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung befindet.  
Rehabilitationsmaßnahmen (mit Ausnahme von Anschlussheilbehandlungen) sowie Aufenthalte in Sanatorien und 
Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung. 

 
A.3.7.2 Wir zahlen das Krankenhaustagegeld in Höhe der versicherten Summe für jeden Kalendertag der vollstationären Be-

handlung, längstens jedoch für ein Jahr ab dem Tag des Unfalls an gerechnet. 
 
 Genesungsgeld 
A.3.7.3 Voraussetzung für die Zahlung des Genesungsgelds ist, dass die versicherte Person aus der vollstationären Behandlung 

entlassen worden ist und Anspruch auf Krankenhaustagegeld nach A.4.7.1 hatte. 
 
A.3.7.4 Wir zahlen das Genesungsgeld in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für dieselbe Anzahl von Kalendertagen, 

für die wir Krankenhaustagegeld gezahlt haben, längstens jedoch für 100 Tage. 
 
 Tagegeld 
A.3.7.5 Voraussetzung für die Zahlung des Tagegelds ist, dass die versicherte Person unfallbedingt in der Arbeitsfähigkeit be-

einträchtigt und in ärztlicher Behandlung ist. 
 
A.3.7.6 Das Tagegeld berechnen wir nach der versicherten Summe. Es wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchti-

gung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung abgestuft. 
 
A.3.7.7 Das Tagegeld zahlen wir für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens jedoch für ein Jahr ab dem Tag des Unfalls. 
 
A.3.8 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende Krankheiten oder Gebrechen? 
A.3.8.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten 

Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des 
Gebrechens 
• im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads, 
• im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung. 

 
A.3.8.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 Prozent, unterbleibt die Minderung. 
 
A.3.9 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung 
 Prüfung Ihres Anspruchs 
A.3.9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten – zu erklären, ob 

und in welcher Höhe wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Zugang folgender Unterlagen: 
• Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,  
• beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit er für die Bemes-

sung der Invalidität notwendig ist. 
 
A.3.9.2 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir 

• bei Invalidität bis zu einem Promille der versicherten Summe, 
• bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz, 
• bei Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz. 

 
 Fälligkeit der Leistung 
A.3.9.3 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir innerhalb von 

zwei Wochen. 
 
 Vorschüsse 
A.3.9.4 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir auf Ihren Wunsch angemessene Vorschüsse. 
 
A.3.9.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur 

Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden. 
 
 Neubemessung des Grades der Invalidität 
A.3.9.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärzt-

lich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf 
fünf Jahre. Dieses Recht muss  
• von uns zusammen mit unserer Erklärung über die Anerkennung unserer Leistungspflicht nach A.3.9.1,  
• von Ihnen vor Ablauf der Frist ausgeübt werden. 

 
 Leistung für eine mitversicherte Person 
A.3.9.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person entfallenden Versicherungssumme an sich nur mit 

deren Zustimmung verlangen. 
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 Abtretung 
A.3.9.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung 

weder abtreten noch verpfänden. 
 
A.3.10 Was ist nicht versichert? 
 Straftat 
A.3.10.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine 

Straftat begeht oder versucht. 
 
 Geistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit  
A.3.10.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, 

auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfäl-
le, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein Unfallereignis verursacht sind, das 
unter diesen Vertrag oder unter eine für das Vorfahrzeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallversicherung fällt.  

 
 Rennen 
A.3.10.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es 

auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 
 
 Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der Staatsgewalt 
A.3.10.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnah-

men der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 
 Kernenergie 
A.3.10.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie. 
 
 Bandscheiben, innere Blutungen 
A.3.10.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben sowie bei Blutungen aus inneren Organen und Ge-

hirnblutungen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis ist. 

 
 Infektionen 
A.3.10.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wundstarrkrampf und Tollwut besteht jedoch Versicherungs-

schutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis sofort oder später in den Körper gelangen. Bei 
anderen Infektionen besteht Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis, 
das nicht nur geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen verursacht, sofort oder später in den Körper gelangen. 
Bei Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen 
durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis veranlasst waren. 

 
 Psychische Reaktionen 
A.3.10.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch 

einen Unfall verursacht wurden. 
 
 Bauch- und Unterleibsbrüche 
A.3.10.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibsbrüchen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie 

durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende Einwirkung entstanden sind. 
 
 
A.4  Kfz-Umweltschadensversicherung für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 

A.4.1 Was ist versichert? 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt. 

A.4.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadens-
gesetz (USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige Störung des bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind. 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes be-
reits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können. 
Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt. 

 
 Begründete und unbegründete Ansprüche 
A.4.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begründet, leisten wir Ersatz in Geld. 
 
A.4.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt 

auch, soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 
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 Regulierungsvollmacht  
A.4.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 

durch die Behörde oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen 
Ermessens abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Ver-
fahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem 
Namen auf unsere Kosten. 

 
A.4.2 Wer ist versichert? 

A.1.2 der AKB 2008 gilt entsprechend. 
 
A.4.3 Versicherungssumme, Höchstzahlung und Selbstbeteiligung 
 Versicherungssumme, Höchstzahlung 
A.4.3.1 Die Höhe der für Umweltschäden vereinbarten Versicherungssumme können Sie dem Versicherungsschein entneh-

men. Die Entschädigungsleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache dieser 
vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

 
 Selbstbeteiligung 
A.4.3.2 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem 

Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 
 
A.4.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 Geltungsbereich 

Versicherungsschutz gemäß A.1.1 besteht außerhalb des Anwendungsbereichs des USchadG auch in den Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße 
Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche 
den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
 

A.4.5 Was ist nicht versichert? 
 Vorsatz, Schäden durch Kernenergie 
A.4.5.1 Die Regelungen A.1.5.1 (Vorsatz) und A.1.5.9 (Kernenergie) der AKB 2008 gelten entsprechend. 
 
 Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden 
A.4.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-

wirkungen auf die Umwelt entstehen. 
 
 Ausbringungsschäden 
A.4.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, 

festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese 
Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, 
diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften. 

 
 Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen 
A.4.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete be-

hördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen. 
 
 Vertragliche Ansprüche 
A.4.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflich-

tung hinausgehen. 
 
 
 

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz 
 

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies 
durch Zugang des Versicherungsscheins. 

 
 
B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt 
haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 
richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 

 
B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz 

Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen vorläufigen Versicherungsschutz: 
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 Kfz-Haftpflichtversicherung 
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nennen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestäti-

gung die Versicherungsbestätigungsnummer, haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung vorläufigen Versicherungs-
schutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versiche-
rungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungs-
schutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt. 

 
 Kasko- und Kfz-Unfallversicherung 
B.2.2 In der Kasko- und der Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrück-

lich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. 
 
 Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz 
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1.1 gezahlt haben, geht der vorläufige in den endgültigen Versi-

cherungsschutz über. 
 
 Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes 
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und 

Sie den im Versicherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich (das heißt spätestens in-
nerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt haben. Sie haben 
dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben. 

 
 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes  
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst 

nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam. 
 
 Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf 
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der vorläufige Versicherungs-

schutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns. 
 
 Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz 
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden 

Teil des Beitrags. 
 
 
 

C Beitragszahlung 
 

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 

 Rechtzeitige Zahlung 
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige Beitrag wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-

scheins fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich (das heißt spätestens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen. 
 
 Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, 

es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung. 

 
C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlos-

sen, wenn Sie die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von 
Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt 15 Prozent für den ersten Monat, für zwei Monate 25 Prozent, für 
drei Monate 30 Prozent und für vier und mehr Monate 40 Prozent der Jahresbeitrags. Der Berechnungszeitraum ergibt 
sich aus dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt. 

 
 
C.2 Zahlung des Folgebeitrags 

 Rechtzeitige Zahlung 
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu 

zahlen. 
 
 Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugs-

schadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen. 
 
C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge 

noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
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C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den 
Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beiträge innerhalb eines 
Monats ab Zugang der Kündigung zahlen.  
Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben 
Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung. 

 
 
C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel 

Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), 
wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie güns-
tigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden 
Wegfall der vorläufigen Deckung nach B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 
• Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und dem Beginn der Versicherung des anderen 

Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate vergangen, 
• Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.  
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr entspre-
chend C.1.3 verlangen. 

 
 
C.4 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber dem Drit-
ten trotz Beendigung des Versicherungsvertrags zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag für die 
Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. 

 
 
 

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs? 
 

D.1 Bei allen Versicherungsarten 

 Vereinbarter Verwendungszweck 
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden. 
 
 Berechtigter Fahrer 
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 

Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des 
Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 
 Fahren mit Fahrerlaubnis 
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrer-

laubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benut-
zen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

 
 
D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

 Alkohol und andere berauschende Mittel 
D.2.1  Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder andere berauschende 

Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des 
Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende 
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 
Hinweis: Auch in der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung besteht für solche Fahrten nach A.2.16.1, A.3.10.2 kein oder 
eingeschränkter Versicherungsschutz. 

 
 Nicht genehmigte Rennen 
D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen 

es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht genehmigt sind.  
Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 
ausgeschlossen. Auch in der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung besteht für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung ei-
ner Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.16.2, A.3.10.3 kein Versicherungsschutz. 

 
 
D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verlet-

zen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
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entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. 
Wir können Ihnen die Verletzung der Pflicht aus D.2.1 Satz 2 nicht entgegenhalten, soweit Sie durch den Versicherungs-
fall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben. 

 
D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versi-

cherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig 
verletzen. 

 
 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 

den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Außerdem gelten 
anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.  
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versi-
cherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. 

 
D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir vollständig von 

der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
 
 

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 
 

E.1 Bei allen Versicherungsarten 

 Anzeigepflicht 
E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche 

anzuzeigen. 
 
E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, 

sind Sie verpflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (zum Beispiel Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüg-
lich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 

 
 Aufklärungspflicht 
E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, 

dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten 
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.  
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Weisungen zu befolgen. 

 
 Schadenminderungspflicht 
E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen.  
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen. 

 
 
E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung  

 Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhe-

bung des Anspruchs anzuzeigen. 
 
 Anzeige von Kleinschäden 
E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als 500 Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren 

wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt. 
 
 Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (zum Beispiel Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies 

unverzüglich anzuzeigen. 
 
E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechts-

anwalt zu beauftragen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen 
zur Verfügung stellen müssen. 

 
 Bei drohendem Fristablauf 
E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbe-

scheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen. 
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E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 

 Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahrzeugs 
E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs sind Sie abweichend von E.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzuzei-

gen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unterschrieben sein. 
 
 Einholen unserer Weisung  
E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die 

Umstände dies gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 
 
 Anzeige bei der Polizei 
E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den Betrag von 250 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadener-

eignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen. 
 
 
E.4 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung 

 Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden  
E.4.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, müssen die aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten 

uns dies innerhalb von 48 Stunden melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das Recht zu verschaffen, 
eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

 
 Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der Schweigepflicht 
E.4.2 Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet,  

a) unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen,  
b) den ärztlichen Anordnungen nachzukommen, 
c) die Unfallfolgen möglichst zu mindern,  
d) darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gutachten alsbald erstellt werden, 
e) sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen, wobei wir die notwendigen Kosten einschließlich 

eines Ihnen entstehenden Verdienstausfalls tragen, 
f) Ärzte, die Sie – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungs-

träger und Behörden von der Schweigepflicht im Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz zu entbinden und 
zu ermächtigen, uns alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
 Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität 
E.4.3 Beachten Sie auch die 15-Monats-Frist für die Feststellung und Geltendmachung der Invalidität nach A.4.5.1. 
 
 
E.5 Zusätzlich in der Umweltschadensversicherung 

 Besondere Anzeigepflicht  
E.5.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung nach dem USchadG führen könnte, – soweit zumut-

bar – sofort anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben worden sind. 
 
E.5.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über: 

• die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zuständige Behörde,  
• behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens Ihnen gegenüber,  
• die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begren-

zung oder Sanierung eines Umweltschadens,  
• den Erlass eines Mahnbescheids,  
• eine gerichtliche Streitverkündung,  
• die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 

 
E.5.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu 

befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersenden. 

 
E.5.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit uns abzustimmen. 
 
E.5.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristge-

mäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht. 
 
E.5.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Füh-

rung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem 
Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 
Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
 



ARAG BDK Bedingungen – ARAG Kfz-Versicherung 111 

E.6 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

 Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
E.6.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E. 4 geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen 

Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

 
E.6.2 Abweichend von E.5.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die 

Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich 
war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

 
 Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
E.6.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.5.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 

den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2.500 Euro beschränkt. 
 
E.6.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwer-

wiegender Weise verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung, be-
wusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens 
je 5.000 Euro. 

 
 Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
E.6.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 

verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei. 
 
E.6.6 Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepflicht nach E.2.1 oder E.2.3 oder Ihre Pflicht nach E.2.4, uns die Führung eines 

Rechtsstreits zu überlassen, und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- 
und Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von unserer Leistungspflicht 
hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten 
sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbeitrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
 Mindestversicherungssummen 
E.6.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach E.1 und E.2, gelten anstelle der vereinbarten Versi-

cherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen. 
 
 
 

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 
 

 Pflichten mitversicherter Personen 
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwendung. 
 
 Ausübung der Rechte 
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versiche-

rungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. Andere Regelungen sind: 
• Geltend machen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach A.1.2,  
• Geltend machen von Ansprüchen durch namentlich Versicherte in der Kfz-Unfallversicherung nach A.4.2.6. 

 
 Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten 

Personen.  
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Mitversicherten Personen gegenüber können wir uns 
auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des 
Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrläs-
sigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen 
die in Deutschland geltenden gesetzlichen Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Been-
digung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff 
gegen Sie bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen. 

 
 
 



112 ARAG BDK Bedingungen – ARAG Kfz-Versicherung 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Fahrzeugs 
 

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 

 Vertragsdauer 
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein. 
 
 Automatische Verlängerung 
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres 

Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Abschluss des Ver-
trags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten Kalender-
tag, zum Beispiel dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen. 

 
 Versicherungskennzeichen  
G.1.3 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Versicherungskennzeichen führen muss (zum Beispiel Mofa), endet 

mit dem Ablauf des Verkehrsjahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Verkehrsjahr läuft vom 1. März bis Ende 
Februar des Folgejahres. 

 
 Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr 
G.1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
 
G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungsvertrag kündigen? 

 Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres 
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns 

spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. 
 
 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang 

bei uns wirksam. 
 
 Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb 

eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats zu-
gehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt 
haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch 
des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den 
Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kün-
digen. 

 
G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des 

Vertrags, wirksam werden soll. 
 
 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber 

über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber kann bestimmen, ob der 
Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum Ablauf des Vertrags endet. 

 
G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung ab und legt er bei der Zulassungsbehörde eine Versi-

cherungsbestätigung vor, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegangenen Vertrags. Die Kündigung wird zum 
Beginn der neuen Versicherung wirksam. 

 
 Kündigung bei Beitragserhöhung 
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach J.1 bis J.3 den Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frü-
hestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen Ihnen die Bei-
tragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zu-
sätzlich machen wir bei einer Beitragserhöhung nach J.3 den Unterschied zwischen bisherigem und neuem Beitrag 
kenntlich. 

 
 Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs 
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5 und erhöht sich der Beitrag dadurch um mehr als 

10 Prozent, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. 
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 Kündigungsrecht bei Veränderung der Tarifstruktur 
G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach J.6, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-

lung der Änderung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin. 

 
 
G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungsvertrag kündigen? 

 Kündigung zum Ablauf 
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen 

spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. 
 
 Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei 

Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 
 
 Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines 

Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das Gleiche gilt, 
wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu einem 
Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf ei-
nes Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

 
 Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags 
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Kosten und Zinsen trotz unserer Mahnung nicht innerhalb der 

zweiwöchigen Frist nach C.2.2 gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung 
wird unwirksam, wenn Sie diese Beiträge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4). 

 
 Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nach-

dem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 

 
 Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs 
G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach K.5, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Können Sie nachweisen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündi-
gung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

 
 Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. 

Wir haben die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung 
oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Er-
werber wirksam. 

 
 
G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten 

G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko- und Kfz-Unfallversicherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung 
eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht. 

 
G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Ver-

sicherung für das Fahrzeug zu kündigen. 
 
G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen Verträgen nur einen und teilen Sie uns innerhalb von 

zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen ungekündigten Verträge 
nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entsprechend für 
uns, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag kündigen. 

 
G.4.4 G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende Anwendung, wenn in einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind. 
 
 
G.5 Form und Zugang der Kündigung 

Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. Die von 
Ihnen erklärte Kündigung muss unterschrieben sein. 
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G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung 

Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfal-
lende Beitrag anteilig zu. 

 
 
G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten? 

 Übergang der Versicherung auf den Erwerber 
G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den Erwerber über. Dies gilt nicht für die Kfz-Unfallversicherung. 
 
G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neu-

abschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse des Erwerbers, die entsprechend 
seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versiche-
rung folgt. 

 
G.7.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 
 
 Anzeige der Veräußerung  
G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die An-

zeige, droht unter den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versicherungsschutzes. 
 
 Kündigung des Vertrags 
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann 

können wir den Beitrag nur von Ihnen verlangen. 
 
 Zwangsversteigerung 
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird. 
 
 
G.8 Wagniswegfall (zum Beispiel durch Fahrzeugverschrottung) 

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagnisweg-
fall Kenntnis erlangen. 

 
 
 

H Außerbetrieb Setzung, Saisonkennzeichen,  
Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen 

 

H.1 Was ist bei Außerbetrieb Setzung zu beachten? 

 Ruheversicherung 
H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen wer-

den, wird dadurch der Vertrag nicht beendet. 
 
H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über, wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetrieb Set-

zung mitteilt, es sei denn, die Außerbetrieb Setzung beträgt weniger als zwei Wochen oder Sie verlangen die uneinge-
schränkte Fortführung des bisherigen Versicherungsschutzes. 

 
H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (zum Beispiel Mofas), 

Wohnwagenanhänger sowie bei Verträgen mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr. 
 
 Umfang der Ruheversicherung 
H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen während der Dauer der Außerbetrieb Setzung einge-

schränkten Versicherungsschutz. 
Der Ruheversicherungsschutz umfasst 
• die Kfz-Haftpflichtversicherung, 
• die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeitpunkt der Außerbetrieb Setzung eine Voll- oder eine Teil-

kaskoversicherung bestand. 
 
 Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung 
H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet, das Fahrzeug in einem Einstellraum (zum Beispiel 

einer Einzel- oder Sammelgarage) oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (zum Beispiel einem abgeschlossenen Hof-
raum) nicht nur vorübergehend abzustellen und das Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten nicht zu gebrauchen. 
Verletzen Sie diese Pflicht, sind wir unter den Voraussetzungen nach D.3 leistungsfrei. 
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 Wiederanmeldung 
H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbetrieb Setzung), lebt der ursprüngliche Versiche-

rungsschutz wieder auf. Das Ende der Außerbetrieb Setzung haben Sie uns unverzüglich anzuzeigen. 
 
 Ende des Vertrags und der Ruheversicherung  
H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Monate nach der Außerbetrieb Setzung, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf. 
 
H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruheversicherung mit einer Versicherungsbestätigung eines 

anderen Versicherers wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen Versicherer zur 
Aufhebung des Vertrags aufzufordern. 

 
 
H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen? 

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, gewähren wir den vereinbarten Versicherungs-
schutz während des auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison). 

 
H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach H.1.4 und H.1.5. 
 
H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines 

angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn diese Fahrten im Zusammenhang 
mit dem Zulassungsverfahren oder wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung 
durchgeführt werden. 

 
 
H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen 

 Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung  
H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten 

Kennzeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden 
muss. 

 
 Was sind Zulassungsfahrten? 
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren innerhalb des für den Halter 

zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausgeführt werden. Das sind Rückfahrten 
von der Zulassungsbehörde nach Entfernung der Stempelplakette. Außerdem sind Fahrten zur Durchführung der 
Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung oder Zulassung versichert, wenn die Zulassungsbe-
hörde vorab ein ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat. 

 
 
 

I Schadenfreiheitsrabattsystem 
 

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) 

In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richten sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und 
der sich daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1. 
Dies gilt nicht für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen, landwirtschaftliche Zugmaschinen und Raupenschlepper, 
Sonderfahrzeuge jeder Art, ausgenommen Krankenwagen, Elektrofahrzeuge, Anhänger, Auflieger und Wechselaufbau-
ten jeder Art, Kraftfahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen führen, amtlich abgestempelte Kurzzeitkennzeichen und 
Selbstfahrervermietfahrzeuge. 

 
 
I.2 Ersteinstufung 

I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0 
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 0 eingestuft. 

 
I.2.2 Sonderersteinstufung eines Pkw, Kraftrads oder Campingfahrzeugs in SF-Klasse ½ oder eines Pkw in SF-Klasse 2  
 Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½ 
I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw, ein Kraftrad oder ein Campingfahrzeug ohne Übernahme eines Schadenverlaufs 

nach I.6, wird er in die SF-Klasse ½ eingestuft, wenn 
a) auf Sie bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz Haftpflichtversicherung mindestens in die 

SF-Klasse ½ eingestuft ist, oder 
b) auf Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben-

den Lebenspartner bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
mindestens in die SF-Klasse ½ eingestuft ist, und Sie seit mindestens einem Jahr eine gültige Fahrerlaubnis zum 
Führen von Pkw oder Krafträdern besitzen, die von einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
erteilt wurde oder diesen nach I.2.5 gleichgestellt ist, oder 
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c) Sie nachweisen, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis, die von einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftraums (EWR) erteilt wurde oder diesen nach I.2.5 gleichgestellt ist, seit mindestens drei Jahren zum 
Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind. 

Die Sondereinstufung in die SF-Klasse ½ gilt nicht für Pkw, die ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurzzeitkennzeichen oder 
ein rotes Kennzeichen führen. 

 
 Sonderersteinstufung in SF-Klasse 2  
I.2.2.2 Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 2 einge-

stuft, wenn 
• für Sie bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die 

SF-Klasse 2 eingestuft ist, und  
• der neu zu versichernde Pkw auf Sie zugelassen wird und  
• Sie und der jeweilige Fahrer mindestens das 23. Lebensjahr vollendet haben und den Pkw überwiegend privat nutzen 

und 
• es für diesen Pkw keine Vorversicherung für Sie als Versicherungsnehmer gibt.  
Die Sondereinstufung in die SF-Klasse 2 gilt nicht für Pkw, die ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurzzeitkennzeichen oder 
ein rotes Kennzeichen führen. 

 
I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversicherung in der Vollkaskoversicherung 

Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, ein Kraftrad oder ein Campingfahrzeug und schließen Sie neben der Kfz-
Haftpflichtversicherung eine Vollkaskoversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), richtet sich de-
ren Einstufung nach dem Schadenverlauf der Kfz-Haftpflichtversicherung. Dies gilt nicht, wenn für das versicherte 
Fahrzeug innerhalb des letzten Jahres bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat; in diesem Fall übernehmen 
wir den Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung nach I.6. 

 
I.2.4 Führerscheinsonderregelung  

Hat Ihr Vertrag für einen Pkw, ein Campingfahrzeug oder ein Kraftrad in der Klasse SF 0 begonnen, stufen wir ihn auf 
Ihren Antrag besser ein, sobald Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis für Pkw, ein Campingfahrzeug oder Krafträ-
der sind und folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
• Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und 
• Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgestellt worden oder 

diesen nach I.2.5. gleichgestellt. 
 
I.2.5 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse 

Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftraums (EWR) sind im Rahmen der SF-Ersteinstu-
fung Fahrerlaubnissen aus einem Mitgliedsstaat des EWR gleichgestellt, wenn diese nach den Vorschriften der Fahrer-
laubnisverordnung ohne weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umgeschrieben werden können oder nach Er-
füllung der Auflagen umgeschrieben sind. 

 
 
I.3 Jährliche Neueinstufung 

Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr 
neu ein. Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung maßgeblich. 

 
I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung 

Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen Kalenderjahr. 
 
I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf 

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und hat der Versicherungsschutz während dieser 
Zeit ununterbrochen bestanden, wird Ihr Vertrag in die nächstbessere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im An-
hang 1 eingestuft. 

 
I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen 

Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen (siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Ver-
lauf des Vertrags eine Besserstufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate beträgt. 

 
I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 2, ½, S, 0 oder M 

Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Ver-
trag aus der SF-Klasse ½, S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein. 
Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres mit einer Einstufung in SF-Klasse 2, ½ oder 0 
begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versicherungsschutz, wird er bei schadenfrei-
em Verlauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres wie folgt eingestuft: 
von SF-Klasse 2 nach  SF-Klasse 3 
von SF-Klasse ½  nach  SF-Klasse 1 
von SF-Klasse S nach SF-Klasse 1 
von SF-Klasse M nach SF-Klasse 1 
von SF-Klasse 0  nach  SF-Klasse ½ 
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I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf 
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen, wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 
1 zurückgestuft. Maßgeblich ist der Tag der Schadenmeldung bei uns. 

 
 
I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf? 

I.4.1 Schadenfreier Verlauf 
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der Versicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjah-

res ununterbrochen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis gemeldet worden ist, für das wir Ent-
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung 
und Prozesse. 

 
I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn 

a) wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen untereinander oder mit Sozialversicherungsträ-
gern oder wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung Entschädigungen leisten oder Rück-
stellungen bilden oder 

b) wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren auflö-
sen, ohne eine Entschädigung geleistet zu haben, oder 

c) der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns unsere Entschädigung in vollem Umfang erstattet oder 
d) wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, das unter die Teilkaskoversicherung fällt, Entschädigun-

gen leisten oder Rückstellungen bilden oder 
e) Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch nehmen, weil eine Person mit einer gesetzlich vorge-

schriebenen Haftpflichtversicherung für das Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber 
dem Haftpflichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
sagt hat. 

 
I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf 
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere 

Schadenereignisse melden, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausge-
nommen sind die Fälle nach I.4.1.2. 

 
I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als schadenfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalender-

jahr Entschädigungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag zum 1. Januar des dann 
folgenden Kalenderjahres zurück. 

 
 
I.5 Wie Sie eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung vermeiden können 

Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung frei-
willig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, erstatten. Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu geben, unter-
richten wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über die Höhe unserer Entschädigung, wenn diese nicht mehr 
als 500 Euro beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird 
Ihr Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag als schadenfrei behandelt. 
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und 
müssen wir danach im Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulierung eine weitere Entschädigung leisten, führt 
dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetrags. 

 
 
I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs 

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen? 
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags – auch wenn dieser bei einem anderen Versicherer bestanden hat – wird 
auf den Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen über-
nommen: 

 
 Fahrzeugwechsel 
I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen Fahrzeugs angeschafft. 
 
 Rabatttausch 
I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes Fahrzeug und veräußern dieses oder setzen es ohne 

Ruheversicherung außer Betrieb und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs. 
 
 Schadenverlauf einer anderen Person 
I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen gefahren und Sie beantragen die Übernahme des 

Schadenverlaufs. 
 
 Versichererwechsel 
I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu uns gewechselt. 
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I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme? 
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraussetzungen: 

 
 Fahrzeuggruppe 
I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen wird, gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das 

Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird, gehört einer höheren Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, 
auf das übertragen wird. 
a) Untere Fahrzeuggruppe: 

Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Campingfahrzeuge, Lieferwagen, Gabelstapler, Kranken- und Leichenwagen. 
b) Mittlere Fahrzeuggruppe: 

Taxen, Mietwagen, Lkw und Zugmaschinen im Werkverkehr. 
c) Obere Fahrzeuggruppe: 

Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomnibusse sowie Abschleppwagen. 
Eine Übertragung ist zudem möglich 
• von einem Lieferwagen auf einen Lkw oder eine Zugmaschine im Werkverkehr bis 96 kW, 
• von einem Pkw mit sieben bis neun Plätzen einschließlich Mietwagen und Taxen auf einen Kraftomnibus mit nicht 

mehr als 20 Plätzen (ohne Fahrersitz). 
 
 Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung 
I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und in der Vollkaskoversicherung nur zusammen. 
 
 Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von einer anderen Person nach I.6.1.3 
I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person nur für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der ande-

ren Person überwiegend von Ihnen gefahren wurde, und unter folgenden Voraussetzungen: 
a) Es handelt sich bei der anderen Person um Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner, Ihren mit Ihnen 

in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner, ein Elternteil, Ihr Kind, Ihre Schwester, Ihren Bruder oder Ih-
ren Arbeitgeber; 

b) Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person überwiegend von Ihnen gefahren wurde, 
glaubhaft; hierzu gehört insbesondere 
• eine schriftliche Erklärung von Ihnen und der anderen Person; ist die andere Person verstorben, ist die Erklärung 

durch Sie ausreichend; 
• die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür, dass Sie für den entsprechenden Zeitraum im 

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren; 
c) die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an Sie und damit einverstanden, dass der Vertrag 

nach Übertragung des Schadenverlaufs wie ein erstmalig abgeschlossener Vertrag behandelt wird, und gibt damit 
den Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf; 

d) die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei der Übernahme nicht mehr als zwölf Monate zu-
rück; 

e) das zu versichernde Fahrzeug ist auf Sie zugelassen. 
 
I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes auf den Schadenverlauf aus? 
 Im Jahr der Übernahme 
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, 

Vertragsbeendigung, Veräußerung, Risikowegfall) gilt: 
a) Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, als wäre der Versiche-

rungsschutz nicht unterbrochen worden. 
b) Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs und höchstens zwölf Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, wie 

er vor der Unterbrechung bestand. 
c) Beträgt die Unterbrechung mehr als zwölf Monate, ziehen wir beim Schadenverlauf für jedes weitere angefangene 

Kalenderjahr seit der Unterbrechung ein schadenfreies Jahr ab. Wir übernehmen jedoch den Schaden-/schaden-
freien Verlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand, wenn Sie per Führerscheinkopie nachweisen, dass Sie für 
den gesamten Unterbrechungszeitraum im Besitz eines gültigen Führerscheins waren. 

d) Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, übernehmen wir den schadenfreien Verlauf nicht. 
Sofern neben einer Rückstufung aufgrund einer Unterbrechung von mehr als einem Jahr gleichzeitig eine Rückstufung 
aufgrund einer Schadenmeldung zu erfolgen hat, ist zunächst die Rückstufung aufgrund des Schadens, danach die 
Rückstufung aufgrund der Unterbrechung vorzunehmen. 

 
 Im Folgejahr nach der Übernahme 
I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich die Einstufung des Vertrags nach dessen Schadenver-

lauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der Übernahme bestand: 
a) Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme mindestens sechs Monate, wird der Vertrag 

entsprechend seines Verlaufs so eingestuft, als hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden. 
b) Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Übernahme weniger als sechs Monate, unterbleibt eine 

Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs. 
 
I.6.4 Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang 

Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge übernommen, übernehmen wir den Schadenverlauf dieser 
Fahrzeuge unter folgenden Voraussetzungen: 
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• Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des Schadenverlaufs durch Sie einverstanden und gibt damit 
den Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf. 

• Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des Betriebs die bisherige Risikosituation nicht verändert hat. 
 
 
I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs  

I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung können nur zusammen abgegeben werden. 
 
I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung 

Ihres Vertrags nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-Klasse M oder S, bleibt diese Einstufung 
bestehen. 

 
I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres Vertrags nachzuerheben. 
 
 
I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf 

I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs folgende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen: 
• Art und Verwendung des Fahrzeugs, 
• Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug, 
• Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung, 
• Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung 

ausgewirkt haben, 
• ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren nach deren Bildung aufgelöst worden sind, oh-

ne dass Zahlungen geleistet worden sind, und 
• ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Auskünfte erteilt worden sind. 

 
I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei 

einem anderen Versicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und 
dem versicherten Fahrzeug nach I. 8.1 zu geben.  
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf. Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Re-
gelung nach I.2.2.1 – werden nicht berücksichtigt. 

 
 
 

J Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen 
 

J.1 Typklasse 

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs, können Sie Ihrem Versicherungsschein entneh-
men, welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. 
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf Ihres Fahr-
zeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen erhöht oder verringert hat. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres 
Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse füh-
ren. Die damit verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 

 
 
J.2 Regionalklasse 

Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Wohnsitz des Halters, wird Ihr Fahrzeug einer Regionalklasse zugeordnet. 
Maßgeblich ist der Wohnsitz, den uns die Zulassungsbehörde zu Ihrem Fahrzeug mitteilt. Ihrem Versicherungsschein 
können Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. 
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf der Region, in wel-
cher der Wohnsitz des Halters liegt, im Verhältnis zu allen Regionen erhöht oder verringert hat. Ändert sich der Schaden-
bedarf Ihrer Region im Verhältnis zu dem aller Regionen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Regionalklasse füh-
ren. Die damit verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 

 
 
J.3 Tarifänderung  

Um die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen und eine sachgemäße Tarifierung 
sicherzustellen, sind wir in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und in der -Kaskoversicherung berechtigt, mindestens einmal im 
Kalenderjahr durch eine neue Kalkulation der Tarifbeiträge für bestehende Verträge zu überprüfen, ob die Tarifbeiträge 
beibehalten werden können oder ob eine Anpassung (Erhöhung oder Absenkung) vorgenommen werden muss. 
Bei der Überprüfung dürfen nur die Veränderungen der seit der letzten Festsetzung der Tarifbeiträge tatsächlich einge-
tretenen und der danach bis zur nächsten Überprüfung erwarteten Schaden- und Kostenentwicklung berücksichtigt 
werden. Dabei sind die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik anzu-
wenden. 
Ergibt die Überprüfung höhere als die bisherigen Tarifbeiträge, so sind wir berechtigt, die bisherigen Tarifbeiträge um 
die Differenz anzuheben. Sind die neuen Tarifbeiträge niedriger als die bisherigen, so sind wir verpflichtet, die bisheri-
gen Tarifbeiträge um die Differenz abzusenken. 
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Wir können die Anpassung erst mit Wirkung ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode vornehmen. 
 
 
J.4 Kündigungsrecht 

Führt eine Änderung nach J.1 bis J.3 in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach 
G.2.7 ein Kündigungsrecht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr Kündigungsrecht nur, 
wenn die Änderungen in Summe zu einer Beitragserhöhung führen. 
Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend. 

 
 
J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu erhöhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes, ei-
ner Verordnung oder einer EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die Versicherungssum-
men zu erhöhen. 

 
 
J.6 Änderung der Tarifstruktur 

Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für SF-Klassen, Regionalklassen, Typklassen, jährliche Fahrleistung, Fahrzeug-
alter, Alter und Geschlecht des Versicherungsnehmers und der Nutzer, Wohnungseigentum, Anbündelung Kasko an 
Kfz-Haftpflichtversicherung und in der Teilkasko Schadenfreiheit in Kfz-Haftpflicht zu ändern, wenn ein unabhängiger 
Treuhänder bestätigt, dass die geänderten Bestimmungen den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathema-
tik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres wirksam. 
In diesem Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht. 

 
 
 

K Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Umstands 
 

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts 

Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsrabattsystem nach Abschnitt I ändern. 
 
 
K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung 

 Welche Änderungen werden berücksichtigt? 
K.2.1 Verändern Sie oder der Versicherte Merkmale zur Beitragsberechnung gemäß Anhang 2, die die Beitragsberechnung 

bestimmen, berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragserhöhung führen. 
 
 Auswirkung auf den Beitrag 
K.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Veränderung. 
 
K.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleistung, gilt abweichend von K.2.2 der neue Beitrag 

rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres. 
 
 
K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels 

Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug einer anderen Regionalklasse zugeordnet, richtet 
sich der Beitrag ab der Ummeldung bei der Zulassungsbehörde nach der neuen Regionalklasse. 

 
 
K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberechnung 

 Anzeige von Änderungen 
K.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Überschrift – Merkmale zur Berechnung des Beitrags – aufge-

führten Merkmals zur Beitragsberechnung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen. 
 
 Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung 
K.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berücksichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung zu-

treffen. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen. 
 
 Folgen von unzutreffenden Angaben 
K.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsberechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, 

gilt rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Bei-
tragsberechnung entspricht. 
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K.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb 
ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 
Prozent des Jahresbeitrags zu zahlen. 

 
 Folgen von Nichtangaben 
K.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nachweise vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb von 2 Wo-

chen nach, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres für dieses Merkmal zur Bei-
tragsberechnung nach den für Sie ungünstigsten Angaben berechnet. 

 
 
K.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs 

Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und Verwendung des Fahrzeugs, müssen Sie uns dies anzei-
gen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als Einheit, wo-
bei das höhere Wagnis maßgeblich ist.  
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 kündigen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen. 
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als zehn Prozent, haben Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8. 

 
 
 

L Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
 

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind 

 Versicherungsaufsicht 
L.1.1 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung 

auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir 
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de; Tel.: 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550. Bitte beachten Sie, 
dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

 
 Sachverständigenverfahren in der Kaskoversicherung 
L.1.2 Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens in der Kaskoversicherung können Sie nach A.2.17 einen 

Sachverständigenausschuss entscheiden lassen. 
 
 Versicherungsombudsmann 
L.1.3 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung nicht zu dem von Ihnen 

gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden (Ombudsmann 
e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Tel.: 01804224424 (0,24 Euro 
je Anruf); Fax: 01804224425. Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für den Verbraucher kosten-
frei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie 
uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen. 

 
 
L.2 Gerichtsstände 

 Wenn Sie uns verklagen 
L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen: 

• dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 
• dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

 
 Wenn wir Sie verklagen 
L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten geltend machen:  

• dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 
• dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versiche-

rungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 
 
 Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt 
L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz außerhalb 

Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.2 das Gericht als vereinbart, das für unseren Ge-
schäftssitz zuständig ist. 
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M Zahlungsweise 
 

Die Beiträge sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Jahresbeiträge, die jährlich im Voraus zu entrichten sind. Bei halb-, 
vierteljährlicher oder monatlicher Teilzahlung werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, Zuschläge erhoben. Der Min-
destbeitrag beträgt bei halb- und vierteljährlichen Teilzahlung 50 Euro und bei monatlicher Teilzahlung 15 Euro. 
Im Direkttarif kann monatliche, viertel- oder halbjährliche Zahlungsweise nur bei gleichzeitiger Abbuchung vom Konto 
des Versicherungsnehmers bei einem Geldinstitut vereinbart werden. Kann eine fällige Rate nicht abgebucht werden, 
ist der jährliche Beitrag sofort fällig. 
Im Servicetarif kann monatliche Zahlungsweise nur bei gleichzeitiger Abbuchung vom Konto des Versicherungsneh-
mers bei einem Geldinstitut vereinbart werden. Kann eine fällige Rate nicht abgebucht werden, ist der vierteljährliche 
Beitrag sofort fällig. 
Für Fahrzeuge, die mit einem amtlich abgestempelten Kurzzeitkennzeichen für Probe- oder Überführungsfahrten bis zur 
Dauer von fünf Tagen zugelassen sind, beträgt der Mindestbeitrag 100 Euro. Wird das Kraftfahrzeug anschließend für densel-
ben Versicherungsnehmer mit einem ständigen Kennzeichen zugelassen, beziehen wir den Versicherungsvertrag für das 
Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer und der Tarifierung in den neu abzuschließenden Vertrag bei der ARAG mit ein. 

 
 
 

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabattsystem 
 

1 Pkw 

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

  Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

25 und mehr  SF 25 30 30

24 Kalenderjahre SF 24 30 30

23 Kalenderjahre SF 23 30 30

22 Kalenderjahre SF 22 30 35

21 Kalenderjahre SF 21 35 35

20 Kalenderjahre SF 20 35 35

19 Kalenderjahre SF 19 35 35

18 Kalenderjahre SF 18 35 40

17 Kalenderjahre SF 17 35 40

16 Kalenderjahre SF 16 35 40

15 Kalenderjahre SF 15 40 40

14 Kalenderjahre SF 14 40 40

13 Kalenderjahre SF 13 40 45

12 Kalenderjahre SF 12 40 45

11 Kalenderjahre SF 11 45 45

10 Kalenderjahre SF 10 45 50

9 Kalenderjahre SF 9 45 50

8 Kalenderjahre SF 8 50 55

7 Kalenderjahre SF 7 50 60

6 Kalenderjahre SF 6 55 60

5 Kalenderjahre SF 5 55 65

4 Kalenderjahre SF 4 60 70

3 Kalenderjahre SF 3 70 80

2 Kalenderjahre SF 2 85 85

1 Kalenderjahr SF 1 100 100

– SF ½ 140 115

– S 160 –

– 0 230 125

– M 260 160
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1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw 
1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

25 22 4 M M

24 11 4 M M

23 10 4 M M

22 10 4 M M

21 10 4 M M

20 9 3 M M

19 9 3 M M

18 7 3 M M

17 7 2 M M

16 6 2 M M

15 6 2 M M

14 6 2 M M

13 5 2 M M

12 5 1 M M

11 5 1 M M

10 4 1 M M

9 4 1 M M

8 4 1 M M

7 3 ½ M M

6 3 ½ M M

5 2 ½ M M

4 2 ½ M M

3 1 S M M

2 ½ S M M

1 S M M M

½ S M M M

S M M M M

0 M M M M

M M M M M

 
1.2.2 Vollkaskoversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

25 23 10 M M

24 15 8 M M

23 15 8 M M

22 14 8 M M

21 13 7 M M

20 12 6 M M

19 11 5 M M

18 10 5 M M

17 9 5 M M

16 9 4 M M

15 9 4 M M

14 8 4 M M
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Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

13 8 3 M M

12 7 3 M M

11 6 2 M M

10 6 2 M M

9 5 2 M M

8 4 1 M M

7 4 1 M M

6 3 ½ M M

5 2 ½ M M

4 2 0 M M

3 1 0 M M

2 1 M M M

1 ½ M M M

½ 0 M M M

0 M M M M

M M M M M

 
 
2 Krafträder 

2.1 Einstufung von Krafträdern in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

  Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

10 und mehr  SF 10 50 55

9 Kalenderjahre SF 9 50 55

8 Kalenderjahre SF 8 55 55

7 Kalenderjahre SF 7 55 55

6 Kalenderjahre SF 6 60 55

5 Kalenderjahre SF 5 70 55

4 Kalenderjahre SF 4 75 55

3 Kalenderjahre SF 3 80 55

2 Kalenderjahre SF 2 90 55

1 Kalenderjahr SF 1 100 75

– SF ½ 125 80

– 0 210 100

– M 285 100
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2.2 Rückstufung im Schadenfall bei Krafträdern 
2.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

10 ½ M M M

9 ½ M M M

8 ½ M M M

7 ½ M M M

6 ½ M M M

5 ½ M M M

4 0 M M M

3 0 M M M

2 0 M M M

1 0 M M M

½ 0 M M M

0 M M M M

M M M M M

 
2.2.2 Vollkaskoversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

10 2 1 M M

9 2 1 M M

8 2 1 M M

7 2 1 M M

6 2 1 M M

5 2 1 M M

4 2 1 M M

3 2 1 M M

2 1 M M M

1 0 M M M

½ M M M M

0 M M M M

M M M M M

 
 
3 Leichtkrafträder 

3.1 Einstufung von Leichtkrafträdern/-roller, Trikes, Quads in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und 
Beitragssätze 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

  Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

3 und mehr  SF 3 50 55

2 Kalenderjahre SF 2 50 55

1 Kalenderjahr SF 1 55 55

– SF ½ 125 80

– 0 210 100
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3.2 Rückstufung im Schadenfall bei Leichtkrafträdern/-roller, Trikes, Quads 
3.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

3 0 M M M

2 0 M M M

1 0 M M M

½ 0 M M M

0 M M M M

M M M M M

 
3.2.2 Vollkaskoversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

3 2 1 M M

2 1 M M M

1 0 M M M

½ M M M M

0 M M M M

M M M M M

 
 
4 Campingfahrzeuge (Wohnmobile) 

4.1 Einstufung von Campingfahrzeugen (Wohnmobilen) in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

  Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

10 und mehr  SF 10 65 55

9 Kalenderjahre SF 9 70 55

8 Kalenderjahre SF 8 70 55

7 Kalenderjahre SF 7 70 55

6 Kalenderjahre SF 6 75 55

5 Kalenderjahre SF 5 75 55

4 Kalenderjahre SF 4 80 55

3 Kalenderjahre SF 3 85 55

2 Kalenderjahre SF 2 100 75

1 Kalenderjahr SF 1 100 80

– SF ½ 100 80

– 0 140 100

– M 285 100

 
4.2 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen (Wohnmobilen) 
4.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

10 ½ M M M

9 ½ M M M

8 ½ M M M

7 ½ M M M

6 ½ M M M

5 ½ M M M
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Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

4 0 M M M

3 0 M M M

2 0 M M M

1 0 M M M

½ 0 M M M

0 M M M M

M M M M M

 
4.2.2 Vollkaskoversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

10 2 1 M M

9 2 1 M M

8 2 1 M M

7 2 1 M M

6 2 1 M M

5 2 1 M M

4 2 1 M M

3 2 1 M M

2 1 M M M

1 0 M M M

½ M M M M

0 M M M M

M M M M M

 
 
5 Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche), Krankenwagen, Leichenwagen 

5.1 Einstufung von Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche), Krankenwagen, 
Leichenwagen 

Dauer des schadenfreien ununterbrochenen Verlaufs SF-Klasse Beitragssatz in % 

  Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

10 und mehr  SF 10 40 50

9 Kalenderjahre SF 9 50 60

8 Kalenderjahre SF 8 50 60

7 Kalenderjahre SF 7 55 65

6 Kalenderjahre SF 6 55 70

5 Kalenderjahre SF 5 60 75

4 Kalenderjahre SF 4 65 80

3 Kalenderjahre SF 3 75 85

2 Kalenderjahre SF 2 85 90

1 Kalenderjahr SF 1 100 100

– SF ½ 100 110

– 0 125 115

– M 150 170
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5.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche), 
Krankenwagen, Leichenwagen  

5.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

10 7 M M M

9 5 M M M

8 4 M M M

7 4 M M M

6 3 M M M

5 3 M M M

4 2 M M M

3 2 M M M

2 1 M M M

1 ½ M M M

½ M M M M

0 M M M M

M M M M M

 
5.2.2 Vollkaskoversicherung (nur Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen, Krankenwagen, Leichenwagen) 

Aus SF Klasse Nach SF Klasse 

 1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden 4 und mehr Schäden 

10 4 M M M

9 3 M M M

8 2 M M M

7 2 M M M

6 1 M M M

5 1 M M M

4 ½ M M M

3 0 M M M

2 0 M M M

1 0 M M M

½ M M M M

0 M M M M

M M M M M

 
 
 

Anhang 2: Merkmale zur Beitragsberechnung 
 

1 Individuelle Merkmale zur Beitragsberechnung bei Pkw 

1.1 Jährliche Fahrleistung 
1.1.1 Fahrleistungsklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 

1 von 1 km bis 6.000 km 
2 von 6.001 km bis 9.000 km 
3 von 9.001 km bis 12.000 km 
4 von 12.001 km bis 15.000 km 
5 von 15.001 km bis 20.000 km 
6 von 20.001 km bis 25.000 km 
7 von 25.001 km bis 30.000 km 
8 ab 30.001 km 
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1.1.2 Fahrleistungsklassen in der Kaskoversicherung: 
1 von 1 km bis 6.000 km 
2 von 6.001 km bis 9.000 km 
3 von 9.001 km bis 12.000 km 
4 von 12.001 km bis 15.000 km 
5 von 15.001 km bis 20.000 km 
6 ab 20.001 km 

 
1.1.3 Was ist noch zu beachten? 

Die jährliche Fahrleistung ist die mit Ihrem Fahrzeug in einem Kalenderjahr gefahrene Strecke, gemessen in Kilometer 
(km). 
Die Fahrleistungsklassen 1–6 bzw. 8 gelten nicht für Pkw mit amtlichen Kurzzeitkennzeichen, bei Pkw mit Ausfuhr-
kennzeichen oder bei Ruheversicherungen. 
Machen Sie keine Angaben zur Fahrleistung, gilt zur Haftpflichtversicherung die Klasse 8 und zur Kaskoversicherung 
die Klasse 6. 

 
1.2 Selbst genutztes Wohnungseigentum 
1.2.1 Was gilt als Wohnungseigentum? 

Als Wohnungseigentum gilt ein Ein-, ein Zwei- oder ein Mehrfamilienhaus und eine Eigentumswohnung. 
 
1.2.2 Was gilt nicht als Wohnungseigentum? 

Ferienwohnungen, Ferienhäuser, nicht bewohnte Gebäude oder ausschließlich gewerblich genutzte Gebäude. 
 
1.2.3 Wem muss das Wohnungseigentum gehören? 

Das Wohnungseigentum muss Ihnen als Versicherungsnehmer oder Ihrem mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Ehe-/Lebenspartner gehören. 

 
1.3 Fahrerkreis und dessen Alter 
1.3.1 Welche Fahrerkreise gibt es? 

• Single: Sie sind alleiniger Fahrer Ihres Pkw und das Fahrzeug ist auf Sie zugelassen. 
• Partnernutzung: Sie und Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehe-/Lebenspartner sind die Fahrer Ih-

res Pkw. Das Fahrzeug ist auf Sie oder Ihren Ehe-/Lebenspartner zugelassen. 
• Beliebige Nutzung: Beliebig viele Fahrer fahren den Pkw.  

 
1.3.2 Was gilt zusätzlich? 

Der Beitrag richtet sich zusätzlich nach dem Alter des/der jüngsten Fahrers/in. 
 
1.4 Fahreralter und Geschlecht 

Bei der Beitragsberechnung berücksichtigen wir Ihr Alter und Geschlecht. Ihr Alter errechnen wir aus der Differenz 
zwischen dem Vertragsbeginn und Ihrem Geburtsjahr. 

 
1.5 Fahrzeugalter und Alter des Fahrzeugs bei Erwerb durch Sie 

Zur Beitragsberechnung berücksichtigen wir das Fahrzeugalter und seit wann der Pkw auf Sie oder den derzeitigen 
Halter zugelassen ist. 

 
1.6 Haftpflicht- und zusätzliche Kaskoversicherung 

Schließen Sie zusätzlich zur Haftpflicht- eine Kaskoversicherung ab, ändert sich dadurch der Haftpflichtbeitrag. 
 
1.7 Schadenfreiheitsklasse in der Haftpflichtversicherung zur Beitragsberechnung in der Teilkasko 

Bei der Beitragsberechnung zur Teilkaskoversicherung ist die jeweils gültige Schadenfreiheitsklasse zur Haftpflichtver-
sicherung relevant. 

 
1.8 Abstellort Garage in der Teilkasko 

Der Teilkaskobeitrag für Pkw richtet sich auch nach dem Merkmal Garage. 
Eine Beitragsberechnung nach diesem Merkmal ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
1. Für den Pkw ist eine abschließbare Einzel- oder Doppelgarage vorhanden oder es steht ein Garagenstellplatz in 

dem vom Versicherungsnehmer bewohnten Mehrfamilienhaus zur Verfügung. 
2. Das Fahrzeug wird dort nachts überwiegend abgestellt. 

 
1.9 Gewerbliche Nutzung 

Bei gewerblicher Nutzung eines Pkw wird ein Zuschlag zur Haftpflicht- und Kaskoversicherung erhoben. 
 
 Was ist gewerbliche Nutzung? 

Gewerbliche Nutzung ist jede planmäßige, auf Gewinnerzielung gerichtete, selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit. 
 
 Was ist zusätzlich zu beachten? 

Die individuellen Merkmale zur Beitragsberechnung werden jährlich zum 1.Januar angepasst. Dadurch kann sich der 
Beitrag ändern. Ein Kündigungsrecht besteht in diesem Fall nicht. 
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2 Merkmale zur Beitragsberechnung bei Krafträdern 

• Alter des Versicherungsnehmers, siehe 1.4 
• Fahrzeugalter und Alter des Fahrzeugs bei Erwerb durch Sie, siehe 1.5 
• Deckungssummen in der Haftpflichtversicherung 
• Selbstbeteiligung in der Fahrzeugversicherung 

 
 Was ist zusätzlich zu beachten? 

Die Merkmale Alter des Versicherungsnehmers und Fahrzeugalter werden jährlich zum 1.Januar angepasst. Dadurch 
kann sich der Beitrag ändern. Ein Kündigungsrecht besteht in diesem Fall nicht. 

 
 
3 Merkmale zur Beitragsberechnung bei Campingfahrzeugen 

• Alter des Versicherungsnehmers, siehe 1.4 
• Deckungssummen in der Haftpflichtversicherung 
• Selbstbeteiligung in der Fahrzeugversicherung 
• Neupreis des Fahrzeugs 

 
 Was ist zusätzlich zu beachten? 

Das Merkmal Alter des Versicherungsnehmers wird jährlich zum 1. Januar angepasst. Dadurch kann sich der Beitrag 
ändern. Ein Kündigungsrecht besteht in diesem Fall nicht. 

 
 
4 Merkmale zur Beitragsberechnung bei Lkw, Zugmaschinen, Bussen, Anhängern 

Bei der Beitragsberechnung werden die nachfolgenden Merkmale berücksichtigt:  
• Aufbau 
• Motorleistung  
• Anzahl der Plätze 
• zulässiges Gesamtgewicht  
• Deckungssummen in der Haftpflichtversicherung 
• Selbstbeteiligung in der Fahrzeugversicherung 

 
 
5 Berufsgruppen (Tarifgruppen): 

5.1 Berufsgruppe A 
Die Beiträge der Berufsgruppe A gelten in der Kfz-Haftpflicht bei PKW für 
a) Landwirte und Gartenbaubetriebe: 

landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VII, die Mitglieder einer land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gartenbauberufsgenossenschaft sind, deren Betrieb eine Min-
destgröße von 1/2 Hektar – bei einem Gartenbaubetrieb jedoch eine Mindestgröße von 2 Hektar – hat, und die die-
sen Betrieb selbst bewirtschaften; 

b) Ehemalige Landwirte 
Ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn sie die Voraussetzungen nach 5.1.a unmittelbar vor Übergabe 
des Betriebs erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind; 

c) Witwen und Witwer 
nicht berufstätige Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tod die Voraussetzungen nach 5.1.a oder 5.1.b er-
füllt haben. 

 
5.2 Berufsgruppe B 

Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten in der Kfz-Haftpflicht-, Vollkasko- und in der Teilkaskoversicherung beschränkt 
auf Pkw, Campingfahrzeuge, Krafträder und Leichtkrafträder – für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die zu-
gelassen sind auf 
a) Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; 
 
b) juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen 

Hand obliegen würden, und wenn 
• an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffentlichen Rechts mit mindestens 50 Prozent beteiligt sind 

oder 
• sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als der Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 Bun-

deshaushaltsordnung oder die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Länder); 
 
c) mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung); 
 
d) als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege 

und Fürsorge oder der Jugend- und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch Förderung der Wissenschaft, 
Kunst, Religion, der Erziehung, oder der Volks- und Berufsausbildung dem Allgemeinwohl auf materiellem, geisti-
gen oder sittlichem Gebiet nutzen; 

 
e) Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes; 
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f) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der unter 5.2.a bis 5.2.e genannten juristischen Personen und Ein-
richtungen, sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für diese mindestens 
50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von ihnen besoldet oder entlohnt werden, sowie 
die bei diesen juristischen Personen und Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden 
Personen, ferner Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw. Zivildienstpflichtige und 
freiwillige Helfer); 

 
g) privatisierte, ehemals öffentlich-rechtliche Banken und Sparkassen, andere privatisierte, ehemals öffentlich-

rechtliche Einrichtungen (zum Beispiel Telekom, Deutsche Bahn, Deutsche Post, Postbank, Lufthansa) und deren 
Tochterunternehmen, sonstige Finanzdienstleistungs-, Wohnungsbau- oder Energieversorgungsunternehmen, Kran-
kenhäuser, Kliniken, Sanatorien, Pflegeheime, kirchliche Einrichtungen, sonstige mildtätige oder gemeinnützige Ein-
richtungen und deren Beschäftigte, wenn sie nicht bereits die Voraussetzungen der Berufsgruppe B erfüllen; 

 
h) Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischenstaatlicher Einrichtungen; für sie gilt das Gleiche 

wie für die nach 5.2.f genannten Beamten, Angestellten und Arbeiter; 
 
i) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen von 

5.2.f, 5.2.g oder 5.2.h unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und 
nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten, 
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen von 5.2.f, 5.2.g oder 5.2.h erfüllt haben; 

 
j) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der 

Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die die Voraussetzungen von 5.2.f, 5.2.g oder 5.2.h erfüllen. Vorausset-
zung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Personen in häusli-
cher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden. 

 
5.3 Berufsgruppe Assekuranz  

Die Beiträge der Berufsgruppe Assekuranz berechnen sich in der Kfz-Haftpflicht- und der Kaskoversicherung – in der 
Teilkaskoversicherung beschränkt sich auf Pkw, Campingfahrzeuge, Krafträder und Leichtkrafträder – für Verträge von 
Versicherungsnehmern, die für Versicherungsgesellschaften und Banken tätig sind und mehr als 50Prozent der nor-
malen Vollzeit beschäftigt sind. 

 
 
6 Art und Verwendung von Fahrzeugen 

6.1 Leichtkrafträder 
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von mehr als 50 Kubikzentimeter und nicht mehr 
als 125 Kubikzentimeter und 
• einer Nennleistung von nicht mehr als 11 Kilowatt und einer Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 80 Kilome-

ter/Stunde oder 
• einer Nennleistung von nicht mehr als 11 Kilowatt und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 80 Kilome-

ter/Stunde. 
 
6.2 Krafträder 

Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen, mit Ausnahme von 
Leichtkrafträdern. 

 
6.3 Pkw 

Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrer-
vermietfahrzeugen. 

 
6.4 Mietwagen 

Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungspflichtiger Gelegenheitsverkehr gewerbsmäßig betrieben wird (un-
ter Ausschluss der Taxen, Kraftomnibusse, Güterfahrzeuge und Selbstfahrervermietfahrzeuge). 

 
6.5 Taxen 

Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen Stellen bereithält und mit denen er – auch am Be-
triebssitz oder während der Fahrt entgegengenommene – Beförderungsaufträge zu einem vom Fahrgast bestimmten 
Ziel ausführt. 

 
6.6 Selbstfahrervermietfahrzeuge 

Selbstfahrervermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers 
vermietet werden. 

 
6.7 Leasingfahrzeuge 

Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermietet wer-
den und auf den Mieter zugelassen sind oder bei Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens 
sechs Monate überlassen werden. 
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6.8 Kraftomnibusse 
Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von mehr 
als neun Personen (einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sind. 

 
6.8.1 Linienverkehr ist eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbin-

dung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können, sowie Verkehr, der unter Ausschluss 
anderer Fahrgäste der regelmäßigen Beförderung von Personen zum Besuch von Märkten und Theatern dient. 

 
6.8.2 Gelegenheitsverkehr sind Ausflugsfahrten und Ferienreisen sowie Verkehr mit Mietomnibussen. 
 
6.8.3 Nicht unter 10.1 oder 10.2 fallen sonstige Busse, insbesondere Hotelomnibusse, Werkomnibusse, Schul-, Lehr- und 

Krankenomnibusse. 
 
6.9 Campingfahrzeuge 

Campingfahrzeuge sind Wohnmobile, die als sonstige Kraftfahrzeuge zugelassen sind. 
 
6.10 Werkverkehr 

Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern nur für eigene Zwecke durch ei-
genes – im Krankheitsfall bis zu vier Wochen auch durch fremdes – Personal eines Unternehmens. 

 
6.11 Gewerblicher Güterverkehr 

Gewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige, entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, Anhän-
gern und Aufliegern für andere. 

 
6.12 Umzugsverkehr 

Umzugsverkehr ist die ausschließliche Beförderung von Umzugsgut. 
 
6.13 Wechselaufbauten 

Wechselaufbauten sind Aufbauten von Kraftfahrzeugen, Anhängern und Aufliegern, die zur Güterbeförderung be-
stimmt sind und mittels mechanischer Vorrichtungen an diesen Fahrzeugen ausgewechselt werden können. 

 
6.14 Landwirtschaftliche Zugmaschinen 

Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger sind Zugmaschinen und Raupenschlepper oder Anhänger, die we-
gen ihrer Verwendung in der Land- und Forstwirtschaft von der Kraftfahrzeugsteuer freigestellt sind und ein amtliches 
grünes Kennzeichen führen. 

 
6.15 Melkwagen und Milchsammeltankwagen 

Melkwagen und Milchsammeltankwagen sind Fahrzeuge mit Vorrichtungen zur mechanischen Milchentnahme, die 
dem Transport der Milch von Weiden und Gehöften zu den Molkereien der Einzugsgebiete dienen. 

 
6.16 Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge 

Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge sind Fahrzeuge, die als Sonderfahrzeuge für die Land- und Forstwirt-
schaft zugelassen werden und ein amtliches grünes Kennzeichen führen. 

 
6.17 Milchtankwagen 

Milchtankwagen sind Fahrzeuge, die dem Transport der Milch zwischen Molkereien oder von Molkereien zum Verteiler 
oder Verbraucher dienen. Sie gelten nicht als landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge, sondern als Güterfahrzeuge. 

 
6.18 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen 

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen mit dem Fahrzeug fest 
verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit – nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern – bestimmt 
und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören (zum 
Beispiel Selbstlader, Bagger, Greifer, Kran-Lkw sowie Räum- und Bergungsfahrzeuge, auch wenn sie zu Abschleppzwe-
cken mitverwendet werden). 

 
6.19 Lieferwagen 

Lieferwagen sind als Lastkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse (bzw. Gesamtge-
wicht) bis zu 3,5 Tonnen. 

 
6.20 Lkw 

Lkw sind Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse (bzw. Gesamtgewicht) von mehr als 3,5 Tonnen. 
 
6.21 Zugmaschinen 

Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder überwiegend zum Ziehen von Anhängern oder Aufliegern 
gebaut sind, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Zugmaschinen. 
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Anhang 3: Tabellen zu den Typklassen 
 

Es gelten folgende Typklassen: 
Für Pkw, Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermiet-Pkw gelten folgende Typklassen: 

 
 
1 Kfz-Haftpflichtversicherung: 

Typklassen Schadenbedarfs-Indexwerte Typklassen Schadenbedarfs-Indexwerte 

10 bis 49,4 18 103,7–110,3 

11 49,5–61,8 19 110,4–117,9 

12 61,9–71,5 20 118,0–125,3 

13 71,6–79,7 21 125,4–133,2 

14 79,8–86,5 22 133,3–143,9 

15 86,6–91,9 23 144,0–165,3 

16 92,0–97,6 24 165,4–195,9 

17 97,7–103,6 25 196,0 und mehr 

 
 
2 Vollkaskoversicherung: 

Typklassen Schadenbedarfs-Indexwerte Typklassen Schadenbedarfs-Indexwerte 

10 bis 39,4 23 145,3–156,1 

11 39,5–53,0 24 156,2–169,5 

12 53,1–62,6 25 169,6–184,2 

13 62,7–68,9 26 184,3–206,2 

14 69,0–74,2 27 206,3–232,2 

15 74,3–80,1 28 232,3–276,3 

16 80,2–88,2 29 276,4–330,0 

17 88,3–96,7 30 330,1–377,4 

18 96,8–105,4 31 377,5–438,6 

19 105,5–116,4 32 438,7–516,5 

20 116,5–125,1 33 516,6–696,6 

21 125,2–135,8 34 696,7 und mehr 

22 135,9–145,2  

 
 
3 Teilkaskoversicherung: 

Typklassen Schadenbedarfs-Indexwerte Typklassen Schadenbedarfs-Indexwerte  

10 bis 36,3 22 166,4–183,5 

11 36,4–47,4 23 183,6–210,8 

12 47,5–56,2 24 210,9–241,6 

13 56,3–65,2 25 241,7–271,7 

14 65,3–75,1 26 271,8–306,6 

15 75,2–87,4 27 306,7–354,8 

16 87,5–97,1 28 354,9–416,4 

17 97,2–109,6 29 416,5–486,9 

18 109,7–122,1 30 487,0–628,7 

19 122,2–133,5 31 628,8–763,8 

20 133,6–147,7 32 763,9–975,4 

21 147,8–166,3 33 975,5 und mehr 

 
 



134 ARAG BDK Bedingungen – ARAG Kfz-Versicherung 

Anhang 4: Tabellen zu den Regionalklassen 
 

Es gelten folgende Regionalklassen: 
 
1 Für Pkw 

1.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte 

1 bis 84,6 

2 84,7–90,6 

3 90,7–93,5 

4 93,6–95,7 

5 95,8–98,2 

6 98,3–100,7 

7 100,8–103,8 

8 103,9–106,8 

9 106,9–111,0 

10 111,1–115,3 

11 115,4–119,9 

12 120,0 und mehr 

 
1.2 In der Vollkaskoversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte 

1 bis 86,7 

2 86,8–93,1 

3 93,2–97,9 

4 98,0–101,9 

5 102,0–106,9 

6 107,0–112,5 

7 112,6–119,1 

8 119,2–127,3 

9 127,4 und mehr 

 
1.3 In der Teilkaskoversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte 

1 bis 64,0 

2 64,1–71,6 

3 71,7–77,3 

4 77,4–83,0 

5 83,1–89,3 

6 89,4–95,1 

7 95,2–104,4 

8 104,5–113,7 

9 113,8–123,4 

10 123,5–137,3 

11 137,4–154,0 

12 154,1–174,6 

13 174,7–190,8 

14 190,9–214,5 

15 214,6–244,4 

16 244,5 und mehr 
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2 Für Krafträder 

2.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte 

1 bis 81,1 

2 81,2–94,7 

3 94,8–104,6 

4 104,7–131,6 

5 131,7 und mehr

 
2.2 In der Teilkaskoversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte 

1 bis 46,3 

2 46,4–55,4 

3 55,5–68,9 

4 69,0–98,8 

5 98,9–114,5 

6 114,6–151,7 

7 151,8–241,1 

8 241,2 und mehr

 
 
3 Für Lieferwagen 

3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte 

1 bis 84,1 

2 84,2–90,0 

3 90,1–97,4 

4 97,5–105,6 

5 105,7–112,7 

6 112,8–120,2 

7 120,3 und mehr

 
3.2 In der Vollkaskoversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte Regionen 

1 bis 94,9 

2 95,0–104,3 

3 104,4–112,5 

4 112,6 und mehr

 
3.3 In der Teilkaskoversicherung:  

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte Regionen 

1 bis 69,0 

2 69,1–88,9 

3 89,0–117,4 

4 117,5–155,9 

5 156,0 und mehr
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4 Für landwirtschaftliche Zugmaschinen 

4.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte Regionen 

1 bis 82,4 

2 82,5–97,4 

3 97,5–105,9 

4 106,0–125,2 

5 125,3–152,3 

6 152,4 und mehr 

 
4.2 In der Teilkaskoversicherung: 

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte Regionen 

1 bis 82,3 

2 82,4–100,2 

3 100,3–115,9 

4 116,0–129,5 

5 129,6 und mehr 
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Datenschutzeinwilligungserklärung 

 
 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 
 
Ihre personenbezogenen Daten benötigt die ARAG insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurtei-
lung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Informa-
tion sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. 
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwen-
dung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten (zum Beispiel Alter 
oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnis-
ses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle er-
forderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine 
umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. 
Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden (vergleiche dazu Ziffer II.).  
Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag 
zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 
 
 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
 
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der 
Datenvermeidung verwendet werden: 
1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung 
meiner Versicherungsangelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten Daten mit dem Vorversicherer, den ich bei Antrag-
stellung angegeben habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur ARAG Gruppe gehörenden Unternehmen (die im 
Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (Beispiele: rich-
tige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten, wie zum Beispiel Name, 
Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummern, IBAN, BIC, Art der bestehenden Verträge, sonstige 
Kontaktdaten; 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung 
durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absiche-
rung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der von der ARAG übernommenen Risiken und liegt 
damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückver-
sicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln; 

5. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der ARAG Gruppe, denen die ARAG Aufgaben ganz 
oder teilweise zur Erledigung überträgt (zum Beispiel Dienstleistungsgesellschaften) und die im Internet unter 
www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden. Diese Dienstleistungsgesellschaften werden 
eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu 
gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die beauftragten 
Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutz-
niveau sicherzustellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten so-
wie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;  

6. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch: 
a) die ARAG, andere Unternehmen der ARAG Gruppe und den für mich zuständigen Vermittler sowie zur Datenver-

arbeitung durch den von diesem Vermittler zur ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs- und Fi-
nanzangelegenheiten gegebenenfalls eingeschalteten Maklerpool bzw. technischen Dienstleister (Betreiber von 
Vergleichssoftware, Maklerverwaltungsprogrammen) oder sonstigen Dienstleister, den ich bei meinem Vermittler 
erfragen kann;  

b) Kooperationspartner der ARAG (die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitge-
teilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaften/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt 
werden, bin ich damit einverstanden, dass die ARAG zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft be-
steht, mit den Gewerkschaften/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt. 
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III. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
 
Die „informa IRFP GmbH“ betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). 
An das HIS meldet die ARAG im Bereich der Rechtsschutzversicherungen – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – er-
höhte Risiken. Verträge werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollte die ARAG Sie an 
das HIS melden, wird sie Sie darüber benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags 
richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhält die ARAG einen Hinweis auf 
risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass die ARAG von Ihnen zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der 
Meldung benötigt.  
An das HIS meldet die ARAG bei Schadenfällen im Bereich der Kompositversicherungen – ebenso wie andere Versicherungsunter-
nehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung 
bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, zum Beispiel ein 
Kraftfahrzeug, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder zum Bei-
spiel das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, 
ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus 
diesem Grund meldet die ARAG Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind sowie im 
Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien meldet die ARAG an das HIS, wenn sie eine ungewöhnlich hohe 
Schadenhäufigkeit feststellt. Sollte die ARAG Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall 
über die Einmeldung durch die ARAG benachrichtigt.  
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags oder Regulierung eines Schadens richtet die ARAG An-
fragen zur Person oder Sache (zum Beispiel Kraftfahrzeug) an das HIS und speichert die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall 
kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten 
an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichert die ARAG, soweit sie für die Prüfung des Versicherungs-
falls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass die ARAG Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall be-
antworten und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.  
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 
 
 

IV. Einholung von Wirtschaftsauskünften 
 
Die ARAG nutzt im Rahmen der Antragsprüfung Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis und dem 
Verzeichnis über private Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu überprüfen, um Kosten – insbeson-
dere für die Gemeinschaft der Versicherten – zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. Hierzu werden 
Vorname, Nachname, Anschrift und Geburtsdatum an die Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden übermittelt. 
 
 
 



 

 
  



 

 
 


